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Büroorganisation
Rechtsm itte I a uf tr ag t Erfo rd e rl i che Angaben t
Telefonische Angaben, Kontrol lpflicht
(BCH, Beschl. v. 21.4.1998 - Vl ZB 8/98)

Wiedereinsetzu ng
Offensichtliches Versehen t Fürsorgepflicht des Cerichts t
Rückfragepflicht des Cerichts
(BCH, Urt. v. tl.2.lgg8 - Vttt ZB 50/97)

Wied erei nse Izung, Anderu n g der Rechtsprechu n g

Schuldhaftes Fristversäumnis,z Schriftsatz an falsches
Cericht (hier: Vorinstanz) t Yerspätete Weiterleitung an

Rechtsm itte I ge richt
(BCH, Urt. v. 1.12.1997 - ll ZR 85/97)

Fristenkontrolle
Telefax,/ Ausga n gskontrol Ie z 0K-Vermerk, Sendebericht
(BCH, Beschl. v. 19.11.1997 - Vlll ZB 33/97)

Berufu ngsbeg rü nd u ng

Darlegungslast, 5 519 Abs, 3 Nr. 2 ZPO /
Meh rere Streitgegenstände
(BGH, Urt. v. 13.tt.1997 - Vtt ZR 199/96)

H onora ra nspruch
Verspätete Arbeitsleistu ng,/ Vorleistu n gspf I icht des Steuer-

beraters? t Prozeßf ühru ngsfeh ler
(OL1 Dtisseldorf, Urt. v. 27.2.1997 - l3 U 8/96)

Steuerberaterhaftu ng

Mietvertrag ohne Mietzahlung und Nebenkosten abrechnung t
Beleh ru ngspfl ichten zu m Erha lt von Steuervortei len?
(oLG Hamm, Urt. v. 5.t2.t997 - 25 U 55/97)

Treu hä nderhaftu ng

Baubetreuungsvertrag, 5 34c Nr. 2b Gewerbeordnung t
Prüfung Bautenstand t Zahlungen / Freigabeprüfung durch
verflochtene Dritte
(OLG Saarbrücken, Urt. v. 23.8.1996 - l0 0 226/93)

Gl Aktuell

Cl Hinweise



Gt 7/98 . Seite 158

GI Aktuell
Rechtsprachungränderung des Bundesverfassungs
g erichts: Sozi etätsverbate zwisch en Anwa ltsnotar
u nd Wirtschaftsprüfer si nd verfassu ngswid ri g

Der Erste Senat des BVerfG hat in einem Verfas-
sungsbeschwerde (Vb)-Verfahren entschieden,
daß das Verbot einer Sozietät zwischen Anwalts-
notar und Wirtschaftsprüfer wegen Verstoßes
gegen die Berufsfreiheit (Art. 12 Abs. 1 GG) und
gegen den allgemeinen Gleichheitssatz (Art. 3
Abs. 1 GG) verfassungswidrig ist. Der Senat hat
deshalb ein vom Bundesgerichtshof (BGH) aus-
gesprochenes Sozietätsverbot aufgehoben und
das Verfahren zur erneuten Entscheidung
zurückverwiesen.

Das Vb-Verfahren betraf die Frage, ob ein An-
waltsnotar eine Sozietät mit Rechtsanwälten
oder Steuerberatern eingehen darf, die zugleich
Wirtschaftsprüfer sind.

1. Weder das Berufsrecht der Wirtschaftsprüfer
oder das der Rechtsanwälte oder Notare enthält
ein ausdrückliches Sozietätsverbot für Anwalts-
notsre, also Rechtsanrsälte, die das Amt des
Notars im Nebenberuf ausilben. Geregelt ist ein
solches Verbot ledlgllch tur den ,,Nur-Notar"
(g 9 Abs. 1 Bundesnotarordnung). ,,Nur-Anwäl-
ten" sind Sozietätsbildungen mit anderen Beru-
fen, z.B. Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern,
hingegen gestattet ($ 59a Bundesrechtsanwalts-
ordnung).

2. Sieben in Berlin zugelassene Anwaltsnotare
zeigten im Juli 1994 dem Landgerichtspräsiden-
ten an, daß ihrer Sozietät weitere sieben Mit-
glieder (Rechtsanwälte und Steuerberater) an-
gehören, die außerhalb der Sozietät auch als
Wirtschaftsprüfer tätig sind. Der Landgerichts-
präsident ordnete an, daß die Sozietät mit den
sieben Wirtschaftsprüfern umgehend zu been-
den sei. Auf hiergegen gestellte Anträge hob das
Kammergericht die Bescheide mit der Begrün-
dung auf, die Bundesrechtsanwaltsordnung ent-
halte keine Vorschrift, die es rechtfertigen
könnte, Anwaltsnotare und sonstige Rechtsan-
wälte unterschiedlich zu behandeln.

Der BGH stellte die Bescheide des Landgerichts-
präsidenten wieder her, weil schon die Verbin-
dung als solche die Gefahr von Interessenkon-
flikten in sich berge. Es müsse jedoch schon der
Anschein einer Gefährdung vermieden werden.
Anwaltsnotaren die Sozietät mit einem Steuer-
berater zu gestatten, sie ihnen aber mit einem

Wirtschaftsprüfer zu untersagen, verstoße auch
nicht gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz.
Der Wirtschaftsprüfer nehme im wesentlichen
betriebswirtschaftliche Unternehmungsprüfun-
gen vor. Das unterscheide ihn grundlegend von
der beratenden Tätigkeit des Rechtsanwalts und
der des Steuerberaters.

Hiergegen erhoben die sieben Anwaltsnotare
(Beschwerdeführer) Vb und rügten u.a. eine Ver-
letzung der Berufsfreiheit und des allgemeinen
Gleichheits satzes .

II.

Die Vb ist begründet. Das Sozietätsverbot
verstößt gegen Art.12 Abs. 1 GG (1) und gegen
Art. 3 Abs. 1 GG {21.

1. Im Hinblick auf das Grundrecht der Berufs-
freiheit fehlt es an der gemäß Art.72 Abs.1 Satz
2 GG erforderlichen gesetzlichen Grundlage für
ein empfindlich in die Berufsausübungsfreiheit
eingreifendes richterrechtliches Sozietätsverbot.
Allerdings hat das BVerfG in den Jahren 1980
und 1989 der Rechtsprechung noch zugestan-
den, Sozietäts..'erbote aus dern Gesarntzusagr-
menhang des notariellen Berufsrechts und aus
den hergebrachten tserutsblldern abzulerten.
Daran ist jedoch aus heutiger Sicht im Ergebnis
nicht festzuhalten.

Seit den Entscheidungen zu den anwaltlichen
Standesrichtlinien ist zunehmend die gesetz-
geberische Verantwortung für empfindliche Ein-
schränkungen der Berufsfreiheit, zu denen auch
die Sozietätsverbote gehören, eingefordert wor-
den. Da es dem Gesetzgeber obliegt, die Gefähr-
dung von Rechtsgütern einzuschätzen, ihre
Schutzwürdigkeit zu bewerten und die Mittel zu
ihrem Schutz zu bestimmen, legt Art. 12 Abs. 1

Satz 2 GG dem Richter besondere Zurückhaltung
auf, wenn er vornehmlich aus bloßen gesetz-
geberischen Zielsetzungen die Wahl der erfor-
derlichen Mittel abzuleiten sucht.

Hinzu kommt, daß sich das Berufsrecht der
Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte in den
letzten Jahren verändert hat und nicht zuletzt
durch das Partnerschaftsgesellschaftsgesetz
auch die Sozietätsmöglichkeiten neu geregelt
worden sind. Hierdurch hat der Gesetzgeber ein
von der Rechtsprechung angenommenes Sozie:
tätsverbot weder bestätigt noch selbst geregelt.
Wie die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit
des Notars gesichert wird und mit welchen Mit-
teln dies geschieht, hat der Gesetzgeber zu ent-
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Rechtsmittelauftrag
- Angaben

Rechtsprechungsänderungen
- Wiedereinsetzung

= Post-Weiterleitung

Sachverhaltsermittlung
- > durch RA

- > wg. Vorprozeß

Schaden
- Anspruch gegen Dritte
- Auskunft, fehlerhafte
- Eigentumswohnungen, Aufteilung in >

- Gewinn, entgangener
- Lohnsteuerhaftung
- Zinsschaden, Steuererklärungsfrist

Selbstanzeige
- BP-Ergebnis, Anerkennung des >

- OWiG-Verfahre,n

Sozietät
- Gemischte >

= Haftung für Anwaltsfehler
- Sozius, neuer

Steuerberatungsvertrag
- Bankgespräch
- Gefälligkeit
- Inhalt des >

= Beratung, betriebswirtschaftliche
- Telefonauskunft

Steuererklärung
- Prüfung der tatsächlichen Angaben
- Unterzeichnung der >

Steuerfahndung
- Beschlagnahmebefugnis

= nach Verfolgungsverj ährung

Steuergestaltungsberatung
- >, ungefragte
- Verlustverrechnung

Steuerhaftung
- t.dqs Konkursverwalters

= Umsatzsteuer, Checkliste

Steuerhinterziehung
- Feststellungen des Gerichts
- Steuerfahndungsbericht

Telefax/Telebrief
- Ausgangskontrolle
- Zugangsnachweis

= OK-Vermerk, Sendebericht

Telefonauskunft
- ohne Honorar

Testat
(s. auch Bestätigungsvermerk)
- Bilanzfälschung
- Ergänzung des >
- Verantwortungsbereich

StB.GmbH
- Haftung für Geschäftsführerhandeln, g 31 BGB 98,48

Treuhänder
- Auftragsinhalt
- Auszahlungsprüfung
- Bautenstand
- Verflechtungen

Verfa s sungsb e schwe rde
- Mißbrauchsgebühr

Vergleich
- Geschäftsgrundlage, Rechtsirrtum

Verjährung, S 51 BRAO
- Verjährungsbeginn

= Prozeßfehler

Verjährung, S 68 StBerc, S 51a WPO
- Arglisteinwand
- Belehrungspflicht über Fehler

in eigenen Arbeiten und Verjährungs
vorschrift, Sekundäranspruch
= Anlaß für >

= Ende der >, anwaltliche Beratung
= Ende der >, Beratung durch StB/

Rechtsbeistand
= Kausalität für Verj ährungseintritt
= Verletzung, schuldhafte, der >

- Verjährungsbeginn
= Folgefehler
= Folgeschäden
= Klage, aussichtslose
= Prozeßfehler
= Rechtskraft des Steuerbescheides
= zwei Fehler

Versicherungs schutz
- Rechtsschutzversicherung

= > für Vorstand

Vollmacht
- Vorlage, Fristsetzung

Vorteilsausgleichung
- Voraussetzung, Schaden

Werbeverbot
- Forderüngseinzug

Wettbewerbsverbot
- Freie Mitarbeiter

Wie de re ins etzu ng
-. Antrag

= Darlegung, schlüssige
= Frist
= Fristbeginn
= Organisationsanweisungen
= Sachvortrag, unvollständiger
= Sachvortrag wg. Faxfehler

- Berufungsbegrüirdungsfrist (s. dort)
- Weiterleitung an zuständiges Gericht

Zagang
- Beweis des >
- Eingangsstempel

Zugewinnausgleich
- Abfindungsanspruch, arbeitsrechtlicher

Zustellung
- Urteilsseite fehlt

scheiden. Bis zu einer Reform des Notarrechts
fehlt es an einer Legitimation für das früher in
der Rechtsprechung entwickelte Sozietätsverbot
zwischen dem Anwaltsnotar und dem Wirt-
schaftsprüfer.

2. Obwohl es dem Gesetzgeber im Rahmen des
Art.72 Abs. 1 GG weitgehend frei steht, durch
welche Einschränkungen der Berufsausübung er
erkennbaren Gefährdungen für die Unäbhängig-
keit und Unparteilichkeit der Notare begegnen
will, müssen diese Berufsausübungsregelungen
so ausgestaltet werden, daß der allgemeine
Gleichheitssatz des Art. B Abs. 1 GG gewahrt
wird. Dieser Maßstab ist bereits früher deutlich
herausgestellt worden (vgt. BVerfGE g0, 269
<279>) . Solange daher der Anwaltsnotar selbst
Steuerberater sein darfund auch nicht ge-
hindert ist, sich mit Nur-Steuerberatern zur
gemeinsamen Berufsausübung zusammenzu-
schließen, hat das Verbot einer Sozietät zwi-
schen Anwaltsnotafen und Wirtschaftsprüfern
vor Art. 3 Abs. 1 GG keinen Bestand.

Die Unterschiede zwischen einem Steuerberater
und einem Wirtschaftsprüfer sind nicht von
solcher Art und solchem Gewicht, daß sie die
Ungleichbehandlung rechtfertigen könnten.
Wie den Rechtsanwälten obliegt den Wirt-
schaftsprilfern Beratung und Vertretung in
rechtlichen und wirtschaftlichen Fragen. Auch
die einseitige Interessenwahrnehmung, die den
Wirtschaftsprüfern außerhalb der Vorbehalts-
aufgaben erlaubt ist, unterscheidet sie nicht
von Steuerberatern oder A,nwaltsnotaren. Be-
fürchtete der Gesetzgeber, daß einseitige Inter-
essenwahrnehmung die Unparteilichkeit und
Unabhängigkeit des Notars in Frage stellte, wäre
nicht nur ein Sozietätsverbot, sondern in erster
Linie die Einführung des Nur-Notariats geboten.

Verbleibende Unterschiede, die sich allein aus
den Vorbehaltsaufgaben der Wirtschaftsprüfer
oder ihrer spezifischen Berufsstrulüur ergeben
könnten, rechtfertigen die Ungleichbehandlung
nicht. Gerade in diesem Bereich unterliegt der
Wirtschaftsprüfer besonders strengen Anforde-
rungen an seine Unabhängigkeit und Unpartei_
lichkeit, woraus deutlich wird, daß auch er
öffentlich eingebunden ist. Deshalb ist er auch
verpflichtet, sich insoweit in besonderem Maße
des im entgegengebrachten Vertrauens würdig
zu erweisen. Angesichts der Verpflichtung zur
Unabhängigkeit und Unparteilichkeit ähneln
sich vielmehr die den Rechtsanwälten jeweils
zusätzlich möglichen Berufe des Notars und des
Wirtschaftsprüfers. Nichts deutet auf ein gegen-
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über dem Steuerberater überschießendes Ge-
fährdungspotential im Hinblick auf den in der-
selben Sozietät tätigen Anwaltsnotar hin.

Der vom Bundesgerichtshof besorgten uner-
wünschten Anderung im allgemeinen Rechtsbe-
wußtsein hinsichtlich der Unabhängigkeit und
Unparteilichkeit des Notars kann mit einem
Sozietätsverbot nicht begegnet werden. Der -
irreführende - Eindruck einer umfassenden
Beratung hängt nicht davon ab, ob der Sozietät
Wirtschaftsprüfer angehören; sie beruht schon
auf der Doppelstellung des Anwaltsnotars, der .

nur durch Mitwirkungsverbote gebunden iit.
Zutreffend ist allerdings, daß sic[ das Berufs-
bild des Anwaltsnotars von dem des Nur-Notars
hierdurch weiter entfernt. Diesem Gesichts-
punkt kommt aber kein solches Gewicht zu, d.aß
er die. Ungleichbehandlung rechtfertigen könn-
te, Zwar üben der Anwaltsnotar und der Nur-
Notar gleichermaßen ein öffentliches Amt aus.
In Anbetracht der unterschiedlichen gesetz-
lichen und tatsächlichen Ausgestaltungen des
Notarberufs in der Bundesrepublik ist es aber
darüber hinaus kaum möglich; von einem ein-
heitlichen Berufsbild des Notars auszugehen.

Jedenfalls kann die Beurteilung des beruflich
zulässigen Verhaltens sich nicht allein am Be-
rufsbild des Nur-Notars orientieren, wenn das
Anwaltsnotariat als eine von der Bundesnotar-
ordnung zugelassene Form des Notarberufs
Besonderheiten nach sich zieht. Zu diesen Be-
sonderheiten gehören insbesondere die Möglich-
keiten, sich mit Angehörigen anderer (freier)
Berufe zur gemeinsamen Berufsausübung zu
verbinden.

III

Die beanstandete Entscheidung des Bundes-
gerichtshofs ist aufgehoben worden. Ohne eine
gesetzliche Neuregelung ist ein Verbot der
Sozietätsbildung von Anwaltsnotaren mit Wirt-
schaftsprüfern nicht aufrechtzuerhalten.

Vorgaben für den Gesetzgeber enthält die Ent-
scheidung jedoch nicht. Welche Wege der Ge-
setzgeber einschlagen wird, ist ihm überlassen.
Sofern er Sozietätsverbote ftir das geeignete
Mittel zur Sicherung der Unabhängigkeit und
Unparteilichkeit des Notars ansieht, ist ihm
deren Einführung grundsätzlich nicht verwehrt,
wenn er die verschiedenen Berufsgruppen und
Berufsqualifikationen gleichmäßig behandelt
(Beschl. v. 8.4.1998 - Az. 7 BvR 1773/95).
(Pressemitteilung d, BVerfG v. 29.5.1998, Nr. 58)
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GI Aktuell
BVerffi: Unzuiässige gerichtliche Vorlagen zu

Vorsshriften del Gewarbestauer' und dss Grund-

erwerbsteuergesetzes

Die 3. Kammer des Ersten Senats des BVerfG hat
zwei Vorlagen des Niedersächsischen Finanz-
gerichts für unzulässig erklärt. Eine Vorlage
betraf die Frage, ob es die Verfassung gebiete'

Steuerpflichtige beim Erwerb eines selbstge-

nutzten durchschnittlichen Einfamilienhaus-
grundstücks von der Grunderwerbsteuer freizu-
stellen. Die andere Vorlage betraf im wesent-
lichen die Verfas sungsmäßigkeit von Vorschrif-
ten des Gewerbesteuergesetzes. In beiden Fällen
sind die Vorlagen filr unzulässig erklärt wor-
den, weil sie jeweils nur durch den Bericht-
erstatter des Finanzgerichts (FG) als Einzel-
richter erfolgten, nicht durch den Senat (drei
Berufsrichter, zwei ehrenamtliche Richter).

Herstellung und Veräußerung des selbst herge-

stellten (künstlerischen) Schmucks handele es

sich um die Ausübung eines freien Berufes' die

nicht der Gewerbesteuer unterliege.

Sowohl die Klägerin als auch das Finanzamt
erklärten sich mit einer Entscheidung durch
den Berichterstatter anstelle des Senats einver-
standen. Dieser legte dem BVerfG gemäß Art.
100 Abs.1 GG die Frage vor, ob die dem Steuer-

bescheid zugrunde liegenden Normen des Ge-

werbesteuergesetzes und des Einkommensteuer-
gesetzes mit dem GG vereinbar seien. Nach Auf-
fassung des Berichterstatters verstoßen die
Normen gegen den allgemeinen Gleichheitssatz
(Art.3Abs. 1GG).

b) Grunderwerbsteuer (1 BvL 24le'/t
In dem Verfahren beim FG geht es um die Klage

eines Ehepaares gegen einen Grunderwerb-
steuerbescheid. Sie hatten ein Baugrundstück
erworben und eine Baugesellschaft mit der Er-

richtung eines Wohnhauses beauftragt. Mit
einer Entscheidung des Berichterstatters anstel-
le des Senats erklärten sich sowohl die Kläger
als auch das beklagte Finanzamt einverstanden.

):; 3c;lchtc::::tt:: l:;t: d:= D\/arrc camöR

Art. 100 Abs. 1 GG die Frage vor, ob $ 3 Grund-
erwerbsteuergesetz, der die allgemeinen Aus-

nahmen von der Besteuerung regelt, mit dem
GG vereinbar sei. Nach Auffassung des Bericht-
erstatters verstößt diese Vorschrift gegen die
Eigentumsgarantie (Art. 14 Abs. 1 GG) und den

allgemeinen Gleichheitssatz (Art. 3 Abs- 1 GG)'

weil sie nicht vorsehe, auch das Gebrauchsver-

mögen (existenznotwendiges Vermögen) in Form

des selbstgenutzten durchschnittlichen Ein-
familienhausgrundstücks grunderwerbsteuer-
frei zu stellen.

II.

Die 3: Kammer des Ersten Senats hat die Vor-

lagen für unzulässig erklärt.

Zur Begründung heißt es u.a.:

Im Verfahren nach Art. 100 Abs. 1 GG ist eine
Vorlage an das BVerfG den Gerichten vorbehal-
ten. ,,Gericht" kann auch der Einzelrichter sein,

soweit er nach der jeweiligen Prozeßordnung
dazu berufen ist, die Entscheidung allein zu

treffen. Das ist hier nicht der Fall. Nach $ 79a

Abs.3 und Abs.4 FGO kann im vorbereitenden
Verfahren ein Richter unter bestimmten Voraus-

setzungen zwar allein entscheiden. Es stellt je-

Gesamtvollstreckung
- Abtretung, Wirkung der >
- Vormerkur\g nach Konkurseröffnung

ceschäftsgrundlage
- Vergleich, Rechtsirrtum

GI Aktuell
- Arbeitgeberhaftung, Lohnsteuer
- Arbeitsmittel
- Arbeitszimmer

= Höchstbetrag
- Bausparkassen, vereinnahmte

Abschl ußgebühren
- Bewirtungskosten, Journalisten
- Bilanzveröffentlichung
- Doppelte Haushaltsführung
- Gemeinnützigkeit,

Förderverein MotorsPort
- Gemeinnützigkeit, I(onkurrentenklage
- Gewerbesteuer, Goldschmied
- Grunderwerbsteuer
- Kosten künstlicher Befruchtung
- Landesabfallabgabengesetz
-'Notar, Beurkundung im Ausland
- Patentgebühren, Rechtsberatung?
- Postversand, Verrechnungsschecks
- Prozeßunterbrechung,

Auslandskonkurs
- Sozietät RA/WP
- Trinkgelder, Lohnsteuer
- Umsatzsteuer

= Abwasserbeseitigung
- Verfassungsbeschwerde,

Mißbrauchsgebühr
- Vermietung, Liebhaberer
- Verpackungsteuer, kommunale
- Zwei-Konten-Modell

GmbH
- Kapitalerhöhungsschwindel

Grundstückshandel
- Mehrfamilienhaus, Privatvermögen

HonoraransPruch des RA
- Gebührenvereinbarung
- Herabsetzung des >, $ 3 Abs. 3 BRAGO

- Sittenwidrigkeit

Honoraranspruch des StB

- Einnahme-/Überschußrechnung
= I wB. Einkünften aus Kapitalvermögen
= 2 wB. nichtselbständiger Arbeit

- Freie Mitarbeiter
- Gebührenrahmen, $ 11 StBGebV

= Bestimmungsrecht, Festlegung
- Kündigung des StB-Vertrages
- Pauschalgebühr, $ 14 StBGebV

= Anderung, nachträgliche
= >, niedrige

- Schlechtleistung
- Vorschriftspflicht

Insolvenzanfechtung
- Sicherungsübereignung

= > an RA und StB

Inventur
- Anwesenheit des Abschlußprüfers

Investitionszulage
- Auftrag zur Beantragung der >
- Unterschrift
- Vordruck, amtlicher

I(ausalität
- Beratungsfehler, fehlende

Mandanteninformation
- Fehler des Gerichts
- > zwischen Pflichtwidrigkeit

und Schaden
= Verhalten, beratungskonformes

- Schutzzweck
= Auskunftsfehler

- Unterbrechung der >

= Rücksichtnahme gg. Arbeitnehmer
- Ursachenkette,

I(onkursverwalter
- Haftung

= Umsatzsteuer, Checkliste
- Prozeßunterbrechung, Auslandskonkurs

Lohnsteuerhaftung
- Erstattung vom Arbeitnehmer

Mitverschulden
- Erfüllungsgehilfe des Mandanten

Nachbesserung
- Recht des StB

Notar
^-r^-1,^-r^- ^llucr ^uf 

r Lu

= Auszahlungsanspruch

Parteiverrat, S 356 SIGB

- Mandat, neues

Pfändung
- Auszahlungsanspruch, Anderkonto

Praxisveräußerung
- Jahresumsatz

= DATEV-Anteil

Prozeßauftrag
- Fehler, Darlegungslast

Rechtsanwalt
- Berufsbezeichnung

= Versicherungsberater
- Kanzleisitz Italien
- Sachverhaltsermittlung
- Tätigkeitsschwerpunkt

= Forderungseinzug
- Unterhaltsklage

= Abänderungsklage
- Vergleich, ungünstiger
- Zugewinnausgleich, Abfindung
- Zwangsvollstreckung, verzögerte

Rechtsberatung/ Rechtsbesorgung
- Mietvertrag
- Mitarbeiter-Beteiligungsmodell
- Rechtsberatungsgesetz

= Schutzgesetz, $ 823 Abs. 2 BGB

- Vertragserstellung
= Wirtschaftsberatung

- Wiederholungsabsicht
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I.

1. Nach der Finanzgerichtsordnung (FGO) ent-
scheiden bei den FG die jeweiligen Senate,

soweit nicht ein Einzelrichter entscheidet' Die
insoweit maßgeblichen Vorschriften lauten
auszugsweise:

$ 6 FGo Übertragung des Rechtsstreits auf den
Einzelrichter Abs.1: Der Senat kann den Rechts-

streit einem seiner Mitglieder als Einzelrichter
zur Entscheidung übertragen, wenn
1. die Sache keine besonderen Schwierigkeiten
tatsächlicher oder rechtlicher Art aufweist und
2. die Rechtssache keine grundsätzliche Bedeu-

tung hat.

g 79a FGO Entscheidung im vorbereitenden Ver-

fahren Abs. 3: Im Einverständnis der Beteiligten
kann der Vorsitzende auch sonst anstelle des

Senats entscheiden. Abs. 4: Ist ein Berichterstat-
ter bestellt, so entscheidet dieser anstelle des

Vorsitzenden.

2a) Gewerbesteuer (1 Bvt 231971

Die Klägerin des beim FG anhängigen Verfah-
rens - eine Gesellschaft Bürgerlichen Rechts -
betreibt eine Goldschmiede und Schmuckgale-
rie. In dieser wird u.a. auch selbst hergestellter
(künstlerischer) Schmuck verkauft. Das Finanz-
amt erließ einen Gewerbesteuermeßbescheid'
in dem es auch den Gewinn aus der Veräuße-
rung des selbst hergestellten Schmucks erfaßte.
Dageg'en erhob die Gesellschaft Klage und ver-

trat die Auffassung, es sei allenfalls der Gewinn
aus der Veräußerung des zugekauften Schmucks

bei der Gewerbeertragsteuer zu erfassen. Bei der
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Stichwort- und
Ents cheidungsverz e ichnis
Heft l-7

Abschlußprüfung
- Bestandsaufnahme,

Anwe s enheits pflicht?
- Bilanzmanipulation
- Dritthaftung
- Steuerberatung, Mitwirkungsverbot

Berufungsfrist
- Parteibezeichnung, irrtümliche
- Parteiwechsel, gewillkürter
- Urteilszustellung, unvollständige

Berufungs schrift
- Falschbezeichnung, erkennbare

Beschwerde, S 15 BNotO
- I wg.Anderkonto

Beweislast
- Aufl<lärung/Belehrung, unterlassene

= Anscheinsbeweis
- Erfüllung, Buchführungsvettrag
- Schaden

= Auskunft, fehlerhafte
- Zrgang bei Gericht

B ilanz e r stellung
- Buchfälschung des Mandanten

Buchführungsauftrag
- Erfüllung des >

Darlegungslast
- Prozeßführungsfehler

Dritthaftung
- Prüfungsauftrag
- Vermögensaufstellung
- Vertrag mit Schutzwirkung

zugunsten Dritter
= Prüfungsauftrag

Familienverträge
- Mietvertrag mit Angehörigen

= Durchführung des >

Freie Mitarbeiter
- Honoraranspruch
- Wettbewerbsverbot

Fristenkontrolle
- Aktenvorlage
- Ausgangskontrolle

= Postausgangsfach
- . Ausnutzung der Frist
- Bote

= Weisung
- Eingangsstempel
- Fristenkontrollbuch

= Frjststreichung
- Fristenüberwachung durch RA

= > bei Vorfristablauf
- Fristlöschung
- Fristversäumnis, unverschuldetes

= Brief an unzuständiges Gericht
= Falschadressierung
= Postlaufzeit, DB-Fahrplanwechsel
= Weiterleitung durch Gericht

- Hörfehler '

- Organisationsanweisung
= Darlegung, schlüssige

- Parteibezeichnung, irrtümliche
- Rechtsmittelauftrag an I(ollegen
- Telefax, Telebrief

= OK-Vermerk, Sendebericht
- Vorfrist
- Weisung an Bürokraft

= Eindeutigkeit
- Zustellung, unvollständige

doch einen Ermessensmißbrauch dar, wenn der
Berichterstatter danach einen Vorlagebeschluß
an das BVerfG erläßt. Die Ermessensausübung
hat sich zunächst und primär an dem mit der
Neuregelung des S 79a FGO vom Gesetzgeber
verfolgten Gesetzeszweck, die Senate der FG zu
entlasten und die finanzgerichtlichen Verfah-
ren zu straffen, auszurichten. Eine Verfahrens-
straffung wird jedoch dadurch, daß der Einzel-
richter einen Vorlageschluß faßt, keinesfalls
erreicht.

Als weiterer Gesichtspunkt ist bei der Abwägung
zu berücksichtigen! daß die FG im Grundsatz
ils l(ollegialgerichte ausgestaltet sind. Dem
liegt die Annahme des Gesetzgebers zugrunde,
daß richterlichen Entscheidungen eines I(o11e-

giums eine höhere Richtigkeitsgewähr beizu-
messen ist. Dies macht auch g 6 Abs. 1 FGp
deutlich, der anordnet, daß nur solche Veifafr-
ren auf den Einzelrichter zu übertragen sind,
die keine besonderen Schwierigkeiten tatsäch-
licher oder rechtlicher Art aufweisen.

Dieser den Gerichtsaufbau und die Prozeßord-
nung bestimmende Grundsatz ist auch im Rah-
men des g 79a FGO zu berücksichtigen. Jeden-
falls bei Rechtsfragen von überragender Bedeu-
tung, wie sie die Frage nach der Verfassungs-
mäßigkeit gesetzlicher Vorschriften darstellt,
kann im Rahmen der Ermessensentscheidung
die Abwägung nur dahingehen, daß die Vorlage
an das BVerfG dem Richterkollegium vorbehal-
ten bleibt.

Schon das Bundesverfassungsgerichtsgesetz
(S 93c Abs. 1 Satz 3 BVerfGG) bestimmt, daß die
Beurteilung der Verfassungswidrigkeit eines
Gesetzes (und gegebenenfalls'seine Nichtig-
erklärung) nur dem Senat, also dem gesamten
Richterkollegium, nicht aber einer I(ammer des
Senats obliegt. Dann muß erst recht gefordert
werden, daß von den Fachgerichten verfassungs
rechtliche Bedenken gegen ein Gesetz nur vom
gesamten Spruchkörper getragen werden.

Der Zuständigkeit des Einzelrichters für einen
Vorlagebeschluß an das BVerfG steht schließlich
auch der Gedanke der Subsidiarität der Verfas-
sungsgerichtsbarkeit entgegen. Die mit dem
Normenkontrollverfahren verbundene Inan-
spruchnahme des BVerfG läßt sich nur recht-
fertigen, wenn sie zur Entscheidung eines kon-
kreten Verfahrens unerläßlich ist. Der Bericht-
erstatter, der eine seiner Auffassung nach
entscheidungserhebliche Norm für verfassungs-
widrig hält, hat deshalb eine Entscheidung in
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seinem Senat herbeizuführen. Bei dieser Ver-
fahrensweise erübrigt sich eine Vorlage an das
BVerfG möglicherweise deshalb, weil der Senat
in seiner Mehrheit die Verfassungsmäßigkeit
der Norm bejaht oder deren Entscheidungs-
erheblichkeit verneint.

Der Grundsatz der Subsidiarität soll zudem
auch gewährleisten daß der Streitstoff und die
Rechtslage in einfach-rechtlicher wie in verfas-
sungsrechtlicher Hinsicht von den. Fachgerich-
ten umfassend und eingehend erörtert werden.
Die Gewähr hierfür bietet der Senat als I(olle-
gialorgan in deutlich höherem Maße als ein Ein-
zelrichter. Den Klägern des Ausgangsverfahrens
werden ihre Rechte dadurch nicht verkürzt.
Faßt der zuständige Senat des Niedersächsischen
Finanzgerichts keinen Vorlagebeschluß, so ist es

den l(lägern nach Erschöpfung däs Rechtswegs
unbenommen, Verfassungsbeschwerde zu er-
heben.
(Pressemitteilung d. BVerfG v. 5.6.1998, Nr. 59)

Büroorganis ation
- Rechtsmittelauftrag
- Erforderliche Angaben
- Telefonische Angaben, I(ontrollpflicht
(BCH, Beschl. v. 21.4.1998 - Vl ZB 8/98)

Leitsätze:

1. Auch ein vom Verkehrsanwalt erteilter Rechts-
mittelauftrag muß die Angabe enthalten, für
welche Partei das Rechtsmittel eingelegt werden
soll.

2. Zut Kontrollpflicht bei telefonischer Ergän-
zung des Rechtsrnittelauftrags.

Aus den Gründen:

I. Das zum Teil klageabweisende Urteil des Land-
gerichts ist der I(lägerin am 27.3.7997 zugestellt
worden. Nachdem ihr zweitinstanzlicher Prozeß-
bevollmächtigter zunächst mit Schreiben vom
28.4.7997 Berufung für die Beklagten eingelegt
hatte, die später zurückgenommen worden ist,
hat er mit am 76.5.7997 beim Berufungsgericht
eingegangenem Schriftsatz für die I(lägerin
Berufung eingelegt und gleichzeitig Wiederein-
setzung in den vorigen Stand gegen die Ver-
säumung der Berufungsfrist mit folgender Be-

gründung beantragt:

Abtretung
- Auszahlungsanspruch aus Anderkonto

Anderkonto
- Auszahlungsanspruch

= Abretung des >
- Pfändung

Anerkenntnis
- Verjährungsunterbrechung, g 208 BGB

= Information des Versicherers

Auskunftsvertrag
- Schaden

= Vermögensdisposition
- Telefonauskunft ohne Honorar
- Vorsteuererstattung

Auslegung
- Vertragswortlaut

Belehrungspflicht des RA
- Ausgleichsanspruch, Auslandsvertreter
- Beurkundung, notarielle
- Gefahren, wirtschaftliche

Belehrungspflicht des StB/WP
- Auftragsinhalt

= Beratung, betriebswirtschaftliche
- Bankgespräch, Hinzuziehung

zu Belehrungspflicht
- Belehrungsbedürftigkeit, fehlende

= Familienvertrag
- >, ungefragte

= Dauermandat, Gestältungs-
möglichkeiten

- Familienvertrag
= Durchführung des >

- Grundstückshandel, gewerblicher
- Mietvertrag
- Rechtsberatung
- Verlustrechnung
- Wirtschaftsberatung

Beratung
- Umfang

Berufshaftpflichtversicherung
- Rechtsanwalt

= I(anzlei in Italien

Berufungsbegründung
- . Darlegungslast
- Streitgegenstände, mehrere

Berufungsbegründungsfrist
- Fehler, offenkundige
- Verlängerung, mündlich
- Wiedereinsetzung
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Die Verkehrsanwälte der Klägerin hätten ihn mit
Schreiben vom 22.4.7997 unter Übersendung
einer Urteilskopie mit der Einlegung der Beru-
fung beauftragt, ohne mitzuteilen, für welche
Partei Berufung eingelegt werden solle. Er habe
hierauf seine seit 20 Jahren im Büro tätige und
äußerst zuverlässige Angestellte S. angewiesen,
dies mit dern Büro der Verkehrsanwälte zu
klären. Bei Unterzeichnung der Berufungs.schrift
vom 28.4,7997 habe Frau S. ihm auf seine aus-
drückliche Frage mitgeteilt, daß die Berufung
nach Auskunft des Bürovorstehers der Verkehrs-
anwälte für die Beklagten zu 1) bis 3) eingelegt
werden solle. Daß Berufung für die Klägerin
einzulegen war, habe er erst durch einen Anruf
dieses Büros am 72.5.7997 erfahren. Die Ver-
kehrsanwälte beriefen sich darauf, daß mit
iL-^- D-':-^ i ^)t-1:^L l^- 

-:^L!:-^- 
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zeichnung der Klägerin telefoniert worden sei.
Deshalb sei zu vermuten, daß Frau S. ein Miß-
verständnis unterlaufen sei.

Das Berufungsgericht hat den Wiedereinset-
zungsantrag zurückgewiesen und die Berufung
als unzulässig verworfen. Zwar könne ein Ver-
schulden des zweitinstanzlichen Prozeßbevoll-
mächrigren ausgeschiossen wercien, wenn er
sich auf die Zuverlässiekeit seiner Aneestellten
hätte verlassen dürfen. Es liege jedoch ein Ver-
schulden der Verkehrsanwälte nahe, weil ihr
Auftragsschreiben nicht habe erkennen lassen,
für wen Berufung eingelegt werden solle. Die
Klägerin habe auch tlotz gerichtlichen Hinwei-
ses nichts dafür vorgetragen, daß die Verkehrs-
anwälte in anderer Weise für die rechtzeitige
Einlegung der Berufung Sorge getragen hätten.

Gegen diesen am 9.1.1998 zugestellten Beschluß
hat die Klägerin mit am 23.7.7998 beim Beru-
fungsgericht eingegangenem Schriftsatz soforti-
ge Beschwerde eingelegt und zur Begründung
vorgebracht, die Verkehrsanwälte beharrten
darauf, daß mit ihnen nur wegen der richtigen
Anschrift der Klägerin telefoniert worden sei.
Deshalb sei unklar, auf welcher Seite das Miß-
verständnis unterlaufen sei. Wenn noch Vortrag
zur Büroorganisation der Verkehrsanwälte er-
forderlich sei, müsse dieser durch die Verkehrs-
anwälte selbst erfolgen, denen hierzu Gelegen-
heit gegeben werden möge.

II. Das form- und fristgerecht eingelegte Rechts-
mittel hat in der Sache keinen Erfolg.

1. Der Klägerin kann die beantragte Wiederein-
setzung nicht gewährt werden, weil die Fristver-
säumung jedenfalls auf dem Verschulden ihret

Verkehrsanwälte beruht, das sie sich gemäß
g 85 Abs. 2 ZPO zurechnen lassen muß (BCH,

Beschl. v. 16.6.1982 - lVa ZB 2/82, NJW 1982, 2447;
v. 28.2.1991 - lX ZB 95/90, BGHR-ZPO 5 233 Rechts-

mittelauftrag l4).

Mit Recht hat das Berufungsgericht ein Ver-
schulden der Verkehrsanwälte darin gesehen,
daß der von ihnen gefertigte Rechtsmittelauf-
trag vom 22.4.7998 nicht die Angabe enthielt,
für welche Partei Berufung eingelegt werden
sollte. Dies war unerläßlich, weil durch das bei-
gefügte Urteil sämtliche Parteien beschwert
waren. Bei dieser Sachlage ist es selbstverständ-
lich und bedarfkeiner näheren Darlegung, daß
dem Rechtsmittelanwalt mitgeteilt werden
muß, für welche Partei er Berufung einlegen
Jrrll, r-.rrcJc vcrPrrrL-uLurr5 uurrcE,L duLll uclr vcr-
kehrsgnwalt, wenn er es unternimmt, den
zweitinstanzlichen Rechtsanwalt zu beauftragen
(vgl. BCH, Beschl. v.22.11.1990 - IZB I3/90, GI 1991,

22; BGHR-ZPO 5 233 Rechtsmittelquftrog l2).

Unter den Umständen des Falles steht außer
Zweifel, daß diese Unterlassung für die Fristver-
säurnung ursächlich war, weil andernfalls ohne
weiteres tur ciie ttiagerin rerufung eingeiegt
worden wäre. ohne daß es einer Nachfrase he-

durft hätte. Deshalb kann dahinstehen, ob und
welche Mißverständnisse bei dem Telefonat
zwischen Frau S. und dem Büro der Verkehrs-
anwälte vorgefallen sind.

Da das Verschulden der Verkehrsanwälte offen-
sichtlich ist und der Vortrag der Klägerin auch
keine Anhaltspunkte dafür enthält, daß diese
Anwälte ihrerseits die erforderlichen Schritte
unternommen hätten, um ihr Versäumnis bei
Erteilung des Rechtsmittelauftrags zu korrigie-
ren, sind ninzälheiten zu deren Büroorgani-
sation entbehrlich. Deshalb ist lediglich zur
Klarstellung darauf hinzuweisen, daß ggf, die
Klägerin selbst hierzu vortragen müßte, weil es

sich bei den Verkehrsanwälten, wie eingangs
dargelegt, um ihre Bevollmächtigten i,S.d. S 85
Abs. 2 ZPO handelt.

2. Steht mithin bereits das Verschulden der Ver-
kehrsanwälte an der Fristversäumung zwingend
der beantragten Wiedereinsetzung entgegen, so

bedarf es keiner abschließenden Beurteilung, ob
daneben auch ein Verschulden des zweitinstanz-
lichen Prozeßbevollmächtigten vorliegt. Sollte
das Berufungsgericht dahin zu verstehen sein,
daß dieser sich auf die Mitteilung der zuverläs-
sigen Bürokraft habe verlassen dürfen, wäre
dies allerdings nicht uqbedenklich.

gen, beim BFH die Vorsteuerentlastung zu
erreichen, dürften nunmehr enttäuscht sein.

Die Entscheidung war weitgehend durch ein
Urteil aus dem Jahre 1996 (I R 1-2/94) vorge-
prägt, irr- dem die Körperschaftsteuerpflicht der
Hausmüllentsorgung durch eine Kommune ver-
neint worden war. Dies ist auch umsatzsteuer-
rechtlich von Bedeutung, da das deutsche Um-
satzsteuergesetz die Umsatzsteuerpflicht an die
Körperschaftsteuerpflicht anknüpft. Es war je-
doch bezweifelt worden, ob dies mit dem ge-

meinsamen Mehrwertsteuerrecht der EG verein-
bar ist. Der für die Körperschaftsteuer zuständi-
ge I. Senat hatte deshalb offengelassen, ob seine
Entscheidung umsatzsteuerrechtlich relevant
ist. Dies wird nun von dem für die Umsatzsteuer
-.-^&r-l:-^- Ir C^-^+ L^:^L+z ur Lauur6Lr

(Pressemitteilung d. BFH v. 19.5.1998, Nr. 15)

GI Hinweise
Das Deutsche wissenschaftliche Institut der
Steuerberater e.V. legt die folgenden Neu-
erscheinungen vor:

1. ..Steuerberater-Handbuch 1998/99"
Die absehbare Einführung des EURO hat ein
eigenes I(apitel,,Die EURO.Umstellungen" not-
wendig gemacht. Die seit der Vorauflage verab-
schiedeten Gesetzesänderungen auf dem Gebiet
des Steuerrechts sind eingearbeitet worden. Im
Kapitel,,Unternehmenskrise und Insolvenz"
wurde die neue Insolvenzordnung berücksich-
tigt und Fragen zur Rechnungslegung und
Steuern in der Insolvenz erläutert.
Verlag C.H. Beck, 2.328 Seiten, Leinen, I88,- DM,

Subskriptionspreis bis 3l .7.1998 : 168,- DM,

rsBN 3-406-43663-3

2. ,,Handbuch der Bewertung 1998"
Das Handbuch ist im Hauptteil erweitert um das
Grunderwerbsteuergesetz mit Verwaltungsan-
weisungen und der zu diesem Rechtsgebiet be-
sonders umfangreichen Rechtsprechung. Am
Beginn des Veranlagungshandbuchs findet sich
zur Gesamtorientierung das Bewirtungsgesetz,
das Erbschaftsteuergesetz, das Grunderwerbs-
steuergesetz und Grundsteuergesetz. Im Haupt-
teil folgen - in systematischer Zuordnung - die
zugehörigen Durchführungsverordnungen und
Verwaltungsanweisungen.

In den Anhängen ist zusätzlich übergreifendes
Material zusammengestellt; u, a. die Fortschrei-
bungsrichtlinien, ein für mehrere Steuerarten
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wichtiges ,,ABC der Abgrenzung der Betriebsvor-
richtungen", ein Auszug aus dem Baugesetzbuch
und Bodenschätzungsbestimmungen. Daneben
findet sich im Anhang auszugsweise der Eini-
gungsvertrag mit Erläuterungen sowie Anlagen
zur Erbschaftsteuer; für Gemeinden mit mehr
als 50.000 Einwohnern werden die Hebesätze der
Grundsteuer B aufgelistet.

Das Veranlagungshandbuch orientiert sich an
den Bedürfnissen seiner Benutzer und erleich-
tert die Arbeit bei der Abgabe der Steuererklä-
rung.
Verlag C.H. Beck: Lllg Seiten, DM 95,- DM, Sub-

skriptionspreis bis 3I.7.1998 = DM 87,-, ISBN

3-406-43641-2

Erheblicher Aufklärungsbedarf über Gestal-
tungsmöglichkeiten bei der betrieblichen
Altersversorgung veranlaßt den Verlag für die
Rechts- und Anwaltspraxis das ,,Rechtshand-
buch Betriebliche Altersversorgung" von Dr.
Uwe Langohr-Plato vorzulegen.

Langohr-Plato - ein ausgewiesener Kenner der
- ,,--:CL 
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Bestimmungen des Betriebsrentengesetzes, son-
dern auch die zivil-, sozial- und steuerrecht-
lichen Probleme auf. Zur Verbesserung der prak-
tischen Handhabung wird die Darstellung so-

wohl durch zahlreiche Textbeispiele als auch
durch Berechnungen ergänzt. Der Verfasser ver-
gißt nicht die betriebswirtschaftlichen Bezüge
herauszuarbeiten.

Das Rechtsgebiet wird in einer übersichtlichen
Dreiteilung dargestellt: Im systematischen Teil
werden die einschlägigen Probleme in ihrem
jeweiligen Zusammenhang erörtert. Aktuelle
Neuerungen und Besonderheiten sind berück-
sichtigt. Der Lexikonteil bietet durch eine
Vielzahl von Stichworten zielgerichtete Informa-
tionsmöglithkeiten. Die Anordnung in ABC-

Form hilft, einen schnellen ,,Problemzugriff' zu
finden. Das Werk schließt mit einer Text- und
Materialsammlung, Schriftsatzmustern, Ver-
tragsmustern, Beispielen, Checklisten, Gestal-
tungshinweisen pp.

Dem Buch liegt eine CD-ROM bei, die das Recht-
sprechungslexikon und die Vertragsmuster ent-
hält.

Rechtsanwalt Dr, Uwe Langohr-Plato, 1998,
490 Seiten, Verlag für die Rechts- und Anwaltspraxis,
189,- DM, ISBN 3-927-93595-6
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lI. Zur Widerklage

Die zulässige Widerklage ist nicht begründet.
Zwar stand der Beklagten der mit der Wider-
klage geltend gemachte Anspruch auf Zahlung
der Treuhandgebühren zu. Jedoch ist dieser
Anspruch gemäß $$ 387 ff BGB durch die im
Schriftsatz vom 3.7.1995 erklärte Aufrechnung
erloschen:

Die I(läger tragen in der ICageschrift vor, daß
die Beklagte an den Generalübernehmer
1.084.000 DM und zusätzlich für die ICäger
30.325 DM zur Abgeltung der brandschutz-
bedingten Auflagen zahlte. Die zusätzliche
Zahlung der 30.325 DM, die in voller Höhe von
den Iflägern geleistet wurde, ist prozessual
unstreitig, da die Beklagte zwar in der l(lage-
erwiderung vom 20.9.1993 bestritt, daß der
Generalübernehmer tatsächlich 1.084.000 DM
erhalten hat, jedoch nicht zum Sachvortrag
Stellung nahm, daß zusätzlich zum bestrittenen
Betrag weitere 30.325 DM an den Generalüber-
nehmer gezahlt wurden.

Auch die 30.325 DM stellen eine Überzahlung
der dem Generalübernehmer zustehenden Ver-
gütung dar, für die die Beklagte wegen des Ver-
stoßes gegen die ihr aus dem Treuhändervertrag
obliegenden Pflichten einzustehen hat. Denn
wie unter Punkt 2. ausgeführt, konnte der Gene-
ralübernehmer aus dem Inhalt des abgeschlos-
senen Generalübernehmervertrages für die
Erfüllung der Brandschutzauflagen keine ge-

sonderte Vergütung beanspruchen.

GI Aktuell
BGH: Verrechnungsschecks dürfen mit einfachen
Brief versandt werden

Der XI. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat
entschieden, daß demjenigen, der zur Über-
mittlung auch einer hohen Geldleistung einen
Verrechnungsscheck mit einfachem Brief zur
Post gegeben hat, kein Vorwurf gemacht werden
kann.

Die Klägerin stellte am 4.7.1995 für ihre Liefe-
rantin in Dresden einen auf die R.-Volksbank
gezogenen Scheck über 306.250 DM aus, den sie
am g,leichen Tage in einem einfachen Brief am
Schalter der Hauptpost R. ablieferte und der die
Adressatin nicht erreichte. Eine unbekannte
Person reichte den Scheck am 17.7.1,995 bei der
Beklagten zum Einzug und zur Gutschrift auf

ihr Girokonto ein, das sie erst an diesem Tag
eröffnet hatte. Das I(onto der I(lägerin wurde
belastet.

Daß die Beklagte schadenersatzpflichtig ist,
weil sie bei der Hereinnahme des Verrechnungs-
schecks grob fahrlässig nicht erkannt hatte,
daß der Scheck abhanden gekommen war, war
nicht mehr streitig. Es ging allein noch um ein
etwaiges Mitverschulden der Klägerin, das der
Bundesgerichtshof im Gegensatz zum Oberlan-
desgericht Stuttgart verneint hat.

Er hat u.a. ausgeführt: Es ist schon zweifelhaft,
ob kriminellen Zugriffen auf Postsendungen
durch einen Einschreibebrief besser begegnet
werden kann als durch einfachen Brief. Ange-
sichts der Massenhaftigkeit des Postverkehrs
und der verschwindend geringen Zahl verloren-
gehender Postsendungen entspricht der Ver-
sand mit einfachem Brief jedenfalls dann noch
der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt, wenn
nicht ohne weiteres erkennbar ist, daß ein
Scheck verschickt wird, wie es z.B. bei Fenster-
umschlägen der Fall sein kann.

Es kann auch kein Mitverschulden begründen,
wenn die I(lägerin ergänzende Sicherheitsmaß-
nahmen unterließ. Sie war insbesondere nicht
gehalten, die Scheckempfängerin telefonisch
oder per Fax über den Versand zu informieren.
In der kurzen Zeit zwischen Absenden des
Schecks und dessen Einlösung hatte die Klägerin
auch keinen Anlaß, sich nach dem Zugang des
Schecks zu erkundigen (Urteil vom 16.6.1998 -
xr zR 2s4le7).
(Pressemitteilung d. BGH v. 16.6.1998, Nr. 47)

BFH: Abwasserbeseitigung durch Kommunen nicht
u msatzsteuerpf lichtig

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat durch Urteil
vom 8.1.1998 - V R 32197 entschieden, daß ein
brandenburgischer Wasser- und Abwasserzweck-
verband im Jahre 1993 ,,hoheitlich" handelte
und deshalb nicht zur Umsatzsteuer zu veran-
lagen war.

Die Umsatzbesteuerung kann wegen des Vor-
steuerabzugs im Einzelfall für die entsorgungs-
verpflichtete I(ommune von Vorteil sein. Des-
halb drängten - insbesondere in den neuen
Bundesländern - I(ommunen mit hohen Investi-
tionen auf dem Gebiet der Abwasserentsorgung
(2.B. für die Kanalisation oder für Klärwerke) in
die Umsatzsteuerpflicht hinein. Ihre Hoffnun-

Da fler Rechtsmittelauftrag vorrr 22.4.7997 nicht
die unbedingt erforderliche Angabe enthielt,
Für welche Partei Berufung eingelegt werden
sollte, war er erkennbar unvollständig und be-
durfte deshalb der Ergänzung.

Ob hierfür ein Telefonat ausreichen konnte,
erscheint zweifelhaft. Insoweit ist darauf hin-
zuweisen, daß wegen der besonderen Bedeutung
des Rechtsmittelauftrags für die Fristwahrung
nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts-
hofs die Mitteilung des Zustelldatums zur Ver-
meidung von Hörfehlern schriftlich erfolgen
muß und der zweitinstanzliche Prozeßbevoll-
mächtigte sich deshalb nicht mit dem Ergebnis
der telefonischen Auskunft einer Sekretärin
begnügen darf (Senatsbeschl. v. 25.5.1993 - Vl ZB

32/92, VersR 1994, Igg, 200). Ebenso besteht
wegen der Gefahr von Hörfehlern eine beson-
dere I(ontrollpflicht, wenn der Rechtsmittel-
auftrag fernmündlich erteilt wird (BCH, Beschl.

v. 26.9.t990 - Vttt ZB 24/90, BGHR-ZPO 5 233
Rechtsmittelauftrag 9; v. 28.2.1991, a.a.O.; v. 2.2.1994
- Xll ZB 187/93, VersR 1994, 1324).

Nach diesen Grundsätzen dürfte auch bei der
vorliegenden Ergänzung des Rechtsmittelauf-
trags schriftliche Bestätigung oder eine ander-
weitige zuverläs sige I(ontrolle geboten gewesen
sein, um Irrtümer und Mißverständnisse der
geltend gemachten Art auszuschließen.

Wiedereinsetzung
- Offensichtliches Versehen
- Fürsorgepflicht des Gerichts
- Rti.g\fragepflicht des Gerichts
(BGH, Urt. v. 11.2.1998 - Vtil ZB s0/97)

Leitsatz:

Zur Wiedereinsetzung, wenn dem Prozeßbevoll-
mächtigten in einem Antrag auf Verlängerung
der Berufungsbegründungsfrist ein offensichtli-
ches Versehen in der Angabe des Datums der zu
verlängernden Frist unterläuft.

Aus den Gründen

L Die Beklagte hat gegen ein ihr zugestelltes
Urteil des Landgerichts H. am 79.2.7997 Ber!-
fung eingelegt und in der Berufungsschrift zu-
gleich eine Verlängerung der Berufungsbegrün-
dungsfrist bis zum ,,75.3.7997" beantragt. Ihre
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Berufungsbegründung ist erst am 8.4.1997 mit
einem Antrag auf Wiedereinsetzung in den
vorigen Stand gegen die Versäumung der Frist
zur Berufungsbegründung beim Oberlandes-
gericht N.'eingegangen.

Sie hat dazu unter Glaubhaftmachung vorge-
tragen:

Bei der Übertiagung des Banddiktats ihres Pro-
zeßbevollmächtigten sei der in der I(anzlei täti-
gen Auszubildenden ein Schreibfehler unter-
laufen; anstatt - wie diktiert - ,,15.04.1997" zu
schreiben, habe sie als Ende der beantragten
Fristverlängerung,,75.03.1,997 " aufgeno mmen.
Dieser Schreibfehler sei weder dem Prozeßbe-
vollmächtigten beim Unterschreiben noch der
Bürovorsteherin, der die l(ontrolle der Schrift-
sätze auf Schreibfehler obliege, aufgefallen.
Im Vertrauen auf die Gewährung der Fristver-
1ängerung sei im Fristenlcalender sogleich der
1,5.4.1997 als letzter Tag der Berufungsbegrün-
dungsfrist eingetragen worden. Erst die beim
Prozeßbevollmächtigten am 1.4.1997 eingegan-
gene Mitteilung des Berufungsgerichts, bis zum
Ablauf der Berufungsbegründungsfrist sei kein
entsprechender Schriftsatz eingegangen, habe
zur Entdeckung des Schreibfehlers geführt.

Das Oberlandesgericht hat mit Beschluß vom
76.70.7997 die beantragte Wiedereinsetzung in
den vorigen Stand versagt und zugleich die Be-

rufung der Beschwerdeführerin als unzulässig
verworfen. Gegen diesen am 27.70.7997 zuge-
stellten Beschluß richtet sich die am 10.11.1997
eingegangene sofortige Beschwerde.

II. Das zulässige Rechtsmittel hat Erfolg

1. Nach Auffassung des Berufungsgerichts be-
ruht die Versäumung der Frist zur Begründung
der Berufung auf einem der Beklagten zvzu-
rechnenden Verschulden ihres Prozeßbevoll-
mächtigten ($$ 233, 85 Abs. 2 ZPO). Dieser hätte
bei Anwendung der von einem pflichtbewußten
Rechtsanwalt zu erwartenden Sorgfalt den
Schreibfehler seiner Hilfskraft bei Unterzeich-
nung der mit dem Antrag auf Fristverlängerung
verbundenen Berufungsschrift erkennen müs-
sen. Ein fahrlässiges Verhalten stelle es auch
dar, daß im Vertrauen auf eine entsprechende
Praxis des Gerichts in einem anderen Fall im
Fristenkalender sogleich das Ende der begehrten
Fristverlängerung (75.4.7997) eingetragen wor-
den sei. Der Anwalt sei gehalten, die Einhaltung
der Fristen in Rechtsmittelsachen durch organi-
satorische Maßnahmen sicherzustellen.
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2. Diese Ausführungen halten der rechtlichen
Überprüfung in einem entscheidenden Punkt
nicht stand.

a) Zutreffend ist der Ausgangspunkt des Beru-
fungsgerichts. Nach gefestigter Rechtsprechung
des Bundesgerichtshofs hat ein Rechtsanwalt
die Berufungsschrift auf ihre Vollständigkeit
und Richtigkeit zu prüfen (Beschl. v. 20.2.1995 -
il zB 16/94, NJW 199s, 1499: Ct 1996,34; Urt. v.

L\2.1997 - Il ZR 85/97, bisher unveröffentlicht).
Das gilt vorliegend auch ftir den nur wenige
Zeilen umfassenden Text des mit der Berufungs-
einlegung verbundenen Antrags auf Verlänge-
rung der Berufungsbegründungsfrist.

b) Zu Recht beanstandet das Oberlandesgericht
rrrnh rleR im Riirn rlpc RelrlrofpnrrprfrFfcrs sn-

gleich bei Antragstellung das Ende der begehr-
ten Fristverlängerung in den I(alender eingetra-
gen wurde. Nach der höchstrichterlichen Recht-
sprechung ist das mutmaßliche Ende der gesetz-
lichen Berufungsbegründungsfrist bei oder
alsbald nach Absendung der Berufungsschrift
im Fristenkalender zu notieren. Dieser Vermerk
ist zu tiberprüfen und gegebenenfalls zu korri-
-:^-^- ..,^--,{6. D:nd6nd-J^+,,* L^i
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Gericht bekannt wird, (BGH, Beschl. v, 6,5.1997 -
vt zB t2/97, MDR 1997, 77s : Ct 1997, 289). Die er-
betene Verlängerung der Berufungsbegrün-
dungsfrist darf erst dann eingetragen werden,
wenn die Verlängerung tatsächlich bewilligt
worden ist (BGH, Beschl. v, 25.1.1984 - IVq ZB

1I/83, Vers\ 1984, 336).

c) Dennoch ist der Beklagten in dem hier ge-

gebenen besonderen Ausnahmefall Wiederein-
setzung zu gewähren. Die Berücksichtigung der
aus dem Gebot des fairen Verfahrens folgenden
Fürsorgepflicht des Gerichts gegenüber den
Parteien führt bei wertender Betrachtung dazu,
daß die Fristsäumnis der Beklagten im Ergebnis
nicht angelastet werden kann. Nach der ltecht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts
kann unter besonderen Umständen gin Gericht
aufgrund seiner Fürsorgepflicht gehalten sein,
einem drohenden Fristsäumnis seitens der Par-
tei entgegenzuwirken. So hat das Verfassungs-
gericht angenommen, daß das Gericht, bei dem
das Verfahren anhängig gewesen ist, verpflich-
tet ist, fristgebundene Schriftsätze für das
Rechtsmittelverfahren, die bei ihm eingereicht
werden, im ordentlichen Geschäftsgang an das
zuständige Rechtsmittelgericht weiterzuleiten
(BVerfG, Beschl. v. 20.6.1995, NJW 1995, 3173 f).
Dem hat sich der Bundesgerichtshof angeschlos-
sen (urt. v. 1.12.1997 - ll ZR 85/97).

Vergleichbar verhält es sich im Streitfall. Das

Oberlandesgericht wurde durch die fristgerechte
Einlegung der Berufung mit der Sache befaßt, so

daß ihm gewisse Pflichten den Prozeßparteien
gegenüber erwuchsen. Zwar sind der Fürsorge-
pflicht des Gerichts enge Grenzen gesetzt. Die

Justiz muß im Interesse ihrer Funktionsfähig-
keit vor zusätzlicher Belastung geschützt wer-
dsn (BVerfC, Beschl. v. 20.6.1995, a.a.O.). Dem
Oberlandesgericht war es jedoch ohne jede
Mühe möglich, den offenbaren Fehler, der dem
Prozeßbevollmächtigten der Beklagten bei der
Angabe des Datums der begehrten Fristverlänge-
rung unterlaufen war, zu korrigieren. Dem Ge-

richt mußte sich nach Eingang des Verlänge-
rungsantrags die Erkenntnis aufdrängen, daß
dem B eklagtenvertreter offensichtlich ein Ver-
qehen h4i d4r Ancrnlre tler zt verlänqernden
Begründungsfrist unterlaufen war. Es macht
keinen Sinn, die Verlängerung einer Frist auf
einen Zeitpunkt zu beantragen, der vor deren
gesetzlichen Ablauf liegt.

Das Oberlandesgericht durfte, wenn es nicht
schon von sich aus den Schluß daraufziehen
wollte, daß in Wahrheit der ,,15.04." statt des

{ tr nA ft d^rlöinf 
'.'-- -i-1r+ nllna iaÄa Dllrlzfroco

SLIrLtu! vuuL Jss!

den Ablauf der Berufungsbegründungsfrist ab-
warten und damit sehenden Auges zulassen,
daß die Partei Rechtsnachteile erleiden würde.
Von dem Gericht war zu erwarten, daß es den
Prozeßbevollmächtigten der Beklagten fern-
mündlich, per Telefax oder durch einfachen
Brief auf das falsche Datum in seinem Verlänge-
rungsantrag aufmerksam machte

Dies bot sich auch deshalb an, weil dieser An-
trag gleich zu Beginn des gesetzlichen Laufs der
Berufungsbegründungsfrist einging, so daß dem
Gericht die volle Frist zu einem Tätigwerden zur
Verfügung stand. Hinzu kommt, daß das Gericht
nicht davon ausgehen durfte, der Prozeßbevoll-
mächtigte der Beklagten werde seinen Irrtum
durch eine Anfrage bei Gericht noch rechtzeitig
aufl<lären können.

Bei einem fristgerecht gestellten Verlängerungs-
antrag obliegt dem Anwalt grundsätzlich
keine Erkundigungspflicht; dies gilt insbeson-
dere für den ersten Verlängerungsantrag, weil
der Anwalt mit großer Wahrscheinlichkeit
erwarten kann, daß die Frist, wie es die Regel
ist, verlängert wird (Senat, Beschl. v. 2.2.1983 -
Vlll ZB l/83, NJW 1983, 1741;vgl. BVerfG, Beschl. v.

28.2.1989 - I BvR 649/88, NJW 1989, II47).Zu
Recht macht die Beklagte in ihrer Beschwerde-
schrift auch geltend, sie habe daraufvertrauen

oder einfacher oder Mittelverwendungstreuhän-
der - oder Basistreuhänder - synonym: großer
oder umfassender oder Zentraltreuhänder - (zur

Terminologie s. Koeble, Festschrift für Korbion, S. 215

ffl bezeichnet wird, da auch der Kontotreu-
händer zur Überprüfung des Bautenstandes
verpflichtet ist (Koeble, Festschrift für Korbion, S:

222).

Wendet man die dargestellten Grundsätze auf
den zur Entscireidung stehenden Sachverhalt
an, so hat die Beklagte ihre Pflicht, vor Aus-
gleich der angeforderten Raten den Bautenstand
überprüft zu haben, verletzt. Denn die Beklagte
zahlte aus, obwohl sich der bauleitende Archi-
tekt Sch. geweigert hatte, den Bautenstand zu
prüfen und die Fälligkeitsvoraussetzungen ab-
znzeichnen- Auf die an gleicher Stelle erwähn-
ten Freigabevermerke des Baubetreuers, also
der I(. und L. Gesellschaft bürgerlichen Rechts,
durfte die Beklagte nicht vertrauen, da diese
Firma mit dem Generalübernehmer, der P.-

GmbH, wirtschaftlich verflochten war und mit-
hin die Objektivität der Beurteilung in hohem
Maße in Frage gestellt war.

I Qnrrraif rlia Etalrleofa dpn Einrrrrnä ripc Mifwer-

schuldens erhebt, ist der Sachvortrag unsub-
stantiiert, da nicht ersichtlich ist, welcher
Lebenssachverhalt der Wertung zugrunde liegt,
daß ,,die Kläger durch ihr eigenes schuldhaftes
Verhalten den Schaden überwiegend verursacht"
haben.

5. Was die Höhe des Schadenersatzanspruchs
anbelangt, so besteht der Schaden in Höhe des

Betrages, mit dem die ICäger an der Überzah-
lung von 230.782,58 DM beteiligt waren: Nach
dem unstreitigen Sachvortrag zahlte die Beklag-
te 7.078.243,53 DM an den Generalübernehmer.
In diesem Betrag ist - wie unter Ziff. 2. darge-
legt - die Schadenersatzansprüche begründende
Überzahlung in Höhe von 230.782,58 DM ent-
halten. Unstreitig ist weiterhin, daß die Kläger
auf den Betrag von 1.078.243,53 DM insgesamt
640.597,37 DM zahlten und dies einem Anteil
von 59,47% entspricht. Mithin partizipierten die
ICäger auch an den 230.782,58 DM mit 59,47%,
weshalb die auf die Kläger entfallende Über-
zahlung einem Betrag von 737.7O7,93 DM ent-
spricht, der die Klageforderung übersteigt.

Die zwischen den Parteien kontrovers diskutier-
te Frage, ob den Klägern auch daraus ein Scha-
den entstanden ist, weil die Kläger hinsichtlich
der berechtigt ausgezahlten Vergütung mit
einem zu hohen Anteil veranschlagt wurden, ist
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nicht entscheidungserheblich. Unerheblich ist
daher auch, ob eine ursprünglich erfolgte Zu-
vielbelastung durch eine nachträglic.he Minder-
belastung (ab November 7992 zahlten die Kläger
auf die erforderlich gewordenön Mehrkosten
454.645 DM, was rechnerisch einem Anteil von
nur 43,49% entsprach) ausgeglichen wurde.
Denn der auszugleichende Schaden der Kläger
besteht nicht darin, daß die Kläger zum Aus-
gleich der Überzahlung statt mit 51% mit
59,47o/o herangezo gen wurden, s ondern vielmehr
darin, daß die Kläger überhaupt einen Beitrag
zur Überzahlung leisten mußten.

Unerheblich für die Berechnung der Höhe des
Schadenersatzes ist es schließlich auch, daß die
vom Sachverständigen festgestellte Überzahlung
nicht allein aus ausstehenden Restarbeiten an
den Wohnungen der Kläger herrührten. Zttref-
fend weisen die Kläger darauf hin, daß die Be-
klagte im Treuhandvertrag die Betreuung des
gesamten Bauvorhabens, nicht des gegenständ-
lich auf die den ICägern gehörenden Wohnein-
heiten beschränkten Bauvorhabens zusagte.

6. Auch müssen sich die I0äger die bisher aus
der überhöhten zahlung resultierenden Steuer-
vorteile auf den Schadenersatzanspruch nicht
anrechnen lassen. Nach rlchtlger Ansrcht
(Staudinger/Medicus, $ 249 Rdn. 172; BGHZ 53, 132;

Thiele, JZ 1970, 581) findet eine aus dem Rechts-
institut des Vorteilsausgleichs abgeleitete
Anrechnung von Steuervorteilen nicht statt,
wenn dem Wegfall der Steuerpflicht ein Nach-
forderungsanspruch des Finanzamts gegenüber-
steht. Dies gilt selbst dann, wenn der Nachfor-
derungsanspruch verjährt ist. So liegen die Dinge
hier, da eine nachträgliche Reduzierung der
Herstellungsliosten zu einer Ermäßigung der
steuerrechtlichen Bemessungsgrundlage führt,
weshalb die Kläger gegenüber dem Finanzamt
zur Abgabe einer Korrekturerklärung verpflich-
tet sind.

7. Schließlich steht der Beklagten das aus g 255
BGB abgeleitete Zurtlckbehaltungsrecht nicht
zu, da die Beklagte den tenorierten Schaden-
ersatz nicht deshalb leisten muß, weil sie hin-
sichtlich der berechtigt ausgezahlten Summe
falsche Quoten berechnet hat. Mithin stehen
den Klägern hinsichtlich der tenorierten Scha-
denersatzforderung keine Ersatzansprüche
gegenüber den Mitgesellschaftern zu. Darüber
hinaus ist der Anwendungsbereich des g 255
BGB nicht betroffen, da die Beklagte nicht für '

den Verlust eines Rechtes Schadenersatz leisten
muß.
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daß der Sachverständige St. den Wert der Rest-
arbeiten auf der Grundlage der vergebenen Auf-
träge - nicht hingegen auf der Grundlage des

vereinbarten Pauschalfixpreises - ermittelte.

Diese Berechnung trägt der im Generalüber-
nehmervertrag getroffenen Risikoverteilung
Rechnung: Da sich der Generalübernehmer
gegenüber den Bauherren zur Erstellung des

Bauwerks gegen eine Zahlung eines Fixpreises
verpflichtete, trägt der Generalübernehmer,
nicht hingegen der Bauherr das Risiko, daß der
Generalübernehmer den vereinbarten I(osten-
rahmen in der Auftragsvergabe an die Bau-
leistungsträger nicht einhalten kann.

Anders lägen die Dinge allerdings dann, wenn
die in der Gesamtauftragssumme enthaltenen
I(osten für Brandschutzmaßnahmen im Pau-
schalpreis des Generalübernehmervertrages nicht
enthalten gewesen wären. Dies ist jedoch nicht
der Fall: Unstreitig waren die bei der Erteilung
der Abgeschlossenheitsbescheinigung gestellten
Auflagen bei Abschluß des Generalübernehmer-
vertrageb bekannt. Mithin gehören die Brand-
schutzauflagen zu den in g   Abs. 13 des Gene-
ralübernehmervertrages genannten Aufwendun-
gen, deren Erfüllung der Generalübernehmer
als Teil seiner Leistungspflicht zugesagt hat.

Demgegenüber zählen die Brandschutzmaß-
nahmen nicht zum l(reis derjenigen behörd.
lichen Auflagen, deren Erfüllung den General-
übernehmer gemäß g 3 Abs. 4 des Generalüber-
nehmervertrages zur Erstellung eines Nach-
tragsangebots berechtigen würden. Denn nach
Sinn und Zweck dieser vertraglichen lCausel
sind mit ,,Anderungen" im dort gebrauchten
Sinne Umstände gemeint, die erst nach Ab-
schluß des Generalübernehmervertrages auf-
treten.

Unerheblich ist es ferner, daß die Notwendig-
keit der Brandschutzauflagen und eine damit
verbundene Erhöhung des projektierten Preises
in der Gesellschafterversammlung vom
77.9.7997 unter den Gesellschaftern diskutiert
und zum Gegenstand eines Beschlusses gemacht
wurde. Denn die Gegenmeinung verkennt, daß
sich der Umfang der vom Generalübernehmer
zu erbringenden Leistungen und die Höhe des

von den Bauherren geschuldeten Entgeltes aus-
schließlich nach Maßgabe des Generalüberneh-
mervertrages selbst bestimmt, dessen Auslegung
hinsichtlich der Einbeziehung der Brandschutz-
auflagen in die Fixpreisabrede eindeutig ist.
Ein abweichendes Auslegungsergebnis läßt sich

demgegenüber aus dem Wortlaut des General-
übernehmervertrages nicht ableiten.

Als Zwischenergebnis ist mithin festzuhalten,
daß der Bautenstand 81,9 % des Gesamtauf-
wandes entsprach (Rechenweg: 228.880,28 :

1.263.860,00 x 100). Unter Berücksichtigung des
5 %igen Sicherheitseinbehalts, welcher selbst
bei vollständiger Erfüllung des Generalüber-
nehmervertrages zurückzuhalten gewesen wäre,
hätten dem Generalübernehmer lediglich 76,9%
des Pauschalpreises, d.h. 847.460,92 DM zu-
gestanden. Mithin lag eine Überzahlung von
230.782,58 DM vor.

3. Durch die Überzahlung des Generalüberneh-
mers hat die Beklagte ihre aus dem Treuhand-
vertrag resultierenden Schutzpflichten zumin-
dest fahrlässig verletzt. Nach richtiger Ansicht
(BGH, NJW 1981, 572; Locher/Koeble, Baubetreuungs-

und Bautrögerrecht 4. Aufl., Rdn. 166) ist der äber
das Baugeldkonto verfügungsberechtigte Be-
treuer oder Treuhänder auch ohne ausdrück-
liche vertragliche Regelung verpflichtet, bei
Zahlungsanweisungen an die am Bau Beteilig-
ten, hier also an den Generalübernehmer, den
jeweiligen Bautenstand zu überprüfen. Dies
folgt notwendigerweise daraus, daß mit einer
finanziellen Betreuung auch die l(ontrolle ver-
bunden sein muß, ob die für das Bauvorhaben
zur Verfügung gestellten Finanzierungsmittel
bestimmungsgemäß verwendet werden. Dieses
Ziel würde erheblich gefährdet, wenn die
Zahlungen des Betreuers lediglich von der Zu-
stimmungserklärung des Betreuten abhängig
wären, dem jedenfalls im Regelfall die erfor-
derlichen technisihen l(enntnisse fehlen, um
den Baufortschritt beurteilen zu können.

Der Baubetreuer hat in, Erfüllung der darge-
stellten I(ontrollpflicht den Bautenstand grund-
sätzlich selbst oder durch geeignete Mitarbeiter
zu überprüfen. Dies gilt auch dann, wenn zwar
ein Architekt der technischer Baubetreuer be-
auftragt wurde,'dieser jedoch von den Handwer-
kern, Unternehmern oder sonstigen am Bau Be-

teiligten derart abhängig ist, daß eine objektive
Beurteilung durch ihn in Frage gestellt werden
roauß (BCH, NJW 1981, 572). Nur dann, wenn der
Architekt vom Treuhänder beauftragt wurde
und eine völlig unabhängige Stellung genießt,
kann sich der Treuhänder auf dessen Angaben
verlassen (Koeble, Festschrift für Korbion, S. 215,
222).

Unerheblich ist schließlich, ob der Treuhänder
lediglich Kontotreuhänder - synonym: kleiner

dürfen, daß die Berufung nicht vor Bescheidung
ihres Verlängerungsantrages verworfen werden
würde (BGH, Beschl. v. 31.10,1985 - V ZB 5/85,
VersR 1986, 166).

Bei entsprechendem Handeln des Gerichts hätte
der Prozeßbevollmächtigte der Beklagten ent-
weder die gesetzliche Begründungsfrist einhal-
ten oder einen sachgerechten und erfolgver-
sprechenden (erstmaligen) Verlängerungsantrag
stellen können. Unter diesen Umständen wirkt
sich vorliegend das Verschulden des Prozeß-
bevollmächtigten bei dem Fristversäumnis nicht
melrr aus (vgl. BVerfG, Beschl. v. 20.6.1995, q.a.0., S.

3175).

Wiedereinset zrrng,
Anderung der
Rechtsprechung
- Schuldhaftes Fristversäumnis
- Schriftsatz an falsches Gericht

(hier: Vorinstanz)
- Verspätete Weiterleitung an Rechtsmittel-

gericht
(BGH, Urt. v. L12.1997 - tt ZR 8s/97)

Leitsatz:

Wird ein fristgebundener Schriftsatz statt an
das Rechtsmittelgericht an das Ausgangsgericht
adressiert und verzögert sich die Weiterleitung
an das Rechtsmittelgericht, so ist der Partei
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu ge-
währen, falls bei einer Weiterleitung im ordent-
licben Geschäftsgang der Schriftsatz noch frist-
gerecht beim Rechtsmittelgericht eingegangen
wäre {im Anschluß an BVcrfGE 93, 99}.

Zum Sachverhalt:

Die I(läger nehmen die Beklagten nach Kündi-
gung eines Gesellschaftsvertrags auf Zahlung
ihres Abfindungsguthabens in Anspruch. Das
Landgericht M. hat die Klage abgewiesen.

Gegen das ihnen am 5.6.1996 zugestellte Urteil
haben die Iüäger mit einem an das Landgericht
gerichteten Schriftsatz vom 25.6.1996, einge-
gangen am selben Tage bei der allgemeinen Ein-
laufstelle der Justizbehörden in M., Berufung
eingelegt. Das Landgericht hat den Schriftsatz
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zu den Verfahrensakten genommen und ihn,
zusammen mit den Akten, erst unter dem
79.7.7996 dem Oberlandesgericht vorgelegt. Dort
ist er nicht vor dem 20.1O.7996 eingegangen.

Mit einem am 23.10.1996 beim Oberlandes-
gericht eingegangenen Schriftsatz vom selben
Tage haben die I0äger erneut Berufung einge-
legt und zugleich Wiedereinsetzung in den
vorigen Stand beantragt. Zur Begründung haben
sie vorgetragen, ihr Prozeßbevollmächtigter
habe die Berufungsschrift vom 25.6.1996 ohne
weitere Prüfung unterzeichnet. Am 2.7.7996 sei
ihm die Akte aufgrund der nicht ausgetragenen
Vorfrist erneut vorgelegt worden. Dabei habe er
den Fehler bemerkt, die Adressierung geändert
und diese zweite Berufungsschrift noch am
Abend des 2.7.7996 selbst in den Briefl<asten des
Postamts P. geworfen. Eine Berufungsschrift
vom 2.7.7996 ist beim Oberlandesgericht M.
nicht eingegangen, worüber der Prozeßbevoll-
mächtigte der I0äger nach deren Vorbringen bei
einem Anruf am 22.7.7996 unterrichtet wurde.
Zur Glaubhaftmachung haben die I(läger eides-
stattliche Versicherungen ihres Prozeßbevoll-
mächtigten sowie eines bei diesem beschäftig-
ten Rechtsanwalts vorgelegt.

Das Berufungsgericht hat den Wiedereinset-
zungsantrag zurückgewiesen und die Berufung
als unzulässig verworfen. Hiergegen richtet
sich die Revision der ICäger. - Die Revision hat
Erfolg.

Aus den Gründen:

I. Nach Auffassung des Berufungsgerichts be-
ruht die Versäumung der Berufungsfrist auf
einem den Klägern zuzurechnenden Verschul-
den ihres Prozeßbevollmächtigten. Die fehler-
haft an das Landgericht gerichtete Berufungs-
schrift vom 25.6.1996 hätte er auf Richtigkeit
und Vollständigkeit überprüfen müssen. Daß die
berichtigte Berufungsschrift vom 2.7.7996 noch
vor Fristablauf am 5.7.7996 angefertigt und zur
Post gegeben worden sei, sei nicht hinreichend
glaubhaft gemacht.

II. Diese Ausführungen halten den Angriffen der
Revision jedenfalls insoweit nicht stand, als es

um die Fristversäumnis wegen der fälschlich an
das Landgericht adressierten und nicht rechtzei-
tig an das Oberlandesgericht weitergeleiteten
Berufungsschrift vom 25.6.1996 geht. Insofern
ist den Klägern Wiedereinsetzung zu gewähren
($ 233 zPO).
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Die Frage, ob die Kläger die Absendung einer
zweiten, berichtigten Berufungsschrift am
2.7.7996 hinreichend glaubhaft gemacht haben,
kann darum auf sich beruhen.

1. Im Ausgangspunkt zutreffend nimmt das
Berufungsgericht an, daß der Rechtsanwalt die
Berufungsschrift persönlich auf ihre Richtigkeit
und Vollständigkeit zu prüfen hat (vgl. Senats-

beschl. v,20.2.1995 - ll ZB l6/94, Gl 1996,34: NJW

1995, 1499 n.w.N.) und daß deswegen (auch)
ein den Klägern zuzurechnendes ($ 85 Abs. 2

ZPO) Verschulden ihres Prozeßbevollmächtigten
ursächlich dafür geworden ist, daß die Beru-
fungsschrift vom 25.6.1996 das zuständige Ober-
landesgericht nicht rechtzeitig erreicht hat.

'r. Denncch ist 4en Klä,gern Wied,ereinsetzr.t!1g
zu gewähren, weil die Berufungsschrift vom
25.6.1996 so rechtzeitig beim Landgericht einge-
gangen ist, daß sie noch fristgerecht bis zum
Ende der Berufungsfrist am 5.7.7996 an das

Oberlandesgericht hätte weitergeleitet werden
können. Unter diesen Umständen beruht die
Fristversäumung letztlich nicht mehr auf einem
den Klägern anzulastenden Verschulden ihres
D;^ -^ tL ^--^I I * X -L +: ^+^'.f r vzclJ ut v vlttudLu Lr6r LEu.

Allerdings hat der Bundesgerichtshof früher
in ständiger Rechtsprechung eine Pflicht der
Gerichte zur Weiterleitung fehlerhaft an sie
adressierter Schriftsätze verneint, mindestens
Mitursächlichkeit des Partei- oder Anwaltsver-
schuldens angenommen, und hat aus diesem
Grunde Wiedereinsetzung in solchen Fallgestal-
tungen abgelehnt (zuletzt Beschl. v. 5.2.1992 - Xll
ZB 3/92, VersR 1992, ll54),

Diese Rechtsprechung kann nach dem Beschluß
des Bundesverfassungsgerichts vom 20.6.1995
(BVerfGE 93, 99, 112 ff: NJW 1995, 3171, 3175)

zumindest für den Fall nicht aufrechterhalten
werden, daß das angegangene Gericht zwar für
das Rechtsmittelverfahren nicht zuständig ist,
jedoch vorher selbst mit der Sache befaßt war.
Ein solches Gericht ist aus nachwirkender Für-
sorgepflicht gehalten, fristgebundene Schrift-
sätze für das Rechtsmittelverfahren im Zuge
des ordentlichen Geschäftsgangs an das Rechts-
mittelgericht weiterzuleiten.

Geht der Schriftsatz so rechtzeitig ein, daß eine
fristgerechte Weiterleitung im ordentlichen
Geschäftsgang ohne weiteres erwartet werden
kann, wirkt sich ein Verschulden der Partei oder
ihres Prozeßbevollmächtigten nicht mehr aus.
So liegt der Fall hier, zumal Land- und Oberlan-

desgericht in München über eine gemeinsame
Posteinlaufstelle verfügen. Dabei ist ohne Be-

deutung, daß der Prozeßbevollmächtigte der
Ifläger den Fehler tatsächlich noch rechtzeitig
bemerkt hat und daher selbst in der Lage war,
durch Einreichung einer neuen, fehlerfreien
Berufungsschrift die Frist auch auf anderem
Wege zu wahren.

Der Senat kann von den Entscheidungen anderer
Zivilsenate des Bundesgerichtshofs abweichen,
ohne gemäß g 132 Abs. 2 GVG den Großen Senat
anrufen zu müssen. Eine Vorlagepflicht entfällt,
weil die Rechtsfrage nunmehr durch das Bun-
desverfassungsgericht im gegenteiligen Sinne
verbindlich entschieden ist (5 3l Abs. 1 BVerfGC;

siehe dazu Zöller/Cummer, ZPO 20. Aufl., 5 132 GVG

Rdn 4)

3. Mit der Wiedereinsetzung verliert die Verwer-
fung der Berufung ihre Grundlage.

Fristenkontrolle
- Telefax
- 4".^^-ao.l-nntrnlla

- OK-Vermerk, Sendebericht
(80H, Beschl. v. 19.11.1997 - VItt ZB 33/97)

[eitsatz:

Zur Ausgangskontrolle bei der übermittlung
fristwahrender Schriftsätze per Telefax.

Aus den Gründen

I. Der Beklagte ist durch Urteil des Landgerichts
Ffm. vom 24.4.7997 zur Rückzahlung einer
Provisionsvorauszahlung von 9.276,79 DM nebst
Zinsen verurteilt worden. Gegen dieses am
20.5.7997 zugestellte urteil hat der Beklagte mit
am 25.6.1997 eingegangenen Schriftsatz Beru-
fung eingelegt und zugleich Wiedereinsetzung
in den vorigen Stand gegen die Versäumung der
Berufungsfrist beantragt.

Zur Begründung hat er vorgetragen, die Rechts-
anwalts- und Notargehilfin M. seines Prozeß-
bevollmächtigten sei beauftragt gewesen, die
unterschriebene Berufungsschrift fristwahrend
zum Oberlandesgericht zu faxen. Noch am
20.6,7997 (Freitag) habe sich der sachbearbei-
tende Rechtsanwalt Sch.-L. telefonisch aus B.

nach der Berufung erkundigt. Frau M. habe be-

1. für brandschutzbedingte Mehrkosten 30.325
DM,
2. für Gebühren für Statik, Prüfstatik und Be-

hörden in Höhe von 11.987 DM,
3. für eine I(onventionalstrafe weitere 3.828 DM,
4. für überhöhte Baukosten 64.498 DM,
5. für Nichtgestellung einer Vertragserfüllungs-
bürgschaft 60.500 DM zu zahlen.

Die Beklagte beantragt,
1. die Klage abzuweisen;
2. im Wege der Widerklage die Kläger zu ver-
urteilen, an die Beklagte 72.255 DM nebst 4 %

Zinsen seit Rechtshängigkeit zu zahlen.

Die Beklagte behauptet, zum Zeitpunkt der In-
solvenz des Generalübernehmers sei ein Bauten-
stand von 95% erreicht qewesen. Sie.ist der An-
sicht, daß den Klägern kein Schaden entstanden
sei, da jedenfalls die Wohnungen der Kläger
zum Zeitpunkt der Insolvenz bereits im wesent'
lichen fertiggestellt gewesen seien. Darüber
hinaus seien von der klägerischen Forderung
die Steuervorteile der Kläger im Rahmen der
Vorteilsausgleichung in Abzug zu bringen. Auch
müßten sich die Kläger weiterhin ein Mitver-
schulden gemäß S 254 BGB a,nrechnen lassen.
Schließlich stehe den Beklagten ein Zurück-
behaltungsrecht aus 5 2b5 BGB z!, da dre Klager
verpflichtet seien, gemäß S 255 BGB Schaden-
ersatzansprüche gegenüber ihren Mitgesell-
schaftern abzutreten.

Widerklagend begehrt die Beklagte die Zahlung
von der Höhe nach unstreitigen Treuhandgebüh-
ren in Höhe von 12.255 DM.

Im Schriftsatz vom 3.7.7995 erklären die I0äger
die Aufrechnung mit Schadenersatzansprüchen
aus der behaupteten unberechtigten Vergütung
von Brandschutzmaßnahmen in Höhe von
30.32s DM. (...)

Das Gericht hat über den Bautenzustand zum
Zeitpunkt der Arbeitseinstellung durch Sach-
verständigengutachten des Sachverständigen St.

sowie durch Vernehmung des Zeugen Sch. Be-

weis erhoben. (...)

Aus den Gründen

I. Zur Klage

Die zulässige Klage ist begründet. Den Klägern
steht ein vertraglicher Anspruch auf Zahlung
von Schadenersatz in erkannter Höhe aus dem
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rechtlichen Aspekt der positiven Vertragsver-
letzung des zwischen den Parteien abgeschlosse-
nen Treuhandvertrages zu.

1. Der zwischen den Parteien abgeschlossene
Treuhändervertrag ist im Rechtssinne als Bau-
betreuungsvertrag zu qualifizieren, da die Be-

klagte gemäß Ziff .3.7 des Treuhandvertrages
die Verpflichtung übernommen hat, ,,im Namen
und für Rechnung des Treugebers alle Rechts.
geschäfte und Rechtshandlungen vorzunehmen,
die mit dem Bauvorhaben des Treugebers in
Zusammenhang stehen". Mithin hat die Beklag-
te gemäß S 34c Nr. 2b Gewerbeordnung die wirt-
schaftliche Vorbereitung oder Durchführung
eines Bauvorhabens in fremdem Namen und
auf fremde Rechnung übernommen.

2. Weiterhin steht aufgrund der durchgeführten
Beweisaufnahme zur Überzeugung des Gerichts
fest, daß die von der Beklagten geleisteten Zah-
lungen an den Generalübernehmer nicht dem
erreichten Bautenstand entsprachen.

Der Sachverständige St., auf dessen Gutachten
zur Vermeidung von Wiederholungen inhaltlich
Bezrrs senommen wird, kommt mit itberzeugen.
der Begründung zum Ergebnis, daß der Wert der
am 14.ll.lygz nocn nrcnt rertrggestellten Arber-
ten 237.778 DM beträgt. Diese Feststellungen des
Sachverständigen werden von den Parteien nur
insoweit angegriffen, als die Beklagte den vom
Sachverständigen St. geschätzten Sicherheitszu-
schlag von insgesamt 8.837,72 DM beanstandet.
Diese Beanstandung ist prozessual unerheblich,
da - wie sogleich gezeigt wird - die Klageforde-
rung auch dann in voller Höhe berechtigt ist,
wenn man - was'zugunsten der Beklagten ge-
schehen soll - den Wert der noch nicht fertig-
gestellten Arbeiten lediglich auf 228.880,28 DM
veranschlagt.

Soweit der Sachverständige St. zur Ermittlung
des tatsächlichen Bautenstandes den Wert
der noch nicht fertiggestellten Arbeiten zur Ge-

samtsumme aller vergebenen Aufträge ins Ver-
hältnis gesetzt hat, ist dieser mathematische
Rechenweg nicht zu beanstanden, da die Ge-
samtsumme gegenständlich alle Bauleistungen
erfaßt, die der Generalübernehmer in Erfüllung
des Generalübernehmervertrages ausführen
sollte. Demgemäß wäre es mathematisch fehler-
haft gewesen, anstatt der Gesamtauftragssumme
den im Generalübernehmervertrag genannten
Pauschalpreis zur Summe der nicht fertigge-
stellten Arbeiten ins Verhältnis zu setzen. Denn
bei dieser Berechnung bliebe unberücksichtigt,
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Treuhänderhaftung
- Baubetreuungsvertrag, $ 34c Nr. 2b Gewerbe-

ordnung
- Prüfung Bautenstand
- Zahlungen
-. Freigabeprüfung durch verflochtene Dritte
(OLC Saarbrücken, Urt. v.23.8.1996 -
t0 o 226/93)

Leitsätze (d.Red.)

1. Der umfassende Treuhandvertrag ist als Bau-
betreuungsvertrag zu qualifizieren; der Treu-
händer hat die wirtschaftliche Vorbereitung
und Durchführung des Bauvorhabens im
fremden'Namen und auf fremde Rechnung
übernommen,

2. Jeder Auszahlung hat eine Prüfung des Bau-
tenstandes vorherzugehen.

Zum Sachverhalt

Die ICäger (Eheleute) begehren von der Beklag-
ten Schadenersatz in Höhe von 132.763 DM
wegen Schlechterfüllung des zwischen ihnen
geschlossenen Treuhandvertrages.

Die ICäger gründeten zusammen mit anderen
Bauherren bezüglich der Sanierung eines Ge-

bäudes in S., N.-Straße, eine Gesellschaft bürger-
lichen Rechts. Ziel dieser Gesellschaft war die
einheitliche Ausübung der Bauherrenrechte.
Das Gebäude wurde von mehreren Bauherren
zunächst in Bruchteilseigentum erworben, dann
nach dem Wohnungseigentumsgesetz aufgeteilt
und saniert.

Die Kläger schlossen am 27.72.7990 vor dem
Notar S. mit der Beklagten einen Treuhand- und
Geschäftsbesorgungsvertrag. Hierin beauftrag-
ten sie die Beklagte, im Namen und für Rech-
nung der I(läger ausschließlich in deren Inter-
esse alle Rechtsgeschäfte und Rechtshandlungen
vorzunehmen, die mit dem Bauvorhaben der
Kläger im Zusammenhang stehen. Baubetreuer
und Grundstücksverkäufer war die K. und L.

Gesellschaft bürgerlichen Rechts.

Generalübernehmer wurde die mit dem Bau-
betreuer wirtschaftlich verflochtene P.-GmbH,
welche sich im Generalübernehrnervertrag vom
27.77.7997 gegenüber den Bauherren dazu ver-
pflichtete, gegen einen Pauschalfixpreis von
7.702.029,88 DM das Bauwerk schlüsselfertig
zu sanieren. Der Generalübernehmer wurde im

November 1992 noch vor Beendigung der Sanie-
rung insolvent. Bei Einstellung der Bauarbeiten
war das Bauvorhaben weder vollendet noch ab-
genommen.

Zwischen den Parteien besteht Streit darüber,
ob die Beklagte an den Generalübernehmer zur
Vergütung der Bauleistung - so die Behauptung
der I(läger 1.084.000,06 DM - oder - so die Be-
hauptung der Beklagten 7.078.243,53 DM - aus-
gezahlt habe. Unstreitig ist jedenfalls, daß die
Beklagte an den Generalübernehmer über den
streitigen Betrag hinaus weitere 30.325 DM für
die Erfüllung von Brandschutzauflagen leistete,
die - was zum Zeitpunkt des Abschlusses des
Generalübernehmervertrages bereits bekannt war
- bei Erteilung der Abgeschlossenheitsbeschei-
nigung gestellt worden waren. Der Betrag von
30.325 DM wurde von den I(lägern aufgebracht,
die darüber hinaus zur Aufbtingung des im
Streit stehenden Betrages von 1.084.000,06 bzw.
7.078.243,53 DM 59,41% oder 640.597,31 DM
zahlten.

Vor Auszahlung der fälligen Abschlagsraten an
den Generalübernehmer prüfte die Beklagte den
jeweiligen Bautenstand nicht. Nachdem sich
auch der bauleitende Architekt Sch., der Streit-
verkündungsgegner, geweigert hatte, den Bau-
tenstand zu überprüfen, nahm die Beklagte
diese Prüfung aufgrund der Freigabevermerke
des Baubetreuers vor.

Die ICäger sind der Meinung, die Beklagte habe
ihre Pflicht zur Überprüfung des Bautenstandes
verletzt, da - so die Behauptung der I(läger -
im Zeitpunkt der Insolvenz des Generalüber-
nehmers lediglich ein Bautenstand von 78% et-
reicht gewesen sei. Daher habe die Beklagte eine
Überzahlung veranlaßt.

Die I(läger sind weiterhin der Meinung, ein ge-
sonderter Schaden sei dadurch entstanden, daß
die Beklagte an den Generalübernehmer weitere
30.325 DM als Gegenleistung für die Erfüllung
der Brandschutzauflagen geleistet habe, obwohl
diese Leistung vom Pauschalfestpreis mit abge-
golten worden wäre.

Die I(läger beantragen,
1. die Beklagte zu verurteilen, an die Kläger
732.763,00 DM nebst 4o/o Zinsen seit Rechts-
hängigkeit zu zahlen;
2. die Widerklage abzuweisen.

Hilfsweise beantragen die Kläger in der folgen-
den Reihenfolge,

richtet, der zweitinstanzliche prozeßbevoll-
mächtigte Rechtsanwalt D. habe die Berufung
unterschrieben und einer übersendung stehe
nichts mehr im Wege.

Frau M. habe sodann die Berufung in das Faxge-
rät gelegt und die gemeinsame Telefaxnummer
des Oberlandesgerichts eingegeben; die Nummer
sei jedoch vermutlich besetzt gewesen, so daß
sich die automatische Wahlwiederholung einge-
schaltet habe. Frau M. habe in der Zwischenzeit
andere Arbeiten verrichtet, so daß sie nicht
bemerkt habe, daß das Telefax nicht abgesandt
worden sei. Nach zweimaliger Wahlwieder-
holung habe sich das Faxgerät automatisch ab-
geschaltet. Frau M. habe anschließend die rest-
liche Post fertiggemacht und danach das Büro
verlassen, ohne zu bemerken, daß das Telefax
nicht abgesandt worden sei. Erst nach einem
weiteren Telefonat mit Rechtsanwalt Sch.-L. am
22.6.7997 habe sie nach überprüfung im Büro
festgestellt, daß das Fax noch unversandt auf
dem Telefaxgerät gelegen habe.

Das Berufungsgericht hat den Wiedereinset-
zungsantrag zurückgewiesen und ausgeführt,
der Beklagte müsse sich das Verschulden seines
Prozeßbevollmächtigten anrechnen lassen, der
es unterlassen habe, in seiner I(anzlei für eine
wirksame Ausgangskontrolle bei der übermitt-
lung fristwahrender Schriftsätze per Telefax zu
sorgen; darin liege ein Organisationsverschul-
den des Prozeßbevollmächtigten des Beklagten.

Dagegen richtet sich die sofortige Beschwerde
des Beklagten.

II. Das,Rechtsmirtel ist gemäß $g 23S Abs. 2,
519b Abs. 2, 567 Abs. 4 Satz 2 ZpO zulässig
(BCHZ 21, 142, 147; Senatsbeschl. v.26.H.t957 -
Vlll ZB l4/5, NJW 1958, 183), kann in der Sache
jedoch keinen Erfolg haben.

1. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofs ist der Anwalt gehalten, durch ent-
sprechende organisatorische Maßnahmen Feh-
lerquellen bei der Behandlung von Fristsachen
in größtmöglichem Umfang auszuschließen.
Dazu gehört, wie das Berufungsgericht zutref-
fend ausgeführt hat, insbesondere eine wirk-
same Ausgangskontrolle, die vor allem erfor-
dert, daß Notfristen erst dann im Fristenkalen-
der gelöscht werden, wenn das fristwahrende
Schriftstück tatsächlich abgesandt worden ist
oder zumindest sichere Vorsorge dafür getrof-
fen ist, daß es tatsächlich rechtzeitig hinaus-
geht.
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Für die Übermittlung fristwahrender Schrift-
sätze per Telefax bedeutet dies, daß die pflicht
des Anwalts zur Ausgangskontrolle erst dann
endet, wenn feststeht, daß der Schriftsatz wirk-
lich übermittelt worden ist. Mit Rücksicht auf
die Risiken beim Einsatz eines Telefaxgerätes
kommt der Rechtsanwalt seiner Verpflichtung,
für eine wirksame Ausgangskontrolle zu sorgen,
nur dann nach, wenn er seinen dafür zuständi-
gen Mitarbeitern die Weisung erteilt, sich
einen Einzelnachweis ausdrucken zu lassen,
aufdieser Grundlage die Vollständigkeit der
Übermittlung zt prüfen und die Notfrist erst
nach I(ontrolle des Sendeberichts zu löschen
(Senatsbeschl. v. 8.12.1993 - Vilt ZB 40/93, VersR
1994,956, 957; BGH, Beschl. v. 29.4,1994 - V ZR
62/93, VersR 1994, 1494, 1495 : BCHR-ZpO 5 233
Fristenkontrolle 36 : Gl 1994, 258; BCH, Beschl. v.

18.10.1995 - Xll ZB 123/95, VersR t996, 778 f :
BGHR-ZPO 5 233 Fristenkontrolle 44).

2. Daß eine solche Anweisung im Büro des pro-
zeßbevollmächtigten des Beklagten bestand,
ergibt sich nicht aus den im Wiedereinsetzungs-
gesuch mitgeteilten Umständen. Zu Recht hat
das Berufungsgericht einen Vortrag des Beklag-
ten dazu vermißt, in welcher Weise im Büro
seines Prozeßbevollmächtigten eine gezielte
Nachprüfung des rechtzeitigen Abgangs frist-
wahrender Schriftsätze - bei übermittlung
durch Telefax mittels I(ontrolle des Erfolges des
Übermittlungsvorgangs - stattfindet und durch
entsprechende Eintragung im Fristenkalender
dokumentiert wird.

Zur Begründung des Wiedereinsetzungsgesuchs
ist lediglich vorgetragen, der erstinstanzliche
Prozeßbevollmächtigte des Beklagten habe am
Tage des Ablaufs der Berufungsfrist, dem
20.6.1997, aus B. in seinem Büro angerufen und
sich unter anderem nach der Berufung erkun-
digt, worauf ihm die Anwaltsgehilfin M. berich-
tet habe, die Berufungsschrift sei unterschrie-
ben, so daß deren übersendung an das Oberlan-
desgericht per Fax nichts mehr im Wege stehe.

Hierin lag aber, wie das Berufungsgericht zu
Recht annimmt, auch keine konkrete Einzel-
anweisung, durch welche die Wahrung der
Berufungsfrist in anderer Weise als durch all-
gemeine Büroanweisung hinreichend sicher-
gestellt worden wäre (siehe BCH, Beschl. v. 3,7.1991
- Xll ZB 39/91 und v.26.9.t995, Xt ZB t3/95,
BGHR-ZPO g 233 Fristenkontrolle lg u. 45; siehe
auch Senatsbeschl. v. 22.1L|995 - Vttt ZB 39/95,
u nverö ffe n t I i c h t) ; denn die telefonis che Rückfrage
vom 20.6.1997 diente nur der eigenen Unter-
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richtung des Prozeßbevollmächtigten des Be-

klagten sowie einer Erinnerung der Anwalts-
gehilfin M. an die fristgerechte Einreichung der

unterschriebenen Berufungsschrift, stellte aber

nicht sicher, daß der Schriftsatz auch tatsäch-
lich ordnungsgemäß übermittelt wurde.

Der Anwalt hatte nicht darauf hingewiesen, daß
die Absendung durch Ausdruck eines Sendebe'

richts zu überprüfen war, bevor die Berufungs-
frist im Fristenkalender gelöscht werden durfte
Wäre eine solche Weisung, sei es durch allge-
meine Büroanweisung, sei es durch Einzelan-
weisung erteilt worden, wäre spätestens bei
Büroschluß bemerkt worden, daß das Fax noch
nicht abgesandt worden war, so daß die Beru-

fungsschrift noch am Abend des 20.6.1997 bei

Gerrcht hatte erngerercht wercieu i<ötrrrcrr'

3. Auch das Vorbringen des Beklagten in der
Beschwerdebegnindung vermag die beantragte
Wiedereinsetzung nicht zu rechtfertigen.

a) Soweit der Beklagte vorträgt, für den Fall der
Absendung fristwahrender Schriftsätze mittels
Telefaxgerätes sei Frau M. auf die technischen
Gegebenheiten und die Risiken dieses Übermitt-
1,,'.^-,,^-ros^.'{rrrih zlia Anrrr4lfa rllocmpin
^-^^0-
und durch Rechtsanwalt Sch.-L' insbesondere
hingewiesen worden", fehlt es auch hier an einer

konkreten Darlegung, daß die beim Einsatz
eines Telefaxgerätes erforderliche Ausgangskon-

trolle angeordnet worden ist.

b) Mit seinem neuen Vorbringen, Frau M. habe

die Arbeit unterbrochen und aus nicht nach-

vollziehbaren Gründen keine weiteren Anstalten
unternommen, sie wiederaufzunehmen, da sie

seinerzeit gravierende familiäre Probleme ge-

habt habe, kann der Beklagte nicht gehört wer-
den. Alle Tatsachen, die für die Gewährung der
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand von
Bedeutung sein können, müssen in der zwei-
wöchigen Antragsfrist ($$ 234 Abs. 1, 236 Abs. 2

ZPO) vorgetragen werden. Lediglich erkennbar
unklare oder ergänzungsbedürftige Angaben,
deren Aufklärung nach $ 739 ZPO geboten war'
dürfen nach Fristablauf erläutert und vervoll-
ständigt werden (strindige Rechtsprechung, BCH,

Beschl. v. 28.2.1991 - tX ZB 95/90, NJW 1991, 1892 f
: BGHR-ZPO 5 234 Abs. I Begründung 4; BCH, Beschl'

v.20.5.1992 - Xtt ZB 43/92, BGHR-ZP) 5 234 Abs. I

Begründung 6; BCH, Beschl. v. 8.4.1997 - Vl ZB 8/97,
NJW 1997,2120,2121 : CI 1997,237).Ein solcher
Fall liegt hier jedoch nicht vor. Das Beschwerde-

vorbringen hinsichtlich des Verhaltens der An-

waltsgehilfin M. im Zusammenhang mit der ver-

suchten Absendung des Telefax am 20.6.7997

ergänzt die bisherigen Angaben nicht, sondern
steht zu diesen in Widerspruch; denn im Wie-
dereinsetzungsgesuch war vorgetragen worden,
Frau M. habe nach Einlegung der Berufungs-
schrift in das Faxgerät noch die restliche Post

fertiggestellt und anschließend das Büro ver-

lassen, ohne die unterbliebene Absendung des

Telefax zu bemerken.

Falls mit dem jetzigen Vortrag des Beklagten ein
einmaliges und nicht voraussehbares Versagen

der Anwaltsgehilfin M. dargelegt werden soll,
das auch durch eine ausreichende Ausgangskon-

trolle nicht hätte abgewendet werden können,
kann dies keine Berücksichtigung mehr finden.

Berufungsbegründung
- Darlegungslast, $ 519 Abs. 3 Nr. 2 ZPO

- Mehrere Streitgegenstände
(BCH, Urt. v. I3.ILt997 - VIt ZR 199/96)

Leitsa.tz:

f)ie Berrrfirngstresründuns muß auf den zur
Entscheidung stebenden Fall zugeschnitten
sein. Ist die Klageabweisung hinsichtlich eines
prozessualen Anspruchs auf zwei voneinander
unabhängige, selbständig tragende rechtliche
Erwägungen gestützt, muß die Berufungsbe-
gründung darlegen, warum jede der beiden Er-

wägungen die Entscheidung nicht trägt.

Zum Sachverhalt:

Die Klägerin verlangt zum einen Zahlung rest-

lichen Werklohns für Dacheindeckungsarbeiten.
Durch rechtskräftiges Teilurteil wurden ihr
66.475,50 DM nebst Zinsen für die Zeit Yom
27.70.7987 bis 30.9.1982 zugesprochen. Zum an-

deren macht sie Zahlung von ,,Sowieso"-I(osten
geltend, die bei Nachbesserungsarbeiten an der

Dacheindeckung entstanden sind. Dieser An-

spruch wurde rechtskräftig dem Grunde nach

für gerechtfertigt erklärt.

Im Betragsverfahren hat die Klägerin mit ICage-

antrag Ziff.7 jeweils zur Zahlung an sich selbst

einen Betrag für ,,Sowieso"-Kosten in Höhe von
499.902,48 DM und als Verzugsschaden die Zah-

lung eines Betrages von 62.529,72DM geltend
gemacht, der aus Zinsen und deren Weiterver-
zinsung nach kontokorrentmäßiger Kapitalisie-

Steuerberaterhaftung
- Mietvertrag ohne Mietzahlung und Neben-

kostenabrechnung
- Belehrungspflichten zum Erhalt von Steuer-

vorteilen?
(OLC Hamm, IJrt. v. 5.12,1997 - 25 U 55/97;
vgt. tJrt. v. 13.t2. 1995 - 25 U t73/94: Cl 1996, 117)

Leitsätze {d.Red,)

1. Erhält der Mandant vom Mieter (hier: Mutter)
trotz Mietvertrages keine Miete und wird keine
Nebenkostenabrechnung erstellt, zeigt das Ver-

halten, daß durch den Mietvertrag kein Miet'
verhältnis ernsthaft begründet werden sollte'

2. Bei einem nicht gewollten Mietverhältnis
mrrR rler Stcrrerber:fer nicht darüber beraten.
wie sich der Mandant gleichwohl Steuervorteile
verschaffen kann.

Aus den Gründen:

Die Berufung des I(lägers gegen das klageab-
weisende Urteil des Landgerichts ist mit der
r.^-+^^€^1d^ rrrc ß oi 07 Ahcrfz , 7P.o. teilureiser\vrLLurvr6L use J /r'

begründet.

Von seinem Standpunkt aus zu Recht hat das

Landgericht den vom Senat dem Grunde nach
als gerechtfertigt ausgeurteilten Steuerschaden
für die Veranlagungsjahre 1985, 1986 und 1987

im Betragsverfahren als nicht nachgewiesen
angesehen. Obwohl das Landgericht dem Kläger
Gelegenheit gegeben hat, seinen Schaden zu

belegen, und der Senat in seinem Urteil vom
73.72.1sss - 25lJ 773194 (Cl 1996, ll7) datau'f
hingewiesen hat, daß der zur Höhe streitige
Schaden durch Vorlage aller hierzu erforder-
lichen Belege noch nachzuweisen sei, ist der
I(läger dem erst in dem jetzigen Berufungsver-
fahren nachgekommen mit der Folge, daß der
Beklagte nachfolgend gegen die Schadenhöhe
keine Einwände mehr erhoben hat.

Diesen nunmehr geführten Schadennachweis
hätte der l(äger bereits im Betragsverfahren vor
dem Landgericht führen können, mit der Folge,

daß er trotz Obsiegens in der Berufungsinstanz
die l(osten des Berufungsverfahrens gemäß $ 97

Abs. 2 ZPO zu tragen hat.

Soweit das Landgericht den mit der Klageerwei-
terung für 1988 verfolgten Steuerschaden von
3.000 DM nicht zuerkannt hat, folgt der Senat
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dem im Ergebnis. Zu Recht hat das Landgericht
festgestellt, daß das zuvor genannte rechtskräf-
tige Senatsurteil nur den Steuerschaden des
Klägers für die Jahre 1985 bis 1987 dem Grunde
nach als gerechtfertigt angesehen hat. Für das
anschließende Steuerjahr hat der I(läger den
behaupteten Steuerschaden nicht bewiesen. Der
Kläger hat zwar mit seiner Mutter bereits unter
dem 31.3.1985 einen Mietvertrag über die Ober-
geschoßwohnung in seinem neu erbauten Zwei-
familienhaus im L.-Weg geschlossen. Dieser Ver-
trag ist aber in der Folgezeit, obwohl die Mutter
die Obergeschoßwohnung am 1.4.1985 bezogen
hat, nicht durchgeführt worden.

So hat die Mutter weder monatliche Mietzah-
lungen an den l0äger geleistet noch hat der
Iüäger i ährliche Nebenkostenabrechnunqen
erstellt und deren anteilmäßige Bezahlung von
seiner Mutter verlangt. Dieses Verhalten läßt
nur den Schluß zu, daß der Mietvertrag vom
31.3.1985 kein Mietverhältnis i.S.d. S 535 BGB
begründen sollte, sondern entweder bei Ab-
schluß nicht ernsthaft gewollt war (g 117 BGB)
oder in der Folgezeit auflrebend nicht prakti-
ziert worden ist.

Damit steht im Einklang, daß das Finanzamt W
selne aDrennenoe r,nrscnel(lung entsprecnencl
dem Vermerk vom 9.8.1989 ausweislich der bei-
gezogenen Einkommensteuerakte nicht mit dem
der Mutter unentgeltlich eingeräumten und
wieder aufgehobenen Nießbrauchsrecht begrün-
det hat, sondern mit der fehlenden Vermietung
des Obergeschosses an die Mutter. In der beige-
zogenen Steuerakte ist nämlich festgehalten,
daß mit dem ICäger eine Einigung dahin erzielt
worden ist, daß der erweiterte Schuldzinsenab-
zug und die AfA nach g 7b ESIG nicht anerkannt
werden, weil der mit der Mutter geschlossene
Mietvertrag nicht durchgeführt worden ist, was
mit dem fehlenden Mietabfluß und der nicht er-
folgten jährlichen Abrechnung der Nebenkosten
begründet worden ist.

Bei einem nicht gewollten Mietverhältnis ist
der Steuerberater aber nicht gehalten, den
Mandanten zu beraten, wie er sich gleichwohl
Steuervorteile verschaffen kann, die der Sach-
und Rechtslage nicht entsprechen. Ein solcher
Rat würde den Steuerberater nämlich in den
Geruch der Beihilfe zur Steuerhinterziehung
bringen.

Die Berufung des Klägers war daher nur teil-
weise erfolgreich.



Zuzüglich 15 % MwSt.
beläuft sich der Brutto-
betrag auf

4.449,92 DM

34.776,O2 DM

120,98 DM
4.s00,00 DM
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Aus der Addition der Einzelbeträge ergibt sich
ein Gesamtbetrag von
netto 29.666,10 DM

Vorschußleistung oder Sicherheit abhängig
mache. Der Beklagte kann aus seiner mangeln-
den Zahlungsfähigkeit und -bereitschaft nicht
den Anspruch herleiten, der I0äger müsse eine
Leistung erbringen, ohne von seinem Zurück-
behaltungsrecht Gebrauch zu machen.

Daß der Steuerberater die Herausgabe des Ar-
beitsergebnisses von der Honorarzahlung oder
wenigstens von einer Sicherheitsleistung (S 273
Abs. 3 BGB) abhängig machen kann, ist aner-
kannt. Wünscht der Mandant, daß der Steuer-
berater ohne Sicherheitsleistung vorleistet,
dann muß dies ausdrücklich vereinbart werd.en.
An einer solchen Vereinbarung fehlt es im
Streitfall.

Der I(läger hat das Zurückbehaltungsrecht auch
nicht mißbräuchlich ausgeübt. Der Beklagte
übersieht in diesem Zusammenhang, daß er
durch die Abtretung der ihm nicht mehr zu-
stehenden Rückkaufwerte/Barwerte aus einer
Rentenversicherung am 30.8.1994 eine in Wahr_
heit nicht bestehende Leistungsfähigkeit vor-
getäuscht, mithin den Kläger in betrügerischer
Weise zur Erbringung seiner Leistung bewogen
hat. Aus einer verzögerlichen Arbeitsweise des
I(lägers kann der Beklagte keine Rechte herlei-
ten, weil er selbst sich nicht vertragsgetreu ver-
halten hat. Im übrigen hat auch die I(ündigung
des Steuerberatervertrages den Beklagten nicht
von seiner Vergütungspflicht entbunden ($ 649
Satz 2 BGB) .

Schließlich haftet der Kläger auch nicht wegen
fehlerhafter Prozeßführung in einen finanz-
gerichtlichen Verfahren.,Der Sachvortrag des
Beklagten rechtfertigt nicht den Schluß, das
Finanzgericht hätte bei einer Sachentscheidung
eine Steuerrückzahlung von 6.664,26 DM zugun-
sten des Beklagten angeordnet. Insbesondere
hat der Beklagte nicht den Einwand des ICägers
ausgeräumt, wonach es zur Abweisung der Klage
nur deshalb gekommen sei, weil der Beklagte
keine Informationen erteilt und auf diese Weise
seine Prozeßförderungspflicht verletzt habe.

Zur Darlegung einer Pflichtwidrigkeit des
Iflägers reicht es nicht aus, wenn der Beklagte
den Zugang der Schreiben des lüägers vom
25.3.7994 und vom 75.6.7994 bestreitet. Im übri-
gen hat es der Beklagte versäumt, dem Gericht
die erforderlichen l(enntnisse der tatsächlichen
Umstände zu vermitteln, um beurteilen zu
können, wie das Finanzgericht damals in der
Sache hätte entscheiden müssen (vgl. BGH, Urt.
v. I3.6.1996, CI 1996,256).
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II. Die Revision hat keinen Erfolg. Eine ausrei-
chende Berufungsbegründung liegt nicht vor.

1. a) Das Berufungsgericht hat die Berufung
mangels Begründung als unzulässig betrachtet,
soweit das Landgericht die Zinseszinsforderung
für die Zeit 7.70.7981 bis 1.10.1982 abgewiesen
hat. Die Berufungsbegründung habe allein die
Zinszahlungen ab 1.70.7982 zum Gegenstand,
als die I(lägerin ihre Kredite nicht mehr selbst
bedient und die Volksbank B. sich an die Bürgin
gehalten habe.

b) Dies hält der rechtlichen Nachprüfung stand.
Nach g 519 Abs. 3 Nr. 2 ZPO muß die Berufungs-
begründung die bestimmte Bezeichnung der im
einzelnen anzuführenden Gründe der Anfech-
tung (Berufungsgründe) sowie der neuen Tat-
sachen, Beweismittel und Beweisreden enthal-
ten, die die Partei zur Rechtfertigung ihrer
Berufung anzuführen hat. Danach muß die Be-
gründung auf den zur Entscheidung stehenden
Fall zugeschnitten sein. Die Begründung muß
deshalb erkennen lassen, in welchen punkten
tatsächlicher oder rechtlicher Art das ange-
fochtene Urteil nach Ansicht des Berufungs-
klägers unrichtig ist, und sie muß im einzelnen
angeben, aus welchen Gründen er die tatsäch-
liche und rechtliche Würdigung des vorinstanz-
lichen Urteils in den angegebenen punkten für
unrichtig hält (Senatsurt. v, 7.11.1996 - Vlt ZR
120/96 : ZfBR 1997, 83 f: BauR 1997, 3s2 f).

Im Falle der uneingeschränkten Anfechtung
muß die Berufungsbegründung geeignet sein,
das gesamte Urteil in Frage zu stellen. Bei
einem teilbarem Streitgegenstand oder bei
mehreren Streitgegenständen muß sie sich
grundsätzlich auf alle Teile des Urteils er-
strecken, hinsichtlich deren eine Anderung
beantragt ist. Anderenfalls ist das Rechtsmittel
für den nicht begründeten Teil unzulässig
(Senatsurt. v. 25.6.1992 - Vil ZR S/92 : BauR 1g92,
808 : ZfBR t992, t95 : NJW-RR 1992, 1340 D.

Diesen Anforderungen genügt die Berufungsbe-
gründung nicht. Es reicht nicht aus, daß in der
Berufungsbegründung nur ausgeführt wird, das
angefochtene Urteil sei unzutreffend, soweit es
Ansprüche auf Zahlung von Zinsen und Zinses-
zinsen als verjährt angesehen habe. Die übrigen
Ausführungen in der Berufungsbegründung zur
Verjährung von Zinsen und Zinseszinsen befas-
sen sich nur damit, daß der auf Zahlung an die
Volksbank gerichtete Freistellungsanspruch in
30 Jahren verjähre. Sie ist also ausschließlich
auf die mit den KlageanträgenZiff.2 und 3 gel-

rung für die Zeit vom 20.10.1981 bis 30.9.1982
berechnet war. Mit den Iflageanträgen Zift. 2
und Ziff. 3 hat die I(lägerin weitere ,,Zinsen und
Zinseszinsen" in Höhe von 64.658,69 DM und
1.159.210 DM begehrt, die in der selben Weise
für den Zeitraum 30.9.1982 bis 30.3.1994 aus
den Hauptforderungsbeträgen von 66.475,50 DM
und 499.302,45 DM berechnet und zur Zahlung
an die Volksbank B. verlangt worden sind mit
der Begründung, es bestehe ein Freistellungsan-
spruch gegen die Beklagte, da eine Bürgin ab
1.10.1982 für Bankverbindlichkeiten der ICäge-
rin habe aufl<ommen und hierfür selber Ifuedit
aufnehmen müssen. Hilfsweise hat die ICägerin
jeweils die'Zahlung laufender Zinsen (ohne Zin-
seszinsen) für die Zeit -t.t0.7981 bis 7.70.7982
(zu I(lageantrag Ziff . 7) bzw. ab 1.10. 7982 (zts
Klageanträgen Ziff. 2 und 3) geltend gemacht.

Das Landgericht hat die Beklagte auf den ICage-
antrag Ziff . 7 zur Zahlung von 391.6 62,52 DM
( Sowies o-I(osten) zuzüg1ich laufender Zins en
vom 1.10.1981 bis 30.9.1982 und auf die Anträge
Ziff . 2 und 3 zur Zahlung laufender Zinsen in
unterschiedlicher Höhe für die Zeit vom
1.7.7987 bis 31.8.1993 verurteilt. Im übiigen hat
es die ICage abgewiesen.

Die hiergegen gerichtete Berufung hat das Be-
rufungsgericht zurückgewiesen und zur Begrün-
dung ausgeführt, mangels Berufungsbegrün-
dung sei die Berufung unzulässig, soweit d.as
Landgericht die Zinsqszinsforderung für die Zeit
vom 1.10.1981 bis 7.70.7982 und den Anspruch
auf Zinsen und Zinseszinsen ab 1.9.1993 abge-
wiesen habe; im übrigen war die Berufung nach
Auffassung des Berufungsgerichts unbegründet.
Dagegen richtet sich die Revision der ICägerin.
Der Senat hat die Revision nicht angenommen,
soweit sie nicht die Zulässigkeit der Berufung
betrifft.

Aus den Cründen:

I. Die Revision ist nach g 547 ZpO statthaft, ohne
daß es einer Annahme nach Maßgabe des g 554b
ZPO bedarf. Dem steht nicht entgegen, daß der
Tenor des angefochtenen Urteils insgesamt auf
Zurückweisung der Berufung lautet und nicht
auf Verwerfung der Berufung als unzulässig,
soweit das Berufungsgericht eine ausreichende
Berufungsbegründung vermißt. Maßgebend ist
allein, daß der das Berufungsurteil tragender
Grund die Berufung insoweit richtigerweise
unzulässig sein läßt (vgl. BGH, urt. v. lS.6,lgg3 _

xt zR nt/92 : NJW 1993, 3073 f).

Abzüglich der Gutschrift
940309 von
und der Vorauszahlung von
verbleibt eine Restforderung
von derzeit 29.495,04 DM

Unter Berücksichtigung der vom Beklagten am
27.6.7995 geleisteten Teilzahlung von 5.000 DM
ist das landgerichtliche Urteil insoweit zu be-
stätigen, als hierdurch das Versäumnisurteil
in Höhe von 24.495,04 DM aufrechterhalten
wurde. In Höhe des Betrages von 5.000 DM ist
der Rechtsstreit in der Hauptsache erledigt.

Dem steht nicht entgegen, daß der Beklagte im
Senatstermin erklärt hat, den genannten Betrag
lediglich unter Vorbehalt zur Abwendung der
Zwangsvollstreckung gezahlt zu haben. Maß-
gebend ist, daß die Parteien insoweit erst-
instanzlich übereinstimmend die Hauptsache
für erledigt erklärt haben. Mit dieser Erklärung
endete hinsichtlich dieses Teils der I(lage die
Rechtshängigkeit der Haupts ache (Zöller/Vol l-

kommer,9 9la ZPO, Rdn.9). An die Erledigungs-
erklärung bleiben die Parteien gebunden.
Die übereinstimmende Erledigungserklärung
gestaltet das Prozeßrechtsverhältnis und ist
daher grundsätzlich unwiderruflich und auch
nicht anfechtbar (Votlkommer, a.a.O., Rdn. 11).

Lediglich wegen der zusätzlich geltend gemach-
ten Mahnkosten von 10 DM ist die I(age ab-
zuweisen, weil der Beklagte bestreitet, daß er-
stattungsfähige Mahnkosten in diesem Umfang
angefallen sind.

4. Gegenüber dem Honoraranspruch des Klägers
kann der Beklagte nicht wirksam aufrechnen.
Aus dem allgemein gehaltenen Vorwurf, der
Kläger habe verzögerlich gearbeitet und auch
in einem finanzgerichtlichen Verfahren Fristen
nicht eingehalten - weswegen die Klage als
unzulässig abgewiesen worden sei - ist ein kon-
kreter dem Beklagten entstandener Schaden
nicht abzuleiten.

Dies gilt auch für die Behauptung, der Kläger
habe das Mandat übernommen, ohne darauf
hinzuweisen, daß er seine Tätigkeit von einer

J
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tend gemachten Ansprüche zugeschnitten. Aus

welchen Gründen die Abweisung des mit dem

I(Iageantrag 1 zur Zahlung an die Iüägerin selbst

verlangten Zinseszinses angegriffen werden soll,
wird in der Berufungsbegründung nicht ausge-

führt.

2. a) Das Berufungsgericht führt aus, auch hin-
sichtlich der ab 1.9.1993 geltend gemachten

Zinsen und Zinseszinsen fehle es mangels Beru-

fungsbegründung an der Zulässigkeit der Be-

rufung (zu Klageanträgen Ziff . 2 und 3). Nach

dem eigenen Vortrag der ICägerin habe die

Bürgin Zahlungen allenfalls bis zum 31.8.1993

erbracht, der Freistellungsanspruch habe zu

diesem Zeitpunkt geendet.

b) Auch dagegen wendet sich dte Revlslon lm
Ergebnis ohne Erfolg. Eine ausreichende Beru-

fungsbegründung liegt auch insoweit nicht vor.

(1) Zinsen zur Zahlung an die Volksbank hat das

Landgericht nur für die Zeit bis einschließlich
31.8.1993 zuerkannt und dazu ausgeführt, daß

I(reditinanspruchnahme - und Zinshöhe durch
Bankbescheinigungen (zuletzt datierend vom

31.S.1993) hinreichend belegt seien. Für die Zeit
,,, 1- ) ^- ry:-^---^-..^1- ^L^^-.'i^.--uolldLu

Die Berufungsbegründung befaßt sich damit
nicht. Sie läßt nicht erkennen, aus welchen
Gründen der Anspruch auch über den 31.8.1993

hinaus weiterverfolgt werden sollte.

(2) Den Anspruch auf Zinseszinsen hat das Land-

gericht aus mehreren Gründen abgewiesen, die

die Entscheidung jeweils selbständig tragen. Es

hat zum einen eine ausreichende Inverzugset-
zung wegen rückständiger Verzugszinsen als

Voraussetzung für den Anspruch auf Zinseszin-

sen vermißt. Zum anderen scheitere der Frei-

stellungsanspruch auch an unzureichendem
Vortrag zur Berechnung der Zinseszinsen'

Ist die Iflageabweisung hinsichtlich eines pro-

zessualen Anspruchs auf zwei voneinander
unabhängige, selbständig tragende rechtliche
Erwägungen gestützt, muß die Berufungsbe-
gründung geeignet sein, das Urteil insgesamt
in Frage zu stellen, weshalb sie für jede der
beiden Erwägungen darzulegen hat, warum sie

die angefochtene Entscheidung nicht trägt
(BCH, Urt. v. 15.6.1993 - Xl ZR llI/92: NJW 1993,

3073 f; Bescht. v. 25.L1990 - IX ZB 89/89 : NJW

1990, It84). Daran fehlt es hier, Die Berufungs-
begründung befaßt sich nur mit der letzten
Erwägung des Landgerichts und führt zum Ver-

zug nichts aus.

Honoraranspruch
- Verspätete Arbeitsleistung
- Vorleistungspflicht des Steuerberaters?

- Prozeßführungsfehler
(0Lc Düssetdorf, urt. v. 27.2.1997 - I3 U 8/96)

Leitsätze (d. Red.)

1 . Die Auffassung des Mandanten, die Abgabe

der Steuererklärung sei verspätet erfolgt'
berührt nicht den Honoraranspruch für die

Steuererklärung.

2. Wünscht der Mandant eine Vorleistung des

Steuerberaters ohne Vorschuß oder Sicherheits-
leistung, muß dies ausdrücklich irn Steuerbe-

ratungsvertrag vereinbart werden

3. Die Kündigung des Steuerberatervertrages
entbindet nicht von der Vergütungspflicht'

4. Der Regreßanspruch wegen fehlerhafter
Prozeßführung setzt eine Darlegung des

pflichtfähigen Handelns des Steuerberaters
voraus, damit beurteilt werden kann, wie das

Finanzgericht in der Sache hätte entscheiden
müssen.

Aus den Gründen

Der Rechtsstreit ist zur Entscheidung reif, so-

weit der Kläger den Beklagten auf Zahlung rück-
ständigen Honorars in Höhe von 24.495,04 DM

sowie auf Erstattung von 10 DM vorgerichtliche
Mahnkosten in Anspruch nimmt. Der Senat hält
es für sachdienlich, hierüber durch Teilurteil
gemäß $ 301 Abs. 7 ZPO vorab zu entscheiden.

Der ICäger hat den Beklagten bis September

7994 in steuerlicher Hinsicht beraten. Gemäß

Gebührenrechnung Nr' 10220/ 940308 vom

72.g.7994 verlangt er vom Beklagten die Zahlung
restlichen Honorars vot3O'446,09 DM. Gegen-

stand der Rechnung sind folgende Leistungen
für die Veranlagungszeiträume 1988 bis 1993:

Aufstellung der Jahresabschlüsse, Buchführung
einschließlich des I(ontierens der Belege, Über-

schußrechnungen der Einkünfte aus Gewerbe-

betrieb Kunstgewerbe, Einkommensteuerer-
klärungen, Erklärungen zur Gewerbesteuer -
Gewerbeertrag -, Umsatzsteuerjahreserklärun-
gen, Überschußrechnungen der Einkünfte aus

nichtselbständiger Arbeit sowie Überschußrech-
nungen der Einkünfte aus Kapitalvermögen'

Der Beklagte bestreitet den Umfang der vom

ICäger erbrachten Leistungen sowie die Ange-

messenheit der Höhe der in Ansatz gebrachten

Gebühren. Im übrigen erklärt der Beklagte die

Aufrechnung mit Gegenforderungen.

Das Landgericht hat zunächst durch Versäumnis-

urteil vom 25.4.1995 der I(lage antragsgemäß in
Höhe eines Betrages von 30.446,09 DM zuzüglich
10 DM vorgerichtlicher Mahnkosten nebst 4 %

Zinsen seit dem 29.g'7994 stattgegeben. In der

auf den Einspruch des Beklagten hin anberaum-

ten mündlichen Verhandlung am 8.8.1995 haben

die Parteien in Höhe eines Teilbetrages von

5.000 DM übereinstimmend die Hauptsache für
erledigt erklärt. Durch Urteil vom 31'10.1995

hat das Landgericht das Versäumnisurteil auf-

lsqfrt er-hrlten- soweit nicht die Parteien den

Rechtsstreit in der Hauptsache für erledigt er-

klärt haben.

Mit der dagegen gerichteten Berufung strebt
der Beklagte unverändert die Abweisung der

Klage in vollem Umfang an, wobei er zusätzlich
geltend macht, daß die Zahlung eines Betrages

von 5.000 DM lediglich zur Abwendung der
7-^,--^."^l l cfranlrrrno arfnlof cei

Der I(läger schliel3t sich cler Berurung an uno

beansprucht nach Maßgabe des Schriftsatzes

vom 14.1.1997 eine höhere Verzinsung der

Hauptforderung.

II.

1. In Höhe eines Teilbetrages von24.495,04 DM

hat das Landgericht den Beklagten zu Recht zur
Zahlung des Honorars für die steuerliche Be-

ratung durch den Kläger verurteilt. Der Beklagte

hat die Tätigkeit des Klägers gemäß $ 67s BGB

und nach Maßgabe der Gebührenordnung für
Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und

Steuerberatungsgesellschaften (StBGebV) zu

vergüten.

2. Folgende Leistungen hat der Kläger unstreitig
erbracht: Jahresabschlüsse, Überschußrechnun-
gen der Einkünfte aus Gewerbebetrieb sowie

Buchführung. Ohne Erfolg leugnet der Beklagte

die Vergütungsfähigkeit der Tätigkeit des

Klägers im Zusammenhang mit der Vorberei-

tung und Anfertigung der Steuererklärungen'
Der Beklagt wendet ein, der Kläger habe die

Steuererklärungen erst am 6.70.7994, also nach

I(ündigung des Steuerberatungsvertrages, beim
Finanzamt eingereicht'
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Indessen kommt es bei der Frage nach der Ver-
gütungsfähigkeit nicht auf den Zeitpunkt der
Abgabe der Steuererklärung beim Finanzamt
an. Der Beklagte stellt nicht in Abrede, die vom
I(läger vorbereiteten Steuererklärungen unter-
schrieben zu haben. Der Beklagte hatte keine
bestimmte Frist - eventuell mit Ablehnungs-
androhung - für die Anfertigung der Steuer-
erklärungen gesetzt.

Die nach Auffassung des Beklagten verspätete
Vorlage der Steuererklärungen war darauf zu-
rückzuführen, daß der I(läger die Herausgabe
seiner Arbeitsergebnisse von der Erbringung der
Gegenleistung oder von der Stellung einer aus-
reichenden Sicherheitsleistung abhängig ge-

macht hatte. Ob der l(läger die Steuererklärung
verspätet dem Beklagten vorgelegt und hier-
durch eine Vertragsverletzung begangen hat,
berührt überdies nicht die Vergütungsfähigkeit
der Leistung, sondern kann gegebenenfalls für
die Frage einer Schadenersatzverpflichtung
des Steuerberaters von Bedeutung sein.

Wirksam bestritten hat der Beklagte lediglich
die Positionen unter der Bezeichnung ,,Über-
schußrechnung der Einkünfte aus nichtselb-
ständiger Arbeit/I(apitalvermögen': Ob die vom
niager irierzu irt .i.r '.ü'üiirircr, 

-icrirautiiuug

am 16.1.1997 überreichten Unterlagen als Tätig-
keitsnachweis ausreichen, konnte im Termin
nicht abschließend geklärt werden. Gegebenen-
falls ist zu diesem Streitpunkt noch die vom
Kläger benannte Zeugin B. zu vernehmen.

3. Ohne Erfolg wendet sich der Beklagte gegen
die Höhe des vom Kläger berechneten Honorars.
Die vom Kläger gewählten Gebührenansätze
sind nicht zu beanstanden. Für die Aufstellung
der Jahresabschlüsse und für die Buchfrihrung
berechnet der Kläger jeweils die Mittelgebühr
nach gg 33, 35 StBGebV. Für die Steuererklärun-
gen berechnet er eine 3/10-Gebühr und bleibt
damit sogar unter der Mittelgebühr von 3,5/10.
Der Beklagte legt demgegenüber nicht dar,
warum die Erledigung der genannten Arbeiten
von unterdurchschnittlicher Bedeutung gewesen
und daher eine Unterschreitung der Mittel-
gebühr geboten sein soll. Ebensowenig bean-
standet der Beklagte die den Einzelgebühren
zugrunde liegenden Gegenstandswerte.

Mit Ausnahme der Positionen ,,Überschußrech-
nung der Einkünfte ..." sind die in der Gebüh-
renrechnung vom 72.9.7994 aufgeführten Ein-
zelgebühren bereihtigt.

I.
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tend gemachten Ansprüche zugeschnitten. Aus

welchen Gründen die Abweisung des mit dem

I(Iageantrag 1 zur Zahlung an die Iüägerin selbst

verlangten Zinseszinses angegriffen werden soll,
wird in der Berufungsbegründung nicht ausge-

führt.

2. a) Das Berufungsgericht führt aus, auch hin-
sichtlich der ab 1.9.1993 geltend gemachten

Zinsen und Zinseszinsen fehle es mangels Beru-

fungsbegründung an der Zulässigkeit der Be-

rufung (zu Klageanträgen Ziff . 2 und 3). Nach

dem eigenen Vortrag der ICägerin habe die

Bürgin Zahlungen allenfalls bis zum 31.8.1993

erbracht, der Freistellungsanspruch habe zu

diesem Zeitpunkt geendet.

b) Auch dagegen wendet sich dte Revlslon lm
Ergebnis ohne Erfolg. Eine ausreichende Beru-

fungsbegründung liegt auch insoweit nicht vor.

(1) Zinsen zur Zahlung an die Volksbank hat das

Landgericht nur für die Zeit bis einschließlich
31.8.1993 zuerkannt und dazu ausgeführt, daß

I(reditinanspruchnahme - und Zinshöhe durch
Bankbescheinigungen (zuletzt datierend vom

31.S.1993) hinreichend belegt seien. Für die Zeit
,,, 1- ) ^- ry:-^---^-..^1- ^L^^-.'i^.--uolldLu

Die Berufungsbegründung befaßt sich damit
nicht. Sie läßt nicht erkennen, aus welchen
Gründen der Anspruch auch über den 31.8.1993

hinaus weiterverfolgt werden sollte.

(2) Den Anspruch auf Zinseszinsen hat das Land-

gericht aus mehreren Gründen abgewiesen, die

die Entscheidung jeweils selbständig tragen. Es

hat zum einen eine ausreichende Inverzugset-
zung wegen rückständiger Verzugszinsen als

Voraussetzung für den Anspruch auf Zinseszin-

sen vermißt. Zum anderen scheitere der Frei-

stellungsanspruch auch an unzureichendem
Vortrag zur Berechnung der Zinseszinsen'

Ist die Iflageabweisung hinsichtlich eines pro-

zessualen Anspruchs auf zwei voneinander
unabhängige, selbständig tragende rechtliche
Erwägungen gestützt, muß die Berufungsbe-
gründung geeignet sein, das Urteil insgesamt
in Frage zu stellen, weshalb sie für jede der
beiden Erwägungen darzulegen hat, warum sie

die angefochtene Entscheidung nicht trägt
(BCH, Urt. v. 15.6.1993 - Xl ZR llI/92: NJW 1993,

3073 f; Bescht. v. 25.L1990 - IX ZB 89/89 : NJW

1990, It84). Daran fehlt es hier, Die Berufungs-
begründung befaßt sich nur mit der letzten
Erwägung des Landgerichts und führt zum Ver-

zug nichts aus.

Honoraranspruch
- Verspätete Arbeitsleistung
- Vorleistungspflicht des Steuerberaters?

- Prozeßführungsfehler
(0Lc Düssetdorf, urt. v. 27.2.1997 - I3 U 8/96)

Leitsätze (d. Red.)

1 . Die Auffassung des Mandanten, die Abgabe

der Steuererklärung sei verspätet erfolgt'
berührt nicht den Honoraranspruch für die

Steuererklärung.

2. Wünscht der Mandant eine Vorleistung des

Steuerberaters ohne Vorschuß oder Sicherheits-
leistung, muß dies ausdrücklich irn Steuerbe-

ratungsvertrag vereinbart werden

3. Die Kündigung des Steuerberatervertrages
entbindet nicht von der Vergütungspflicht'

4. Der Regreßanspruch wegen fehlerhafter
Prozeßführung setzt eine Darlegung des

pflichtfähigen Handelns des Steuerberaters
voraus, damit beurteilt werden kann, wie das

Finanzgericht in der Sache hätte entscheiden
müssen.

Aus den Gründen

Der Rechtsstreit ist zur Entscheidung reif, so-

weit der Kläger den Beklagten auf Zahlung rück-
ständigen Honorars in Höhe von 24.495,04 DM

sowie auf Erstattung von 10 DM vorgerichtliche
Mahnkosten in Anspruch nimmt. Der Senat hält
es für sachdienlich, hierüber durch Teilurteil
gemäß $ 301 Abs. 7 ZPO vorab zu entscheiden.

Der ICäger hat den Beklagten bis September

7994 in steuerlicher Hinsicht beraten. Gemäß

Gebührenrechnung Nr' 10220/ 940308 vom

72.g.7994 verlangt er vom Beklagten die Zahlung
restlichen Honorars vot3O'446,09 DM. Gegen-

stand der Rechnung sind folgende Leistungen
für die Veranlagungszeiträume 1988 bis 1993:

Aufstellung der Jahresabschlüsse, Buchführung
einschließlich des I(ontierens der Belege, Über-

schußrechnungen der Einkünfte aus Gewerbe-

betrieb Kunstgewerbe, Einkommensteuerer-
klärungen, Erklärungen zur Gewerbesteuer -
Gewerbeertrag -, Umsatzsteuerjahreserklärun-
gen, Überschußrechnungen der Einkünfte aus

nichtselbständiger Arbeit sowie Überschußrech-
nungen der Einkünfte aus Kapitalvermögen'

Der Beklagte bestreitet den Umfang der vom

ICäger erbrachten Leistungen sowie die Ange-

messenheit der Höhe der in Ansatz gebrachten

Gebühren. Im übrigen erklärt der Beklagte die

Aufrechnung mit Gegenforderungen.

Das Landgericht hat zunächst durch Versäumnis-

urteil vom 25.4.1995 der I(lage antragsgemäß in
Höhe eines Betrages von 30.446,09 DM zuzüglich
10 DM vorgerichtlicher Mahnkosten nebst 4 %

Zinsen seit dem 29.g'7994 stattgegeben. In der

auf den Einspruch des Beklagten hin anberaum-

ten mündlichen Verhandlung am 8.8.1995 haben

die Parteien in Höhe eines Teilbetrages von

5.000 DM übereinstimmend die Hauptsache für
erledigt erklärt. Durch Urteil vom 31'10.1995

hat das Landgericht das Versäumnisurteil auf-

lsqfrt er-hrlten- soweit nicht die Parteien den

Rechtsstreit in der Hauptsache für erledigt er-

klärt haben.

Mit der dagegen gerichteten Berufung strebt
der Beklagte unverändert die Abweisung der

Klage in vollem Umfang an, wobei er zusätzlich
geltend macht, daß die Zahlung eines Betrages

von 5.000 DM lediglich zur Abwendung der
7-^,--^."^l l cfranlrrrno arfnlof cei

Der I(läger schliel3t sich cler Berurung an uno

beansprucht nach Maßgabe des Schriftsatzes

vom 14.1.1997 eine höhere Verzinsung der

Hauptforderung.

II.

1. In Höhe eines Teilbetrages von24.495,04 DM

hat das Landgericht den Beklagten zu Recht zur
Zahlung des Honorars für die steuerliche Be-

ratung durch den Kläger verurteilt. Der Beklagte

hat die Tätigkeit des Klägers gemäß $ 67s BGB

und nach Maßgabe der Gebührenordnung für
Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und

Steuerberatungsgesellschaften (StBGebV) zu

vergüten.

2. Folgende Leistungen hat der Kläger unstreitig
erbracht: Jahresabschlüsse, Überschußrechnun-
gen der Einkünfte aus Gewerbebetrieb sowie

Buchführung. Ohne Erfolg leugnet der Beklagte

die Vergütungsfähigkeit der Tätigkeit des

Klägers im Zusammenhang mit der Vorberei-

tung und Anfertigung der Steuererklärungen'
Der Beklagt wendet ein, der Kläger habe die

Steuererklärungen erst am 6.70.7994, also nach

I(ündigung des Steuerberatungsvertrages, beim
Finanzamt eingereicht'
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Indessen kommt es bei der Frage nach der Ver-
gütungsfähigkeit nicht auf den Zeitpunkt der
Abgabe der Steuererklärung beim Finanzamt
an. Der Beklagte stellt nicht in Abrede, die vom
I(läger vorbereiteten Steuererklärungen unter-
schrieben zu haben. Der Beklagte hatte keine
bestimmte Frist - eventuell mit Ablehnungs-
androhung - für die Anfertigung der Steuer-
erklärungen gesetzt.

Die nach Auffassung des Beklagten verspätete
Vorlage der Steuererklärungen war darauf zu-
rückzuführen, daß der I(läger die Herausgabe
seiner Arbeitsergebnisse von der Erbringung der
Gegenleistung oder von der Stellung einer aus-
reichenden Sicherheitsleistung abhängig ge-

macht hatte. Ob der l(läger die Steuererklärung
verspätet dem Beklagten vorgelegt und hier-
durch eine Vertragsverletzung begangen hat,
berührt überdies nicht die Vergütungsfähigkeit
der Leistung, sondern kann gegebenenfalls für
die Frage einer Schadenersatzverpflichtung
des Steuerberaters von Bedeutung sein.

Wirksam bestritten hat der Beklagte lediglich
die Positionen unter der Bezeichnung ,,Über-
schußrechnung der Einkünfte aus nichtselb-
ständiger Arbeit/I(apitalvermögen': Ob die vom
niager irierzu irt .i.r '.ü'üiirircr, 

-icrirautiiuug

am 16.1.1997 überreichten Unterlagen als Tätig-
keitsnachweis ausreichen, konnte im Termin
nicht abschließend geklärt werden. Gegebenen-
falls ist zu diesem Streitpunkt noch die vom
Kläger benannte Zeugin B. zu vernehmen.

3. Ohne Erfolg wendet sich der Beklagte gegen
die Höhe des vom Kläger berechneten Honorars.
Die vom Kläger gewählten Gebührenansätze
sind nicht zu beanstanden. Für die Aufstellung
der Jahresabschlüsse und für die Buchfrihrung
berechnet der Kläger jeweils die Mittelgebühr
nach gg 33, 35 StBGebV. Für die Steuererklärun-
gen berechnet er eine 3/10-Gebühr und bleibt
damit sogar unter der Mittelgebühr von 3,5/10.
Der Beklagte legt demgegenüber nicht dar,
warum die Erledigung der genannten Arbeiten
von unterdurchschnittlicher Bedeutung gewesen
und daher eine Unterschreitung der Mittel-
gebühr geboten sein soll. Ebensowenig bean-
standet der Beklagte die den Einzelgebühren
zugrunde liegenden Gegenstandswerte.

Mit Ausnahme der Positionen ,,Überschußrech-
nung der Einkünfte ..." sind die in der Gebüh-
renrechnung vom 72.9.7994 aufgeführten Ein-
zelgebühren bereihtigt.

I.



Zuzüglich 15 % MwSt.
beläuft sich der Brutto-
betrag auf

4.449,92 DM

34.776,O2 DM

120,98 DM
4.s00,00 DM
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Aus der Addition der Einzelbeträge ergibt sich
ein Gesamtbetrag von
netto 29.666,10 DM

Vorschußleistung oder Sicherheit abhängig
mache. Der Beklagte kann aus seiner mangeln-
den Zahlungsfähigkeit und -bereitschaft nicht
den Anspruch herleiten, der I0äger müsse eine
Leistung erbringen, ohne von seinem Zurück-
behaltungsrecht Gebrauch zu machen.

Daß der Steuerberater die Herausgabe des Ar-
beitsergebnisses von der Honorarzahlung oder
wenigstens von einer Sicherheitsleistung (S 273
Abs. 3 BGB) abhängig machen kann, ist aner-
kannt. Wünscht der Mandant, daß der Steuer-
berater ohne Sicherheitsleistung vorleistet,
dann muß dies ausdrücklich vereinbart werd.en.
An einer solchen Vereinbarung fehlt es im
Streitfall.

Der I(läger hat das Zurückbehaltungsrecht auch
nicht mißbräuchlich ausgeübt. Der Beklagte
übersieht in diesem Zusammenhang, daß er
durch die Abtretung der ihm nicht mehr zu-
stehenden Rückkaufwerte/Barwerte aus einer
Rentenversicherung am 30.8.1994 eine in Wahr_
heit nicht bestehende Leistungsfähigkeit vor-
getäuscht, mithin den Kläger in betrügerischer
Weise zur Erbringung seiner Leistung bewogen
hat. Aus einer verzögerlichen Arbeitsweise des
I(lägers kann der Beklagte keine Rechte herlei-
ten, weil er selbst sich nicht vertragsgetreu ver-
halten hat. Im übrigen hat auch die I(ündigung
des Steuerberatervertrages den Beklagten nicht
von seiner Vergütungspflicht entbunden ($ 649
Satz 2 BGB) .

Schließlich haftet der Kläger auch nicht wegen
fehlerhafter Prozeßführung in einen finanz-
gerichtlichen Verfahren.,Der Sachvortrag des
Beklagten rechtfertigt nicht den Schluß, das
Finanzgericht hätte bei einer Sachentscheidung
eine Steuerrückzahlung von 6.664,26 DM zugun-
sten des Beklagten angeordnet. Insbesondere
hat der Beklagte nicht den Einwand des ICägers
ausgeräumt, wonach es zur Abweisung der Klage
nur deshalb gekommen sei, weil der Beklagte
keine Informationen erteilt und auf diese Weise
seine Prozeßförderungspflicht verletzt habe.

Zur Darlegung einer Pflichtwidrigkeit des
Iflägers reicht es nicht aus, wenn der Beklagte
den Zugang der Schreiben des lüägers vom
25.3.7994 und vom 75.6.7994 bestreitet. Im übri-
gen hat es der Beklagte versäumt, dem Gericht
die erforderlichen l(enntnisse der tatsächlichen
Umstände zu vermitteln, um beurteilen zu
können, wie das Finanzgericht damals in der
Sache hätte entscheiden müssen (vgl. BGH, Urt.
v. I3.6.1996, CI 1996,256).
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II. Die Revision hat keinen Erfolg. Eine ausrei-
chende Berufungsbegründung liegt nicht vor.

1. a) Das Berufungsgericht hat die Berufung
mangels Begründung als unzulässig betrachtet,
soweit das Landgericht die Zinseszinsforderung
für die Zeit 7.70.7981 bis 1.10.1982 abgewiesen
hat. Die Berufungsbegründung habe allein die
Zinszahlungen ab 1.70.7982 zum Gegenstand,
als die I(lägerin ihre Kredite nicht mehr selbst
bedient und die Volksbank B. sich an die Bürgin
gehalten habe.

b) Dies hält der rechtlichen Nachprüfung stand.
Nach g 519 Abs. 3 Nr. 2 ZPO muß die Berufungs-
begründung die bestimmte Bezeichnung der im
einzelnen anzuführenden Gründe der Anfech-
tung (Berufungsgründe) sowie der neuen Tat-
sachen, Beweismittel und Beweisreden enthal-
ten, die die Partei zur Rechtfertigung ihrer
Berufung anzuführen hat. Danach muß die Be-
gründung auf den zur Entscheidung stehenden
Fall zugeschnitten sein. Die Begründung muß
deshalb erkennen lassen, in welchen punkten
tatsächlicher oder rechtlicher Art das ange-
fochtene Urteil nach Ansicht des Berufungs-
klägers unrichtig ist, und sie muß im einzelnen
angeben, aus welchen Gründen er die tatsäch-
liche und rechtliche Würdigung des vorinstanz-
lichen Urteils in den angegebenen punkten für
unrichtig hält (Senatsurt. v, 7.11.1996 - Vlt ZR
120/96 : ZfBR 1997, 83 f: BauR 1997, 3s2 f).

Im Falle der uneingeschränkten Anfechtung
muß die Berufungsbegründung geeignet sein,
das gesamte Urteil in Frage zu stellen. Bei
einem teilbarem Streitgegenstand oder bei
mehreren Streitgegenständen muß sie sich
grundsätzlich auf alle Teile des Urteils er-
strecken, hinsichtlich deren eine Anderung
beantragt ist. Anderenfalls ist das Rechtsmittel
für den nicht begründeten Teil unzulässig
(Senatsurt. v. 25.6.1992 - Vil ZR S/92 : BauR 1g92,
808 : ZfBR t992, t95 : NJW-RR 1992, 1340 D.

Diesen Anforderungen genügt die Berufungsbe-
gründung nicht. Es reicht nicht aus, daß in der
Berufungsbegründung nur ausgeführt wird, das
angefochtene Urteil sei unzutreffend, soweit es
Ansprüche auf Zahlung von Zinsen und Zinses-
zinsen als verjährt angesehen habe. Die übrigen
Ausführungen in der Berufungsbegründung zur
Verjährung von Zinsen und Zinseszinsen befas-
sen sich nur damit, daß der auf Zahlung an die
Volksbank gerichtete Freistellungsanspruch in
30 Jahren verjähre. Sie ist also ausschließlich
auf die mit den KlageanträgenZiff.2 und 3 gel-

rung für die Zeit vom 20.10.1981 bis 30.9.1982
berechnet war. Mit den Iflageanträgen Zift. 2
und Ziff. 3 hat die I(lägerin weitere ,,Zinsen und
Zinseszinsen" in Höhe von 64.658,69 DM und
1.159.210 DM begehrt, die in der selben Weise
für den Zeitraum 30.9.1982 bis 30.3.1994 aus
den Hauptforderungsbeträgen von 66.475,50 DM
und 499.302,45 DM berechnet und zur Zahlung
an die Volksbank B. verlangt worden sind mit
der Begründung, es bestehe ein Freistellungsan-
spruch gegen die Beklagte, da eine Bürgin ab
1.10.1982 für Bankverbindlichkeiten der ICäge-
rin habe aufl<ommen und hierfür selber Ifuedit
aufnehmen müssen. Hilfsweise hat die ICägerin
jeweils die'Zahlung laufender Zinsen (ohne Zin-
seszinsen) für die Zeit -t.t0.7981 bis 7.70.7982
(zu I(lageantrag Ziff . 7) bzw. ab 1.10. 7982 (zts
Klageanträgen Ziff. 2 und 3) geltend gemacht.

Das Landgericht hat die Beklagte auf den ICage-
antrag Ziff . 7 zur Zahlung von 391.6 62,52 DM
( Sowies o-I(osten) zuzüg1ich laufender Zins en
vom 1.10.1981 bis 30.9.1982 und auf die Anträge
Ziff . 2 und 3 zur Zahlung laufender Zinsen in
unterschiedlicher Höhe für die Zeit vom
1.7.7987 bis 31.8.1993 verurteilt. Im übiigen hat
es die ICage abgewiesen.

Die hiergegen gerichtete Berufung hat das Be-
rufungsgericht zurückgewiesen und zur Begrün-
dung ausgeführt, mangels Berufungsbegrün-
dung sei die Berufung unzulässig, soweit d.as
Landgericht die Zinsqszinsforderung für die Zeit
vom 1.10.1981 bis 7.70.7982 und den Anspruch
auf Zinsen und Zinseszinsen ab 1.9.1993 abge-
wiesen habe; im übrigen war die Berufung nach
Auffassung des Berufungsgerichts unbegründet.
Dagegen richtet sich die Revision der ICägerin.
Der Senat hat die Revision nicht angenommen,
soweit sie nicht die Zulässigkeit der Berufung
betrifft.

Aus den Cründen:

I. Die Revision ist nach g 547 ZpO statthaft, ohne
daß es einer Annahme nach Maßgabe des g 554b
ZPO bedarf. Dem steht nicht entgegen, daß der
Tenor des angefochtenen Urteils insgesamt auf
Zurückweisung der Berufung lautet und nicht
auf Verwerfung der Berufung als unzulässig,
soweit das Berufungsgericht eine ausreichende
Berufungsbegründung vermißt. Maßgebend ist
allein, daß der das Berufungsurteil tragender
Grund die Berufung insoweit richtigerweise
unzulässig sein läßt (vgl. BGH, urt. v. lS.6,lgg3 _

xt zR nt/92 : NJW 1993, 3073 f).

Abzüglich der Gutschrift
940309 von
und der Vorauszahlung von
verbleibt eine Restforderung
von derzeit 29.495,04 DM

Unter Berücksichtigung der vom Beklagten am
27.6.7995 geleisteten Teilzahlung von 5.000 DM
ist das landgerichtliche Urteil insoweit zu be-
stätigen, als hierdurch das Versäumnisurteil
in Höhe von 24.495,04 DM aufrechterhalten
wurde. In Höhe des Betrages von 5.000 DM ist
der Rechtsstreit in der Hauptsache erledigt.

Dem steht nicht entgegen, daß der Beklagte im
Senatstermin erklärt hat, den genannten Betrag
lediglich unter Vorbehalt zur Abwendung der
Zwangsvollstreckung gezahlt zu haben. Maß-
gebend ist, daß die Parteien insoweit erst-
instanzlich übereinstimmend die Hauptsache
für erledigt erklärt haben. Mit dieser Erklärung
endete hinsichtlich dieses Teils der I(lage die
Rechtshängigkeit der Haupts ache (Zöller/Vol l-

kommer,9 9la ZPO, Rdn.9). An die Erledigungs-
erklärung bleiben die Parteien gebunden.
Die übereinstimmende Erledigungserklärung
gestaltet das Prozeßrechtsverhältnis und ist
daher grundsätzlich unwiderruflich und auch
nicht anfechtbar (Votlkommer, a.a.O., Rdn. 11).

Lediglich wegen der zusätzlich geltend gemach-
ten Mahnkosten von 10 DM ist die I(age ab-
zuweisen, weil der Beklagte bestreitet, daß er-
stattungsfähige Mahnkosten in diesem Umfang
angefallen sind.

4. Gegenüber dem Honoraranspruch des Klägers
kann der Beklagte nicht wirksam aufrechnen.
Aus dem allgemein gehaltenen Vorwurf, der
Kläger habe verzögerlich gearbeitet und auch
in einem finanzgerichtlichen Verfahren Fristen
nicht eingehalten - weswegen die Klage als
unzulässig abgewiesen worden sei - ist ein kon-
kreter dem Beklagten entstandener Schaden
nicht abzuleiten.

Dies gilt auch für die Behauptung, der Kläger
habe das Mandat übernommen, ohne darauf
hinzuweisen, daß er seine Tätigkeit von einer

J
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richtung des Prozeßbevollmächtigten des Be-

klagten sowie einer Erinnerung der Anwalts-
gehilfin M. an die fristgerechte Einreichung der

unterschriebenen Berufungsschrift, stellte aber

nicht sicher, daß der Schriftsatz auch tatsäch-
lich ordnungsgemäß übermittelt wurde.

Der Anwalt hatte nicht darauf hingewiesen, daß
die Absendung durch Ausdruck eines Sendebe'

richts zu überprüfen war, bevor die Berufungs-
frist im Fristenkalender gelöscht werden durfte
Wäre eine solche Weisung, sei es durch allge-
meine Büroanweisung, sei es durch Einzelan-
weisung erteilt worden, wäre spätestens bei
Büroschluß bemerkt worden, daß das Fax noch
nicht abgesandt worden war, so daß die Beru-

fungsschrift noch am Abend des 20.6.1997 bei

Gerrcht hatte erngerercht wercieu i<ötrrrcrr'

3. Auch das Vorbringen des Beklagten in der
Beschwerdebegnindung vermag die beantragte
Wiedereinsetzung nicht zu rechtfertigen.

a) Soweit der Beklagte vorträgt, für den Fall der
Absendung fristwahrender Schriftsätze mittels
Telefaxgerätes sei Frau M. auf die technischen
Gegebenheiten und die Risiken dieses Übermitt-
1,,'.^-,,^-ros^.'{rrrih zlia Anrrr4lfa rllocmpin
^-^^0-
und durch Rechtsanwalt Sch.-L' insbesondere
hingewiesen worden", fehlt es auch hier an einer

konkreten Darlegung, daß die beim Einsatz
eines Telefaxgerätes erforderliche Ausgangskon-

trolle angeordnet worden ist.

b) Mit seinem neuen Vorbringen, Frau M. habe

die Arbeit unterbrochen und aus nicht nach-

vollziehbaren Gründen keine weiteren Anstalten
unternommen, sie wiederaufzunehmen, da sie

seinerzeit gravierende familiäre Probleme ge-

habt habe, kann der Beklagte nicht gehört wer-
den. Alle Tatsachen, die für die Gewährung der
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand von
Bedeutung sein können, müssen in der zwei-
wöchigen Antragsfrist ($$ 234 Abs. 1, 236 Abs. 2

ZPO) vorgetragen werden. Lediglich erkennbar
unklare oder ergänzungsbedürftige Angaben,
deren Aufklärung nach $ 739 ZPO geboten war'
dürfen nach Fristablauf erläutert und vervoll-
ständigt werden (strindige Rechtsprechung, BCH,

Beschl. v. 28.2.1991 - tX ZB 95/90, NJW 1991, 1892 f
: BGHR-ZPO 5 234 Abs. I Begründung 4; BCH, Beschl'

v.20.5.1992 - Xtt ZB 43/92, BGHR-ZP) 5 234 Abs. I

Begründung 6; BCH, Beschl. v. 8.4.1997 - Vl ZB 8/97,
NJW 1997,2120,2121 : CI 1997,237).Ein solcher
Fall liegt hier jedoch nicht vor. Das Beschwerde-

vorbringen hinsichtlich des Verhaltens der An-

waltsgehilfin M. im Zusammenhang mit der ver-

suchten Absendung des Telefax am 20.6.7997

ergänzt die bisherigen Angaben nicht, sondern
steht zu diesen in Widerspruch; denn im Wie-
dereinsetzungsgesuch war vorgetragen worden,
Frau M. habe nach Einlegung der Berufungs-
schrift in das Faxgerät noch die restliche Post

fertiggestellt und anschließend das Büro ver-

lassen, ohne die unterbliebene Absendung des

Telefax zu bemerken.

Falls mit dem jetzigen Vortrag des Beklagten ein
einmaliges und nicht voraussehbares Versagen

der Anwaltsgehilfin M. dargelegt werden soll,
das auch durch eine ausreichende Ausgangskon-

trolle nicht hätte abgewendet werden können,
kann dies keine Berücksichtigung mehr finden.

Berufungsbegründung
- Darlegungslast, $ 519 Abs. 3 Nr. 2 ZPO

- Mehrere Streitgegenstände
(BCH, Urt. v. I3.ILt997 - VIt ZR 199/96)

Leitsa.tz:

f)ie Berrrfirngstresründuns muß auf den zur
Entscheidung stebenden Fall zugeschnitten
sein. Ist die Klageabweisung hinsichtlich eines
prozessualen Anspruchs auf zwei voneinander
unabhängige, selbständig tragende rechtliche
Erwägungen gestützt, muß die Berufungsbe-
gründung darlegen, warum jede der beiden Er-

wägungen die Entscheidung nicht trägt.

Zum Sachverhalt:

Die Klägerin verlangt zum einen Zahlung rest-

lichen Werklohns für Dacheindeckungsarbeiten.
Durch rechtskräftiges Teilurteil wurden ihr
66.475,50 DM nebst Zinsen für die Zeit Yom
27.70.7987 bis 30.9.1982 zugesprochen. Zum an-

deren macht sie Zahlung von ,,Sowieso"-I(osten
geltend, die bei Nachbesserungsarbeiten an der

Dacheindeckung entstanden sind. Dieser An-

spruch wurde rechtskräftig dem Grunde nach

für gerechtfertigt erklärt.

Im Betragsverfahren hat die Klägerin mit ICage-

antrag Ziff.7 jeweils zur Zahlung an sich selbst

einen Betrag für ,,Sowieso"-Kosten in Höhe von
499.902,48 DM und als Verzugsschaden die Zah-

lung eines Betrages von 62.529,72DM geltend
gemacht, der aus Zinsen und deren Weiterver-
zinsung nach kontokorrentmäßiger Kapitalisie-

Steuerberaterhaftung
- Mietvertrag ohne Mietzahlung und Neben-

kostenabrechnung
- Belehrungspflichten zum Erhalt von Steuer-

vorteilen?
(OLC Hamm, IJrt. v. 5.12,1997 - 25 U 55/97;
vgt. tJrt. v. 13.t2. 1995 - 25 U t73/94: Cl 1996, 117)

Leitsätze {d.Red,)

1. Erhält der Mandant vom Mieter (hier: Mutter)
trotz Mietvertrages keine Miete und wird keine
Nebenkostenabrechnung erstellt, zeigt das Ver-

halten, daß durch den Mietvertrag kein Miet'
verhältnis ernsthaft begründet werden sollte'

2. Bei einem nicht gewollten Mietverhältnis
mrrR rler Stcrrerber:fer nicht darüber beraten.
wie sich der Mandant gleichwohl Steuervorteile
verschaffen kann.

Aus den Gründen:

Die Berufung des I(lägers gegen das klageab-
weisende Urteil des Landgerichts ist mit der
r.^-+^^€^1d^ rrrc ß oi 07 Ahcrfz , 7P.o. teilureiser\vrLLurvr6L use J /r'

begründet.

Von seinem Standpunkt aus zu Recht hat das

Landgericht den vom Senat dem Grunde nach
als gerechtfertigt ausgeurteilten Steuerschaden
für die Veranlagungsjahre 1985, 1986 und 1987

im Betragsverfahren als nicht nachgewiesen
angesehen. Obwohl das Landgericht dem Kläger
Gelegenheit gegeben hat, seinen Schaden zu

belegen, und der Senat in seinem Urteil vom
73.72.1sss - 25lJ 773194 (Cl 1996, ll7) datau'f
hingewiesen hat, daß der zur Höhe streitige
Schaden durch Vorlage aller hierzu erforder-
lichen Belege noch nachzuweisen sei, ist der
I(läger dem erst in dem jetzigen Berufungsver-
fahren nachgekommen mit der Folge, daß der
Beklagte nachfolgend gegen die Schadenhöhe
keine Einwände mehr erhoben hat.

Diesen nunmehr geführten Schadennachweis
hätte der l(äger bereits im Betragsverfahren vor
dem Landgericht führen können, mit der Folge,

daß er trotz Obsiegens in der Berufungsinstanz
die l(osten des Berufungsverfahrens gemäß $ 97

Abs. 2 ZPO zu tragen hat.

Soweit das Landgericht den mit der Klageerwei-
terung für 1988 verfolgten Steuerschaden von
3.000 DM nicht zuerkannt hat, folgt der Senat
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dem im Ergebnis. Zu Recht hat das Landgericht
festgestellt, daß das zuvor genannte rechtskräf-
tige Senatsurteil nur den Steuerschaden des
Klägers für die Jahre 1985 bis 1987 dem Grunde
nach als gerechtfertigt angesehen hat. Für das
anschließende Steuerjahr hat der I(läger den
behaupteten Steuerschaden nicht bewiesen. Der
Kläger hat zwar mit seiner Mutter bereits unter
dem 31.3.1985 einen Mietvertrag über die Ober-
geschoßwohnung in seinem neu erbauten Zwei-
familienhaus im L.-Weg geschlossen. Dieser Ver-
trag ist aber in der Folgezeit, obwohl die Mutter
die Obergeschoßwohnung am 1.4.1985 bezogen
hat, nicht durchgeführt worden.

So hat die Mutter weder monatliche Mietzah-
lungen an den l0äger geleistet noch hat der
Iüäger i ährliche Nebenkostenabrechnunqen
erstellt und deren anteilmäßige Bezahlung von
seiner Mutter verlangt. Dieses Verhalten läßt
nur den Schluß zu, daß der Mietvertrag vom
31.3.1985 kein Mietverhältnis i.S.d. S 535 BGB
begründen sollte, sondern entweder bei Ab-
schluß nicht ernsthaft gewollt war (g 117 BGB)
oder in der Folgezeit auflrebend nicht prakti-
ziert worden ist.

Damit steht im Einklang, daß das Finanzamt W
selne aDrennenoe r,nrscnel(lung entsprecnencl
dem Vermerk vom 9.8.1989 ausweislich der bei-
gezogenen Einkommensteuerakte nicht mit dem
der Mutter unentgeltlich eingeräumten und
wieder aufgehobenen Nießbrauchsrecht begrün-
det hat, sondern mit der fehlenden Vermietung
des Obergeschosses an die Mutter. In der beige-
zogenen Steuerakte ist nämlich festgehalten,
daß mit dem ICäger eine Einigung dahin erzielt
worden ist, daß der erweiterte Schuldzinsenab-
zug und die AfA nach g 7b ESIG nicht anerkannt
werden, weil der mit der Mutter geschlossene
Mietvertrag nicht durchgeführt worden ist, was
mit dem fehlenden Mietabfluß und der nicht er-
folgten jährlichen Abrechnung der Nebenkosten
begründet worden ist.

Bei einem nicht gewollten Mietverhältnis ist
der Steuerberater aber nicht gehalten, den
Mandanten zu beraten, wie er sich gleichwohl
Steuervorteile verschaffen kann, die der Sach-
und Rechtslage nicht entsprechen. Ein solcher
Rat würde den Steuerberater nämlich in den
Geruch der Beihilfe zur Steuerhinterziehung
bringen.

Die Berufung des Klägers war daher nur teil-
weise erfolgreich.
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Treuhänderhaftung
- Baubetreuungsvertrag, $ 34c Nr. 2b Gewerbe-

ordnung
- Prüfung Bautenstand
- Zahlungen
-. Freigabeprüfung durch verflochtene Dritte
(OLC Saarbrücken, Urt. v.23.8.1996 -
t0 o 226/93)

Leitsätze (d.Red.)

1. Der umfassende Treuhandvertrag ist als Bau-
betreuungsvertrag zu qualifizieren; der Treu-
händer hat die wirtschaftliche Vorbereitung
und Durchführung des Bauvorhabens im
fremden'Namen und auf fremde Rechnung
übernommen,

2. Jeder Auszahlung hat eine Prüfung des Bau-
tenstandes vorherzugehen.

Zum Sachverhalt

Die ICäger (Eheleute) begehren von der Beklag-
ten Schadenersatz in Höhe von 132.763 DM
wegen Schlechterfüllung des zwischen ihnen
geschlossenen Treuhandvertrages.

Die ICäger gründeten zusammen mit anderen
Bauherren bezüglich der Sanierung eines Ge-

bäudes in S., N.-Straße, eine Gesellschaft bürger-
lichen Rechts. Ziel dieser Gesellschaft war die
einheitliche Ausübung der Bauherrenrechte.
Das Gebäude wurde von mehreren Bauherren
zunächst in Bruchteilseigentum erworben, dann
nach dem Wohnungseigentumsgesetz aufgeteilt
und saniert.

Die Kläger schlossen am 27.72.7990 vor dem
Notar S. mit der Beklagten einen Treuhand- und
Geschäftsbesorgungsvertrag. Hierin beauftrag-
ten sie die Beklagte, im Namen und für Rech-
nung der I(läger ausschließlich in deren Inter-
esse alle Rechtsgeschäfte und Rechtshandlungen
vorzunehmen, die mit dem Bauvorhaben der
Kläger im Zusammenhang stehen. Baubetreuer
und Grundstücksverkäufer war die K. und L.

Gesellschaft bürgerlichen Rechts.

Generalübernehmer wurde die mit dem Bau-
betreuer wirtschaftlich verflochtene P.-GmbH,
welche sich im Generalübernehrnervertrag vom
27.77.7997 gegenüber den Bauherren dazu ver-
pflichtete, gegen einen Pauschalfixpreis von
7.702.029,88 DM das Bauwerk schlüsselfertig
zu sanieren. Der Generalübernehmer wurde im

November 1992 noch vor Beendigung der Sanie-
rung insolvent. Bei Einstellung der Bauarbeiten
war das Bauvorhaben weder vollendet noch ab-
genommen.

Zwischen den Parteien besteht Streit darüber,
ob die Beklagte an den Generalübernehmer zur
Vergütung der Bauleistung - so die Behauptung
der I(läger 1.084.000,06 DM - oder - so die Be-
hauptung der Beklagten 7.078.243,53 DM - aus-
gezahlt habe. Unstreitig ist jedenfalls, daß die
Beklagte an den Generalübernehmer über den
streitigen Betrag hinaus weitere 30.325 DM für
die Erfüllung von Brandschutzauflagen leistete,
die - was zum Zeitpunkt des Abschlusses des
Generalübernehmervertrages bereits bekannt war
- bei Erteilung der Abgeschlossenheitsbeschei-
nigung gestellt worden waren. Der Betrag von
30.325 DM wurde von den I(lägern aufgebracht,
die darüber hinaus zur Aufbtingung des im
Streit stehenden Betrages von 1.084.000,06 bzw.
7.078.243,53 DM 59,41% oder 640.597,31 DM
zahlten.

Vor Auszahlung der fälligen Abschlagsraten an
den Generalübernehmer prüfte die Beklagte den
jeweiligen Bautenstand nicht. Nachdem sich
auch der bauleitende Architekt Sch., der Streit-
verkündungsgegner, geweigert hatte, den Bau-
tenstand zu überprüfen, nahm die Beklagte
diese Prüfung aufgrund der Freigabevermerke
des Baubetreuers vor.

Die ICäger sind der Meinung, die Beklagte habe
ihre Pflicht zur Überprüfung des Bautenstandes
verletzt, da - so die Behauptung der I(läger -
im Zeitpunkt der Insolvenz des Generalüber-
nehmers lediglich ein Bautenstand von 78% et-
reicht gewesen sei. Daher habe die Beklagte eine
Überzahlung veranlaßt.

Die I(läger sind weiterhin der Meinung, ein ge-
sonderter Schaden sei dadurch entstanden, daß
die Beklagte an den Generalübernehmer weitere
30.325 DM als Gegenleistung für die Erfüllung
der Brandschutzauflagen geleistet habe, obwohl
diese Leistung vom Pauschalfestpreis mit abge-
golten worden wäre.

Die I(läger beantragen,
1. die Beklagte zu verurteilen, an die Kläger
732.763,00 DM nebst 4o/o Zinsen seit Rechts-
hängigkeit zu zahlen;
2. die Widerklage abzuweisen.

Hilfsweise beantragen die Kläger in der folgen-
den Reihenfolge,

richtet, der zweitinstanzliche prozeßbevoll-
mächtigte Rechtsanwalt D. habe die Berufung
unterschrieben und einer übersendung stehe
nichts mehr im Wege.

Frau M. habe sodann die Berufung in das Faxge-
rät gelegt und die gemeinsame Telefaxnummer
des Oberlandesgerichts eingegeben; die Nummer
sei jedoch vermutlich besetzt gewesen, so daß
sich die automatische Wahlwiederholung einge-
schaltet habe. Frau M. habe in der Zwischenzeit
andere Arbeiten verrichtet, so daß sie nicht
bemerkt habe, daß das Telefax nicht abgesandt
worden sei. Nach zweimaliger Wahlwieder-
holung habe sich das Faxgerät automatisch ab-
geschaltet. Frau M. habe anschließend die rest-
liche Post fertiggemacht und danach das Büro
verlassen, ohne zu bemerken, daß das Telefax
nicht abgesandt worden sei. Erst nach einem
weiteren Telefonat mit Rechtsanwalt Sch.-L. am
22.6.7997 habe sie nach überprüfung im Büro
festgestellt, daß das Fax noch unversandt auf
dem Telefaxgerät gelegen habe.

Das Berufungsgericht hat den Wiedereinset-
zungsantrag zurückgewiesen und ausgeführt,
der Beklagte müsse sich das Verschulden seines
Prozeßbevollmächtigten anrechnen lassen, der
es unterlassen habe, in seiner I(anzlei für eine
wirksame Ausgangskontrolle bei der übermitt-
lung fristwahrender Schriftsätze per Telefax zu
sorgen; darin liege ein Organisationsverschul-
den des Prozeßbevollmächtigten des Beklagten.

Dagegen richtet sich die sofortige Beschwerde
des Beklagten.

II. Das,Rechtsmirtel ist gemäß $g 23S Abs. 2,
519b Abs. 2, 567 Abs. 4 Satz 2 ZpO zulässig
(BCHZ 21, 142, 147; Senatsbeschl. v.26.H.t957 -
Vlll ZB l4/5, NJW 1958, 183), kann in der Sache
jedoch keinen Erfolg haben.

1. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofs ist der Anwalt gehalten, durch ent-
sprechende organisatorische Maßnahmen Feh-
lerquellen bei der Behandlung von Fristsachen
in größtmöglichem Umfang auszuschließen.
Dazu gehört, wie das Berufungsgericht zutref-
fend ausgeführt hat, insbesondere eine wirk-
same Ausgangskontrolle, die vor allem erfor-
dert, daß Notfristen erst dann im Fristenkalen-
der gelöscht werden, wenn das fristwahrende
Schriftstück tatsächlich abgesandt worden ist
oder zumindest sichere Vorsorge dafür getrof-
fen ist, daß es tatsächlich rechtzeitig hinaus-
geht.
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Für die Übermittlung fristwahrender Schrift-
sätze per Telefax bedeutet dies, daß die pflicht
des Anwalts zur Ausgangskontrolle erst dann
endet, wenn feststeht, daß der Schriftsatz wirk-
lich übermittelt worden ist. Mit Rücksicht auf
die Risiken beim Einsatz eines Telefaxgerätes
kommt der Rechtsanwalt seiner Verpflichtung,
für eine wirksame Ausgangskontrolle zu sorgen,
nur dann nach, wenn er seinen dafür zuständi-
gen Mitarbeitern die Weisung erteilt, sich
einen Einzelnachweis ausdrucken zu lassen,
aufdieser Grundlage die Vollständigkeit der
Übermittlung zt prüfen und die Notfrist erst
nach I(ontrolle des Sendeberichts zu löschen
(Senatsbeschl. v. 8.12.1993 - Vilt ZB 40/93, VersR
1994,956, 957; BGH, Beschl. v. 29.4,1994 - V ZR
62/93, VersR 1994, 1494, 1495 : BCHR-ZpO 5 233
Fristenkontrolle 36 : Gl 1994, 258; BCH, Beschl. v.

18.10.1995 - Xll ZB 123/95, VersR t996, 778 f :
BGHR-ZPO 5 233 Fristenkontrolle 44).

2. Daß eine solche Anweisung im Büro des pro-
zeßbevollmächtigten des Beklagten bestand,
ergibt sich nicht aus den im Wiedereinsetzungs-
gesuch mitgeteilten Umständen. Zu Recht hat
das Berufungsgericht einen Vortrag des Beklag-
ten dazu vermißt, in welcher Weise im Büro
seines Prozeßbevollmächtigten eine gezielte
Nachprüfung des rechtzeitigen Abgangs frist-
wahrender Schriftsätze - bei übermittlung
durch Telefax mittels I(ontrolle des Erfolges des
Übermittlungsvorgangs - stattfindet und durch
entsprechende Eintragung im Fristenkalender
dokumentiert wird.

Zur Begründung des Wiedereinsetzungsgesuchs
ist lediglich vorgetragen, der erstinstanzliche
Prozeßbevollmächtigte des Beklagten habe am
Tage des Ablaufs der Berufungsfrist, dem
20.6.1997, aus B. in seinem Büro angerufen und
sich unter anderem nach der Berufung erkun-
digt, worauf ihm die Anwaltsgehilfin M. berich-
tet habe, die Berufungsschrift sei unterschrie-
ben, so daß deren übersendung an das Oberlan-
desgericht per Fax nichts mehr im Wege stehe.

Hierin lag aber, wie das Berufungsgericht zu
Recht annimmt, auch keine konkrete Einzel-
anweisung, durch welche die Wahrung der
Berufungsfrist in anderer Weise als durch all-
gemeine Büroanweisung hinreichend sicher-
gestellt worden wäre (siehe BCH, Beschl. v. 3,7.1991
- Xll ZB 39/91 und v.26.9.t995, Xt ZB t3/95,
BGHR-ZPO g 233 Fristenkontrolle lg u. 45; siehe
auch Senatsbeschl. v. 22.1L|995 - Vttt ZB 39/95,
u nverö ffe n t I i c h t) ; denn die telefonis che Rückfrage
vom 20.6.1997 diente nur der eigenen Unter-
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Die Frage, ob die Kläger die Absendung einer
zweiten, berichtigten Berufungsschrift am
2.7.7996 hinreichend glaubhaft gemacht haben,
kann darum auf sich beruhen.

1. Im Ausgangspunkt zutreffend nimmt das
Berufungsgericht an, daß der Rechtsanwalt die
Berufungsschrift persönlich auf ihre Richtigkeit
und Vollständigkeit zu prüfen hat (vgl. Senats-

beschl. v,20.2.1995 - ll ZB l6/94, Gl 1996,34: NJW

1995, 1499 n.w.N.) und daß deswegen (auch)
ein den Klägern zuzurechnendes ($ 85 Abs. 2

ZPO) Verschulden ihres Prozeßbevollmächtigten
ursächlich dafür geworden ist, daß die Beru-
fungsschrift vom 25.6.1996 das zuständige Ober-
landesgericht nicht rechtzeitig erreicht hat.

'r. Denncch ist 4en Klä,gern Wied,ereinsetzr.t!1g
zu gewähren, weil die Berufungsschrift vom
25.6.1996 so rechtzeitig beim Landgericht einge-
gangen ist, daß sie noch fristgerecht bis zum
Ende der Berufungsfrist am 5.7.7996 an das

Oberlandesgericht hätte weitergeleitet werden
können. Unter diesen Umständen beruht die
Fristversäumung letztlich nicht mehr auf einem
den Klägern anzulastenden Verschulden ihres
D;^ -^ tL ^--^I I * X -L +: ^+^'.f r vzclJ ut v vlttudLu Lr6r LEu.

Allerdings hat der Bundesgerichtshof früher
in ständiger Rechtsprechung eine Pflicht der
Gerichte zur Weiterleitung fehlerhaft an sie
adressierter Schriftsätze verneint, mindestens
Mitursächlichkeit des Partei- oder Anwaltsver-
schuldens angenommen, und hat aus diesem
Grunde Wiedereinsetzung in solchen Fallgestal-
tungen abgelehnt (zuletzt Beschl. v. 5.2.1992 - Xll
ZB 3/92, VersR 1992, ll54),

Diese Rechtsprechung kann nach dem Beschluß
des Bundesverfassungsgerichts vom 20.6.1995
(BVerfGE 93, 99, 112 ff: NJW 1995, 3171, 3175)

zumindest für den Fall nicht aufrechterhalten
werden, daß das angegangene Gericht zwar für
das Rechtsmittelverfahren nicht zuständig ist,
jedoch vorher selbst mit der Sache befaßt war.
Ein solches Gericht ist aus nachwirkender Für-
sorgepflicht gehalten, fristgebundene Schrift-
sätze für das Rechtsmittelverfahren im Zuge
des ordentlichen Geschäftsgangs an das Rechts-
mittelgericht weiterzuleiten.

Geht der Schriftsatz so rechtzeitig ein, daß eine
fristgerechte Weiterleitung im ordentlichen
Geschäftsgang ohne weiteres erwartet werden
kann, wirkt sich ein Verschulden der Partei oder
ihres Prozeßbevollmächtigten nicht mehr aus.
So liegt der Fall hier, zumal Land- und Oberlan-

desgericht in München über eine gemeinsame
Posteinlaufstelle verfügen. Dabei ist ohne Be-

deutung, daß der Prozeßbevollmächtigte der
Ifläger den Fehler tatsächlich noch rechtzeitig
bemerkt hat und daher selbst in der Lage war,
durch Einreichung einer neuen, fehlerfreien
Berufungsschrift die Frist auch auf anderem
Wege zu wahren.

Der Senat kann von den Entscheidungen anderer
Zivilsenate des Bundesgerichtshofs abweichen,
ohne gemäß g 132 Abs. 2 GVG den Großen Senat
anrufen zu müssen. Eine Vorlagepflicht entfällt,
weil die Rechtsfrage nunmehr durch das Bun-
desverfassungsgericht im gegenteiligen Sinne
verbindlich entschieden ist (5 3l Abs. 1 BVerfGC;

siehe dazu Zöller/Cummer, ZPO 20. Aufl., 5 132 GVG

Rdn 4)

3. Mit der Wiedereinsetzung verliert die Verwer-
fung der Berufung ihre Grundlage.

Fristenkontrolle
- Telefax
- 4".^^-ao.l-nntrnlla

- OK-Vermerk, Sendebericht
(80H, Beschl. v. 19.11.1997 - VItt ZB 33/97)

[eitsatz:

Zur Ausgangskontrolle bei der übermittlung
fristwahrender Schriftsätze per Telefax.

Aus den Gründen

I. Der Beklagte ist durch Urteil des Landgerichts
Ffm. vom 24.4.7997 zur Rückzahlung einer
Provisionsvorauszahlung von 9.276,79 DM nebst
Zinsen verurteilt worden. Gegen dieses am
20.5.7997 zugestellte urteil hat der Beklagte mit
am 25.6.1997 eingegangenen Schriftsatz Beru-
fung eingelegt und zugleich Wiedereinsetzung
in den vorigen Stand gegen die Versäumung der
Berufungsfrist beantragt.

Zur Begründung hat er vorgetragen, die Rechts-
anwalts- und Notargehilfin M. seines Prozeß-
bevollmächtigten sei beauftragt gewesen, die
unterschriebene Berufungsschrift fristwahrend
zum Oberlandesgericht zu faxen. Noch am
20.6,7997 (Freitag) habe sich der sachbearbei-
tende Rechtsanwalt Sch.-L. telefonisch aus B.

nach der Berufung erkundigt. Frau M. habe be-

1. für brandschutzbedingte Mehrkosten 30.325
DM,
2. für Gebühren für Statik, Prüfstatik und Be-

hörden in Höhe von 11.987 DM,
3. für eine I(onventionalstrafe weitere 3.828 DM,
4. für überhöhte Baukosten 64.498 DM,
5. für Nichtgestellung einer Vertragserfüllungs-
bürgschaft 60.500 DM zu zahlen.

Die Beklagte beantragt,
1. die Klage abzuweisen;
2. im Wege der Widerklage die Kläger zu ver-
urteilen, an die Beklagte 72.255 DM nebst 4 %

Zinsen seit Rechtshängigkeit zu zahlen.

Die Beklagte behauptet, zum Zeitpunkt der In-
solvenz des Generalübernehmers sei ein Bauten-
stand von 95% erreicht qewesen. Sie.ist der An-
sicht, daß den Klägern kein Schaden entstanden
sei, da jedenfalls die Wohnungen der Kläger
zum Zeitpunkt der Insolvenz bereits im wesent'
lichen fertiggestellt gewesen seien. Darüber
hinaus seien von der klägerischen Forderung
die Steuervorteile der Kläger im Rahmen der
Vorteilsausgleichung in Abzug zu bringen. Auch
müßten sich die Kläger weiterhin ein Mitver-
schulden gemäß S 254 BGB a,nrechnen lassen.
Schließlich stehe den Beklagten ein Zurück-
behaltungsrecht aus 5 2b5 BGB z!, da dre Klager
verpflichtet seien, gemäß S 255 BGB Schaden-
ersatzansprüche gegenüber ihren Mitgesell-
schaftern abzutreten.

Widerklagend begehrt die Beklagte die Zahlung
von der Höhe nach unstreitigen Treuhandgebüh-
ren in Höhe von 12.255 DM.

Im Schriftsatz vom 3.7.7995 erklären die I0äger
die Aufrechnung mit Schadenersatzansprüchen
aus der behaupteten unberechtigten Vergütung
von Brandschutzmaßnahmen in Höhe von
30.32s DM. (...)

Das Gericht hat über den Bautenzustand zum
Zeitpunkt der Arbeitseinstellung durch Sach-
verständigengutachten des Sachverständigen St.

sowie durch Vernehmung des Zeugen Sch. Be-

weis erhoben. (...)

Aus den Gründen

I. Zur Klage

Die zulässige Klage ist begründet. Den Klägern
steht ein vertraglicher Anspruch auf Zahlung
von Schadenersatz in erkannter Höhe aus dem
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rechtlichen Aspekt der positiven Vertragsver-
letzung des zwischen den Parteien abgeschlosse-
nen Treuhandvertrages zu.

1. Der zwischen den Parteien abgeschlossene
Treuhändervertrag ist im Rechtssinne als Bau-
betreuungsvertrag zu qualifizieren, da die Be-

klagte gemäß Ziff .3.7 des Treuhandvertrages
die Verpflichtung übernommen hat, ,,im Namen
und für Rechnung des Treugebers alle Rechts.
geschäfte und Rechtshandlungen vorzunehmen,
die mit dem Bauvorhaben des Treugebers in
Zusammenhang stehen". Mithin hat die Beklag-
te gemäß S 34c Nr. 2b Gewerbeordnung die wirt-
schaftliche Vorbereitung oder Durchführung
eines Bauvorhabens in fremdem Namen und
auf fremde Rechnung übernommen.

2. Weiterhin steht aufgrund der durchgeführten
Beweisaufnahme zur Überzeugung des Gerichts
fest, daß die von der Beklagten geleisteten Zah-
lungen an den Generalübernehmer nicht dem
erreichten Bautenstand entsprachen.

Der Sachverständige St., auf dessen Gutachten
zur Vermeidung von Wiederholungen inhaltlich
Bezrrs senommen wird, kommt mit itberzeugen.
der Begründung zum Ergebnis, daß der Wert der
am 14.ll.lygz nocn nrcnt rertrggestellten Arber-
ten 237.778 DM beträgt. Diese Feststellungen des
Sachverständigen werden von den Parteien nur
insoweit angegriffen, als die Beklagte den vom
Sachverständigen St. geschätzten Sicherheitszu-
schlag von insgesamt 8.837,72 DM beanstandet.
Diese Beanstandung ist prozessual unerheblich,
da - wie sogleich gezeigt wird - die Klageforde-
rung auch dann in voller Höhe berechtigt ist,
wenn man - was'zugunsten der Beklagten ge-
schehen soll - den Wert der noch nicht fertig-
gestellten Arbeiten lediglich auf 228.880,28 DM
veranschlagt.

Soweit der Sachverständige St. zur Ermittlung
des tatsächlichen Bautenstandes den Wert
der noch nicht fertiggestellten Arbeiten zur Ge-

samtsumme aller vergebenen Aufträge ins Ver-
hältnis gesetzt hat, ist dieser mathematische
Rechenweg nicht zu beanstanden, da die Ge-
samtsumme gegenständlich alle Bauleistungen
erfaßt, die der Generalübernehmer in Erfüllung
des Generalübernehmervertrages ausführen
sollte. Demgemäß wäre es mathematisch fehler-
haft gewesen, anstatt der Gesamtauftragssumme
den im Generalübernehmervertrag genannten
Pauschalpreis zur Summe der nicht fertigge-
stellten Arbeiten ins Verhältnis zu setzen. Denn
bei dieser Berechnung bliebe unberücksichtigt,
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daß der Sachverständige St. den Wert der Rest-
arbeiten auf der Grundlage der vergebenen Auf-
träge - nicht hingegen auf der Grundlage des

vereinbarten Pauschalfixpreises - ermittelte.

Diese Berechnung trägt der im Generalüber-
nehmervertrag getroffenen Risikoverteilung
Rechnung: Da sich der Generalübernehmer
gegenüber den Bauherren zur Erstellung des

Bauwerks gegen eine Zahlung eines Fixpreises
verpflichtete, trägt der Generalübernehmer,
nicht hingegen der Bauherr das Risiko, daß der
Generalübernehmer den vereinbarten I(osten-
rahmen in der Auftragsvergabe an die Bau-
leistungsträger nicht einhalten kann.

Anders lägen die Dinge allerdings dann, wenn
die in der Gesamtauftragssumme enthaltenen
I(osten für Brandschutzmaßnahmen im Pau-
schalpreis des Generalübernehmervertrages nicht
enthalten gewesen wären. Dies ist jedoch nicht
der Fall: Unstreitig waren die bei der Erteilung
der Abgeschlossenheitsbescheinigung gestellten
Auflagen bei Abschluß des Generalübernehmer-
vertrageb bekannt. Mithin gehören die Brand-
schutzauflagen zu den in g   Abs. 13 des Gene-
ralübernehmervertrages genannten Aufwendun-
gen, deren Erfüllung der Generalübernehmer
als Teil seiner Leistungspflicht zugesagt hat.

Demgegenüber zählen die Brandschutzmaß-
nahmen nicht zum l(reis derjenigen behörd.
lichen Auflagen, deren Erfüllung den General-
übernehmer gemäß g 3 Abs. 4 des Generalüber-
nehmervertrages zur Erstellung eines Nach-
tragsangebots berechtigen würden. Denn nach
Sinn und Zweck dieser vertraglichen lCausel
sind mit ,,Anderungen" im dort gebrauchten
Sinne Umstände gemeint, die erst nach Ab-
schluß des Generalübernehmervertrages auf-
treten.

Unerheblich ist es ferner, daß die Notwendig-
keit der Brandschutzauflagen und eine damit
verbundene Erhöhung des projektierten Preises
in der Gesellschafterversammlung vom
77.9.7997 unter den Gesellschaftern diskutiert
und zum Gegenstand eines Beschlusses gemacht
wurde. Denn die Gegenmeinung verkennt, daß
sich der Umfang der vom Generalübernehmer
zu erbringenden Leistungen und die Höhe des

von den Bauherren geschuldeten Entgeltes aus-
schließlich nach Maßgabe des Generalüberneh-
mervertrages selbst bestimmt, dessen Auslegung
hinsichtlich der Einbeziehung der Brandschutz-
auflagen in die Fixpreisabrede eindeutig ist.
Ein abweichendes Auslegungsergebnis läßt sich

demgegenüber aus dem Wortlaut des General-
übernehmervertrages nicht ableiten.

Als Zwischenergebnis ist mithin festzuhalten,
daß der Bautenstand 81,9 % des Gesamtauf-
wandes entsprach (Rechenweg: 228.880,28 :

1.263.860,00 x 100). Unter Berücksichtigung des
5 %igen Sicherheitseinbehalts, welcher selbst
bei vollständiger Erfüllung des Generalüber-
nehmervertrages zurückzuhalten gewesen wäre,
hätten dem Generalübernehmer lediglich 76,9%
des Pauschalpreises, d.h. 847.460,92 DM zu-
gestanden. Mithin lag eine Überzahlung von
230.782,58 DM vor.

3. Durch die Überzahlung des Generalüberneh-
mers hat die Beklagte ihre aus dem Treuhand-
vertrag resultierenden Schutzpflichten zumin-
dest fahrlässig verletzt. Nach richtiger Ansicht
(BGH, NJW 1981, 572; Locher/Koeble, Baubetreuungs-

und Bautrögerrecht 4. Aufl., Rdn. 166) ist der äber
das Baugeldkonto verfügungsberechtigte Be-
treuer oder Treuhänder auch ohne ausdrück-
liche vertragliche Regelung verpflichtet, bei
Zahlungsanweisungen an die am Bau Beteilig-
ten, hier also an den Generalübernehmer, den
jeweiligen Bautenstand zu überprüfen. Dies
folgt notwendigerweise daraus, daß mit einer
finanziellen Betreuung auch die l(ontrolle ver-
bunden sein muß, ob die für das Bauvorhaben
zur Verfügung gestellten Finanzierungsmittel
bestimmungsgemäß verwendet werden. Dieses
Ziel würde erheblich gefährdet, wenn die
Zahlungen des Betreuers lediglich von der Zu-
stimmungserklärung des Betreuten abhängig
wären, dem jedenfalls im Regelfall die erfor-
derlichen technisihen l(enntnisse fehlen, um
den Baufortschritt beurteilen zu können.

Der Baubetreuer hat in, Erfüllung der darge-
stellten I(ontrollpflicht den Bautenstand grund-
sätzlich selbst oder durch geeignete Mitarbeiter
zu überprüfen. Dies gilt auch dann, wenn zwar
ein Architekt der technischer Baubetreuer be-
auftragt wurde,'dieser jedoch von den Handwer-
kern, Unternehmern oder sonstigen am Bau Be-

teiligten derart abhängig ist, daß eine objektive
Beurteilung durch ihn in Frage gestellt werden
roauß (BCH, NJW 1981, 572). Nur dann, wenn der
Architekt vom Treuhänder beauftragt wurde
und eine völlig unabhängige Stellung genießt,
kann sich der Treuhänder auf dessen Angaben
verlassen (Koeble, Festschrift für Korbion, S. 215,
222).

Unerheblich ist schließlich, ob der Treuhänder
lediglich Kontotreuhänder - synonym: kleiner

dürfen, daß die Berufung nicht vor Bescheidung
ihres Verlängerungsantrages verworfen werden
würde (BGH, Beschl. v. 31.10,1985 - V ZB 5/85,
VersR 1986, 166).

Bei entsprechendem Handeln des Gerichts hätte
der Prozeßbevollmächtigte der Beklagten ent-
weder die gesetzliche Begründungsfrist einhal-
ten oder einen sachgerechten und erfolgver-
sprechenden (erstmaligen) Verlängerungsantrag
stellen können. Unter diesen Umständen wirkt
sich vorliegend das Verschulden des Prozeß-
bevollmächtigten bei dem Fristversäumnis nicht
melrr aus (vgl. BVerfG, Beschl. v. 20.6.1995, q.a.0., S.

3175).

Wiedereinset zrrng,
Anderung der
Rechtsprechung
- Schuldhaftes Fristversäumnis
- Schriftsatz an falsches Gericht

(hier: Vorinstanz)
- Verspätete Weiterleitung an Rechtsmittel-

gericht
(BGH, Urt. v. L12.1997 - tt ZR 8s/97)

Leitsatz:

Wird ein fristgebundener Schriftsatz statt an
das Rechtsmittelgericht an das Ausgangsgericht
adressiert und verzögert sich die Weiterleitung
an das Rechtsmittelgericht, so ist der Partei
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu ge-
währen, falls bei einer Weiterleitung im ordent-
licben Geschäftsgang der Schriftsatz noch frist-
gerecht beim Rechtsmittelgericht eingegangen
wäre {im Anschluß an BVcrfGE 93, 99}.

Zum Sachverhalt:

Die I(läger nehmen die Beklagten nach Kündi-
gung eines Gesellschaftsvertrags auf Zahlung
ihres Abfindungsguthabens in Anspruch. Das
Landgericht M. hat die Klage abgewiesen.

Gegen das ihnen am 5.6.1996 zugestellte Urteil
haben die Iüäger mit einem an das Landgericht
gerichteten Schriftsatz vom 25.6.1996, einge-
gangen am selben Tage bei der allgemeinen Ein-
laufstelle der Justizbehörden in M., Berufung
eingelegt. Das Landgericht hat den Schriftsatz
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zu den Verfahrensakten genommen und ihn,
zusammen mit den Akten, erst unter dem
79.7.7996 dem Oberlandesgericht vorgelegt. Dort
ist er nicht vor dem 20.1O.7996 eingegangen.

Mit einem am 23.10.1996 beim Oberlandes-
gericht eingegangenen Schriftsatz vom selben
Tage haben die I0äger erneut Berufung einge-
legt und zugleich Wiedereinsetzung in den
vorigen Stand beantragt. Zur Begründung haben
sie vorgetragen, ihr Prozeßbevollmächtigter
habe die Berufungsschrift vom 25.6.1996 ohne
weitere Prüfung unterzeichnet. Am 2.7.7996 sei
ihm die Akte aufgrund der nicht ausgetragenen
Vorfrist erneut vorgelegt worden. Dabei habe er
den Fehler bemerkt, die Adressierung geändert
und diese zweite Berufungsschrift noch am
Abend des 2.7.7996 selbst in den Briefl<asten des
Postamts P. geworfen. Eine Berufungsschrift
vom 2.7.7996 ist beim Oberlandesgericht M.
nicht eingegangen, worüber der Prozeßbevoll-
mächtigte der I0äger nach deren Vorbringen bei
einem Anruf am 22.7.7996 unterrichtet wurde.
Zur Glaubhaftmachung haben die I(läger eides-
stattliche Versicherungen ihres Prozeßbevoll-
mächtigten sowie eines bei diesem beschäftig-
ten Rechtsanwalts vorgelegt.

Das Berufungsgericht hat den Wiedereinset-
zungsantrag zurückgewiesen und die Berufung
als unzulässig verworfen. Hiergegen richtet
sich die Revision der ICäger. - Die Revision hat
Erfolg.

Aus den Gründen:

I. Nach Auffassung des Berufungsgerichts be-
ruht die Versäumung der Berufungsfrist auf
einem den Klägern zuzurechnenden Verschul-
den ihres Prozeßbevollmächtigten. Die fehler-
haft an das Landgericht gerichtete Berufungs-
schrift vom 25.6.1996 hätte er auf Richtigkeit
und Vollständigkeit überprüfen müssen. Daß die
berichtigte Berufungsschrift vom 2.7.7996 noch
vor Fristablauf am 5.7.7996 angefertigt und zur
Post gegeben worden sei, sei nicht hinreichend
glaubhaft gemacht.

II. Diese Ausführungen halten den Angriffen der
Revision jedenfalls insoweit nicht stand, als es

um die Fristversäumnis wegen der fälschlich an
das Landgericht adressierten und nicht rechtzei-
tig an das Oberlandesgericht weitergeleiteten
Berufungsschrift vom 25.6.1996 geht. Insofern
ist den Klägern Wiedereinsetzung zu gewähren
($ 233 zPO).
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2. Diese Ausführungen halten der rechtlichen
Überprüfung in einem entscheidenden Punkt
nicht stand.

a) Zutreffend ist der Ausgangspunkt des Beru-
fungsgerichts. Nach gefestigter Rechtsprechung
des Bundesgerichtshofs hat ein Rechtsanwalt
die Berufungsschrift auf ihre Vollständigkeit
und Richtigkeit zu prüfen (Beschl. v. 20.2.1995 -
il zB 16/94, NJW 199s, 1499: Ct 1996,34; Urt. v.

L\2.1997 - Il ZR 85/97, bisher unveröffentlicht).
Das gilt vorliegend auch ftir den nur wenige
Zeilen umfassenden Text des mit der Berufungs-
einlegung verbundenen Antrags auf Verlänge-
rung der Berufungsbegründungsfrist.

b) Zu Recht beanstandet das Oberlandesgericht
rrrnh rleR im Riirn rlpc RelrlrofpnrrprfrFfcrs sn-

gleich bei Antragstellung das Ende der begehr-
ten Fristverlängerung in den I(alender eingetra-
gen wurde. Nach der höchstrichterlichen Recht-
sprechung ist das mutmaßliche Ende der gesetz-
lichen Berufungsbegründungsfrist bei oder
alsbald nach Absendung der Berufungsschrift
im Fristenkalender zu notieren. Dieser Vermerk
ist zu tiberprüfen und gegebenenfalls zu korri-
-:^-^- ..,^--,{6. D:nd6nd-J^+,,* L^i
Srsrsur'lvÜllrr $cr bLüquL !ru64u5rse

Gericht bekannt wird, (BGH, Beschl. v, 6,5.1997 -
vt zB t2/97, MDR 1997, 77s : Ct 1997, 289). Die er-
betene Verlängerung der Berufungsbegrün-
dungsfrist darf erst dann eingetragen werden,
wenn die Verlängerung tatsächlich bewilligt
worden ist (BGH, Beschl. v, 25.1.1984 - IVq ZB

1I/83, Vers\ 1984, 336).

c) Dennoch ist der Beklagten in dem hier ge-

gebenen besonderen Ausnahmefall Wiederein-
setzung zu gewähren. Die Berücksichtigung der
aus dem Gebot des fairen Verfahrens folgenden
Fürsorgepflicht des Gerichts gegenüber den
Parteien führt bei wertender Betrachtung dazu,
daß die Fristsäumnis der Beklagten im Ergebnis
nicht angelastet werden kann. Nach der ltecht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts
kann unter besonderen Umständen gin Gericht
aufgrund seiner Fürsorgepflicht gehalten sein,
einem drohenden Fristsäumnis seitens der Par-
tei entgegenzuwirken. So hat das Verfassungs-
gericht angenommen, daß das Gericht, bei dem
das Verfahren anhängig gewesen ist, verpflich-
tet ist, fristgebundene Schriftsätze für das
Rechtsmittelverfahren, die bei ihm eingereicht
werden, im ordentlichen Geschäftsgang an das
zuständige Rechtsmittelgericht weiterzuleiten
(BVerfG, Beschl. v. 20.6.1995, NJW 1995, 3173 f).
Dem hat sich der Bundesgerichtshof angeschlos-
sen (urt. v. 1.12.1997 - ll ZR 85/97).

Vergleichbar verhält es sich im Streitfall. Das

Oberlandesgericht wurde durch die fristgerechte
Einlegung der Berufung mit der Sache befaßt, so

daß ihm gewisse Pflichten den Prozeßparteien
gegenüber erwuchsen. Zwar sind der Fürsorge-
pflicht des Gerichts enge Grenzen gesetzt. Die

Justiz muß im Interesse ihrer Funktionsfähig-
keit vor zusätzlicher Belastung geschützt wer-
dsn (BVerfC, Beschl. v. 20.6.1995, a.a.O.). Dem
Oberlandesgericht war es jedoch ohne jede
Mühe möglich, den offenbaren Fehler, der dem
Prozeßbevollmächtigten der Beklagten bei der
Angabe des Datums der begehrten Fristverlänge-
rung unterlaufen war, zu korrigieren. Dem Ge-

richt mußte sich nach Eingang des Verlänge-
rungsantrags die Erkenntnis aufdrängen, daß
dem B eklagtenvertreter offensichtlich ein Ver-
qehen h4i d4r Ancrnlre tler zt verlänqernden
Begründungsfrist unterlaufen war. Es macht
keinen Sinn, die Verlängerung einer Frist auf
einen Zeitpunkt zu beantragen, der vor deren
gesetzlichen Ablauf liegt.

Das Oberlandesgericht durfte, wenn es nicht
schon von sich aus den Schluß daraufziehen
wollte, daß in Wahrheit der ,,15.04." statt des

{ tr nA ft d^rlöinf 
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den Ablauf der Berufungsbegründungsfrist ab-
warten und damit sehenden Auges zulassen,
daß die Partei Rechtsnachteile erleiden würde.
Von dem Gericht war zu erwarten, daß es den
Prozeßbevollmächtigten der Beklagten fern-
mündlich, per Telefax oder durch einfachen
Brief auf das falsche Datum in seinem Verlänge-
rungsantrag aufmerksam machte

Dies bot sich auch deshalb an, weil dieser An-
trag gleich zu Beginn des gesetzlichen Laufs der
Berufungsbegründungsfrist einging, so daß dem
Gericht die volle Frist zu einem Tätigwerden zur
Verfügung stand. Hinzu kommt, daß das Gericht
nicht davon ausgehen durfte, der Prozeßbevoll-
mächtigte der Beklagten werde seinen Irrtum
durch eine Anfrage bei Gericht noch rechtzeitig
aufl<lären können.

Bei einem fristgerecht gestellten Verlängerungs-
antrag obliegt dem Anwalt grundsätzlich
keine Erkundigungspflicht; dies gilt insbeson-
dere für den ersten Verlängerungsantrag, weil
der Anwalt mit großer Wahrscheinlichkeit
erwarten kann, daß die Frist, wie es die Regel
ist, verlängert wird (Senat, Beschl. v. 2.2.1983 -
Vlll ZB l/83, NJW 1983, 1741;vgl. BVerfG, Beschl. v.

28.2.1989 - I BvR 649/88, NJW 1989, II47).Zu
Recht macht die Beklagte in ihrer Beschwerde-
schrift auch geltend, sie habe daraufvertrauen

oder einfacher oder Mittelverwendungstreuhän-
der - oder Basistreuhänder - synonym: großer
oder umfassender oder Zentraltreuhänder - (zur

Terminologie s. Koeble, Festschrift für Korbion, S. 215

ffl bezeichnet wird, da auch der Kontotreu-
händer zur Überprüfung des Bautenstandes
verpflichtet ist (Koeble, Festschrift für Korbion, S:

222).

Wendet man die dargestellten Grundsätze auf
den zur Entscireidung stehenden Sachverhalt
an, so hat die Beklagte ihre Pflicht, vor Aus-
gleich der angeforderten Raten den Bautenstand
überprüft zu haben, verletzt. Denn die Beklagte
zahlte aus, obwohl sich der bauleitende Archi-
tekt Sch. geweigert hatte, den Bautenstand zu
prüfen und die Fälligkeitsvoraussetzungen ab-
znzeichnen- Auf die an gleicher Stelle erwähn-
ten Freigabevermerke des Baubetreuers, also
der I(. und L. Gesellschaft bürgerlichen Rechts,
durfte die Beklagte nicht vertrauen, da diese
Firma mit dem Generalübernehmer, der P.-

GmbH, wirtschaftlich verflochten war und mit-
hin die Objektivität der Beurteilung in hohem
Maße in Frage gestellt war.

I Qnrrraif rlia Etalrleofa dpn Einrrrrnä ripc Mifwer-

schuldens erhebt, ist der Sachvortrag unsub-
stantiiert, da nicht ersichtlich ist, welcher
Lebenssachverhalt der Wertung zugrunde liegt,
daß ,,die Kläger durch ihr eigenes schuldhaftes
Verhalten den Schaden überwiegend verursacht"
haben.

5. Was die Höhe des Schadenersatzanspruchs
anbelangt, so besteht der Schaden in Höhe des

Betrages, mit dem die ICäger an der Überzah-
lung von 230.782,58 DM beteiligt waren: Nach
dem unstreitigen Sachvortrag zahlte die Beklag-
te 7.078.243,53 DM an den Generalübernehmer.
In diesem Betrag ist - wie unter Ziff. 2. darge-
legt - die Schadenersatzansprüche begründende
Überzahlung in Höhe von 230.782,58 DM ent-
halten. Unstreitig ist weiterhin, daß die Kläger
auf den Betrag von 1.078.243,53 DM insgesamt
640.597,37 DM zahlten und dies einem Anteil
von 59,47% entspricht. Mithin partizipierten die
ICäger auch an den 230.782,58 DM mit 59,47%,
weshalb die auf die Kläger entfallende Über-
zahlung einem Betrag von 737.7O7,93 DM ent-
spricht, der die Klageforderung übersteigt.

Die zwischen den Parteien kontrovers diskutier-
te Frage, ob den Klägern auch daraus ein Scha-
den entstanden ist, weil die Kläger hinsichtlich
der berechtigt ausgezahlten Vergütung mit
einem zu hohen Anteil veranschlagt wurden, ist
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nicht entscheidungserheblich. Unerheblich ist
daher auch, ob eine ursprünglich erfolgte Zu-
vielbelastung durch eine nachträglic.he Minder-
belastung (ab November 7992 zahlten die Kläger
auf die erforderlich gewordenön Mehrkosten
454.645 DM, was rechnerisch einem Anteil von
nur 43,49% entsprach) ausgeglichen wurde.
Denn der auszugleichende Schaden der Kläger
besteht nicht darin, daß die Kläger zum Aus-
gleich der Überzahlung statt mit 51% mit
59,47o/o herangezo gen wurden, s ondern vielmehr
darin, daß die Kläger überhaupt einen Beitrag
zur Überzahlung leisten mußten.

Unerheblich für die Berechnung der Höhe des
Schadenersatzes ist es schließlich auch, daß die
vom Sachverständigen festgestellte Überzahlung
nicht allein aus ausstehenden Restarbeiten an
den Wohnungen der Kläger herrührten. Zttref-
fend weisen die Kläger darauf hin, daß die Be-
klagte im Treuhandvertrag die Betreuung des
gesamten Bauvorhabens, nicht des gegenständ-
lich auf die den ICägern gehörenden Wohnein-
heiten beschränkten Bauvorhabens zusagte.

6. Auch müssen sich die I0äger die bisher aus
der überhöhten zahlung resultierenden Steuer-
vorteile auf den Schadenersatzanspruch nicht
anrechnen lassen. Nach rlchtlger Ansrcht
(Staudinger/Medicus, $ 249 Rdn. 172; BGHZ 53, 132;

Thiele, JZ 1970, 581) findet eine aus dem Rechts-
institut des Vorteilsausgleichs abgeleitete
Anrechnung von Steuervorteilen nicht statt,
wenn dem Wegfall der Steuerpflicht ein Nach-
forderungsanspruch des Finanzamts gegenüber-
steht. Dies gilt selbst dann, wenn der Nachfor-
derungsanspruch verjährt ist. So liegen die Dinge
hier, da eine nachträgliche Reduzierung der
Herstellungsliosten zu einer Ermäßigung der
steuerrechtlichen Bemessungsgrundlage führt,
weshalb die Kläger gegenüber dem Finanzamt
zur Abgabe einer Korrekturerklärung verpflich-
tet sind.

7. Schließlich steht der Beklagten das aus g 255
BGB abgeleitete Zurtlckbehaltungsrecht nicht
zu, da die Beklagte den tenorierten Schaden-
ersatz nicht deshalb leisten muß, weil sie hin-
sichtlich der berechtigt ausgezahlten Summe
falsche Quoten berechnet hat. Mithin stehen
den Klägern hinsichtlich der tenorierten Scha-
denersatzforderung keine Ersatzansprüche
gegenüber den Mitgesellschaftern zu. Darüber
hinaus ist der Anwendungsbereich des g 255
BGB nicht betroffen, da die Beklagte nicht für '

den Verlust eines Rechtes Schadenersatz leisten
muß.
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lI. Zur Widerklage

Die zulässige Widerklage ist nicht begründet.
Zwar stand der Beklagten der mit der Wider-
klage geltend gemachte Anspruch auf Zahlung
der Treuhandgebühren zu. Jedoch ist dieser
Anspruch gemäß $$ 387 ff BGB durch die im
Schriftsatz vom 3.7.1995 erklärte Aufrechnung
erloschen:

Die I(läger tragen in der ICageschrift vor, daß
die Beklagte an den Generalübernehmer
1.084.000 DM und zusätzlich für die ICäger
30.325 DM zur Abgeltung der brandschutz-
bedingten Auflagen zahlte. Die zusätzliche
Zahlung der 30.325 DM, die in voller Höhe von
den Iflägern geleistet wurde, ist prozessual
unstreitig, da die Beklagte zwar in der l(lage-
erwiderung vom 20.9.1993 bestritt, daß der
Generalübernehmer tatsächlich 1.084.000 DM
erhalten hat, jedoch nicht zum Sachvortrag
Stellung nahm, daß zusätzlich zum bestrittenen
Betrag weitere 30.325 DM an den Generalüber-
nehmer gezahlt wurden.

Auch die 30.325 DM stellen eine Überzahlung
der dem Generalübernehmer zustehenden Ver-
gütung dar, für die die Beklagte wegen des Ver-
stoßes gegen die ihr aus dem Treuhändervertrag
obliegenden Pflichten einzustehen hat. Denn
wie unter Punkt 2. ausgeführt, konnte der Gene-
ralübernehmer aus dem Inhalt des abgeschlos-
senen Generalübernehmervertrages für die
Erfüllung der Brandschutzauflagen keine ge-

sonderte Vergütung beanspruchen.

GI Aktuell
BGH: Verrechnungsschecks dürfen mit einfachen
Brief versandt werden

Der XI. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat
entschieden, daß demjenigen, der zur Über-
mittlung auch einer hohen Geldleistung einen
Verrechnungsscheck mit einfachem Brief zur
Post gegeben hat, kein Vorwurf gemacht werden
kann.

Die Klägerin stellte am 4.7.1995 für ihre Liefe-
rantin in Dresden einen auf die R.-Volksbank
gezogenen Scheck über 306.250 DM aus, den sie
am g,leichen Tage in einem einfachen Brief am
Schalter der Hauptpost R. ablieferte und der die
Adressatin nicht erreichte. Eine unbekannte
Person reichte den Scheck am 17.7.1,995 bei der
Beklagten zum Einzug und zur Gutschrift auf

ihr Girokonto ein, das sie erst an diesem Tag
eröffnet hatte. Das I(onto der I(lägerin wurde
belastet.

Daß die Beklagte schadenersatzpflichtig ist,
weil sie bei der Hereinnahme des Verrechnungs-
schecks grob fahrlässig nicht erkannt hatte,
daß der Scheck abhanden gekommen war, war
nicht mehr streitig. Es ging allein noch um ein
etwaiges Mitverschulden der Klägerin, das der
Bundesgerichtshof im Gegensatz zum Oberlan-
desgericht Stuttgart verneint hat.

Er hat u.a. ausgeführt: Es ist schon zweifelhaft,
ob kriminellen Zugriffen auf Postsendungen
durch einen Einschreibebrief besser begegnet
werden kann als durch einfachen Brief. Ange-
sichts der Massenhaftigkeit des Postverkehrs
und der verschwindend geringen Zahl verloren-
gehender Postsendungen entspricht der Ver-
sand mit einfachem Brief jedenfalls dann noch
der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt, wenn
nicht ohne weiteres erkennbar ist, daß ein
Scheck verschickt wird, wie es z.B. bei Fenster-
umschlägen der Fall sein kann.

Es kann auch kein Mitverschulden begründen,
wenn die I(lägerin ergänzende Sicherheitsmaß-
nahmen unterließ. Sie war insbesondere nicht
gehalten, die Scheckempfängerin telefonisch
oder per Fax über den Versand zu informieren.
In der kurzen Zeit zwischen Absenden des
Schecks und dessen Einlösung hatte die Klägerin
auch keinen Anlaß, sich nach dem Zugang des
Schecks zu erkundigen (Urteil vom 16.6.1998 -
xr zR 2s4le7).
(Pressemitteilung d. BGH v. 16.6.1998, Nr. 47)

BFH: Abwasserbeseitigung durch Kommunen nicht
u msatzsteuerpf lichtig

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat durch Urteil
vom 8.1.1998 - V R 32197 entschieden, daß ein
brandenburgischer Wasser- und Abwasserzweck-
verband im Jahre 1993 ,,hoheitlich" handelte
und deshalb nicht zur Umsatzsteuer zu veran-
lagen war.

Die Umsatzbesteuerung kann wegen des Vor-
steuerabzugs im Einzelfall für die entsorgungs-
verpflichtete I(ommune von Vorteil sein. Des-
halb drängten - insbesondere in den neuen
Bundesländern - I(ommunen mit hohen Investi-
tionen auf dem Gebiet der Abwasserentsorgung
(2.B. für die Kanalisation oder für Klärwerke) in
die Umsatzsteuerpflicht hinein. Ihre Hoffnun-

Da fler Rechtsmittelauftrag vorrr 22.4.7997 nicht
die unbedingt erforderliche Angabe enthielt,
Für welche Partei Berufung eingelegt werden
sollte, war er erkennbar unvollständig und be-
durfte deshalb der Ergänzung.

Ob hierfür ein Telefonat ausreichen konnte,
erscheint zweifelhaft. Insoweit ist darauf hin-
zuweisen, daß wegen der besonderen Bedeutung
des Rechtsmittelauftrags für die Fristwahrung
nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts-
hofs die Mitteilung des Zustelldatums zur Ver-
meidung von Hörfehlern schriftlich erfolgen
muß und der zweitinstanzliche Prozeßbevoll-
mächtigte sich deshalb nicht mit dem Ergebnis
der telefonischen Auskunft einer Sekretärin
begnügen darf (Senatsbeschl. v. 25.5.1993 - Vl ZB

32/92, VersR 1994, Igg, 200). Ebenso besteht
wegen der Gefahr von Hörfehlern eine beson-
dere I(ontrollpflicht, wenn der Rechtsmittel-
auftrag fernmündlich erteilt wird (BCH, Beschl.

v. 26.9.t990 - Vttt ZB 24/90, BGHR-ZPO 5 233
Rechtsmittelauftrag 9; v. 28.2.1991, a.a.O.; v. 2.2.1994
- Xll ZB 187/93, VersR 1994, 1324).

Nach diesen Grundsätzen dürfte auch bei der
vorliegenden Ergänzung des Rechtsmittelauf-
trags schriftliche Bestätigung oder eine ander-
weitige zuverläs sige I(ontrolle geboten gewesen
sein, um Irrtümer und Mißverständnisse der
geltend gemachten Art auszuschließen.

Wiedereinsetzung
- Offensichtliches Versehen
- Fürsorgepflicht des Gerichts
- Rti.g\fragepflicht des Gerichts
(BGH, Urt. v. 11.2.1998 - Vtil ZB s0/97)

Leitsatz:

Zur Wiedereinsetzung, wenn dem Prozeßbevoll-
mächtigten in einem Antrag auf Verlängerung
der Berufungsbegründungsfrist ein offensichtli-
ches Versehen in der Angabe des Datums der zu
verlängernden Frist unterläuft.

Aus den Gründen

L Die Beklagte hat gegen ein ihr zugestelltes
Urteil des Landgerichts H. am 79.2.7997 Ber!-
fung eingelegt und in der Berufungsschrift zu-
gleich eine Verlängerung der Berufungsbegrün-
dungsfrist bis zum ,,75.3.7997" beantragt. Ihre
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Berufungsbegründung ist erst am 8.4.1997 mit
einem Antrag auf Wiedereinsetzung in den
vorigen Stand gegen die Versäumung der Frist
zur Berufungsbegründung beim Oberlandes-
gericht N.'eingegangen.

Sie hat dazu unter Glaubhaftmachung vorge-
tragen:

Bei der Übertiagung des Banddiktats ihres Pro-
zeßbevollmächtigten sei der in der I(anzlei täti-
gen Auszubildenden ein Schreibfehler unter-
laufen; anstatt - wie diktiert - ,,15.04.1997" zu
schreiben, habe sie als Ende der beantragten
Fristverlängerung,,75.03.1,997 " aufgeno mmen.
Dieser Schreibfehler sei weder dem Prozeßbe-
vollmächtigten beim Unterschreiben noch der
Bürovorsteherin, der die l(ontrolle der Schrift-
sätze auf Schreibfehler obliege, aufgefallen.
Im Vertrauen auf die Gewährung der Fristver-
1ängerung sei im Fristenlcalender sogleich der
1,5.4.1997 als letzter Tag der Berufungsbegrün-
dungsfrist eingetragen worden. Erst die beim
Prozeßbevollmächtigten am 1.4.1997 eingegan-
gene Mitteilung des Berufungsgerichts, bis zum
Ablauf der Berufungsbegründungsfrist sei kein
entsprechender Schriftsatz eingegangen, habe
zur Entdeckung des Schreibfehlers geführt.

Das Oberlandesgericht hat mit Beschluß vom
76.70.7997 die beantragte Wiedereinsetzung in
den vorigen Stand versagt und zugleich die Be-

rufung der Beschwerdeführerin als unzulässig
verworfen. Gegen diesen am 27.70.7997 zuge-
stellten Beschluß richtet sich die am 10.11.1997
eingegangene sofortige Beschwerde.

II. Das zulässige Rechtsmittel hat Erfolg

1. Nach Auffassung des Berufungsgerichts be-
ruht die Versäumung der Frist zur Begründung
der Berufung auf einem der Beklagten zvzu-
rechnenden Verschulden ihres Prozeßbevoll-
mächtigten ($$ 233, 85 Abs. 2 ZPO). Dieser hätte
bei Anwendung der von einem pflichtbewußten
Rechtsanwalt zu erwartenden Sorgfalt den
Schreibfehler seiner Hilfskraft bei Unterzeich-
nung der mit dem Antrag auf Fristverlängerung
verbundenen Berufungsschrift erkennen müs-
sen. Ein fahrlässiges Verhalten stelle es auch
dar, daß im Vertrauen auf eine entsprechende
Praxis des Gerichts in einem anderen Fall im
Fristenkalender sogleich das Ende der begehrten
Fristverlängerung (75.4.7997) eingetragen wor-
den sei. Der Anwalt sei gehalten, die Einhaltung
der Fristen in Rechtsmittelsachen durch organi-
satorische Maßnahmen sicherzustellen.
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Die Verkehrsanwälte der Klägerin hätten ihn mit
Schreiben vom 22.4.7997 unter Übersendung
einer Urteilskopie mit der Einlegung der Beru-
fung beauftragt, ohne mitzuteilen, für welche
Partei Berufung eingelegt werden solle. Er habe
hierauf seine seit 20 Jahren im Büro tätige und
äußerst zuverlässige Angestellte S. angewiesen,
dies mit dern Büro der Verkehrsanwälte zu
klären. Bei Unterzeichnung der Berufungs.schrift
vom 28.4,7997 habe Frau S. ihm auf seine aus-
drückliche Frage mitgeteilt, daß die Berufung
nach Auskunft des Bürovorstehers der Verkehrs-
anwälte für die Beklagten zu 1) bis 3) eingelegt
werden solle. Daß Berufung für die Klägerin
einzulegen war, habe er erst durch einen Anruf
dieses Büros am 72.5.7997 erfahren. Die Ver-
kehrsanwälte beriefen sich darauf, daß mit
iL-^- D-':-^ i ^)t-1:^L l^- 
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zeichnung der Klägerin telefoniert worden sei.
Deshalb sei zu vermuten, daß Frau S. ein Miß-
verständnis unterlaufen sei.

Das Berufungsgericht hat den Wiedereinset-
zungsantrag zurückgewiesen und die Berufung
als unzulässig verworfen. Zwar könne ein Ver-
schulden des zweitinstanzlichen Prozeßbevoll-
mächrigren ausgeschiossen wercien, wenn er
sich auf die Zuverlässiekeit seiner Aneestellten
hätte verlassen dürfen. Es liege jedoch ein Ver-
schulden der Verkehrsanwälte nahe, weil ihr
Auftragsschreiben nicht habe erkennen lassen,
für wen Berufung eingelegt werden solle. Die
Klägerin habe auch tlotz gerichtlichen Hinwei-
ses nichts dafür vorgetragen, daß die Verkehrs-
anwälte in anderer Weise für die rechtzeitige
Einlegung der Berufung Sorge getragen hätten.

Gegen diesen am 9.1.1998 zugestellten Beschluß
hat die Klägerin mit am 23.7.7998 beim Beru-
fungsgericht eingegangenem Schriftsatz soforti-
ge Beschwerde eingelegt und zur Begründung
vorgebracht, die Verkehrsanwälte beharrten
darauf, daß mit ihnen nur wegen der richtigen
Anschrift der Klägerin telefoniert worden sei.
Deshalb sei unklar, auf welcher Seite das Miß-
verständnis unterlaufen sei. Wenn noch Vortrag
zur Büroorganisation der Verkehrsanwälte er-
forderlich sei, müsse dieser durch die Verkehrs-
anwälte selbst erfolgen, denen hierzu Gelegen-
heit gegeben werden möge.

II. Das form- und fristgerecht eingelegte Rechts-
mittel hat in der Sache keinen Erfolg.

1. Der Klägerin kann die beantragte Wiederein-
setzung nicht gewährt werden, weil die Fristver-
säumung jedenfalls auf dem Verschulden ihret

Verkehrsanwälte beruht, das sie sich gemäß
g 85 Abs. 2 ZPO zurechnen lassen muß (BCH,

Beschl. v. 16.6.1982 - lVa ZB 2/82, NJW 1982, 2447;
v. 28.2.1991 - lX ZB 95/90, BGHR-ZPO 5 233 Rechts-

mittelauftrag l4).

Mit Recht hat das Berufungsgericht ein Ver-
schulden der Verkehrsanwälte darin gesehen,
daß der von ihnen gefertigte Rechtsmittelauf-
trag vom 22.4.7998 nicht die Angabe enthielt,
für welche Partei Berufung eingelegt werden
sollte. Dies war unerläßlich, weil durch das bei-
gefügte Urteil sämtliche Parteien beschwert
waren. Bei dieser Sachlage ist es selbstverständ-
lich und bedarfkeiner näheren Darlegung, daß
dem Rechtsmittelanwalt mitgeteilt werden
muß, für welche Partei er Berufung einlegen
Jrrll, r-.rrcJc vcrPrrrL-uLurr5 uurrcE,L duLll uclr vcr-
kehrsgnwalt, wenn er es unternimmt, den
zweitinstanzlichen Rechtsanwalt zu beauftragen
(vgl. BCH, Beschl. v.22.11.1990 - IZB I3/90, GI 1991,

22; BGHR-ZPO 5 233 Rechtsmittelquftrog l2).

Unter den Umständen des Falles steht außer
Zweifel, daß diese Unterlassung für die Fristver-
säurnung ursächlich war, weil andernfalls ohne
weiteres tur ciie ttiagerin rerufung eingeiegt
worden wäre. ohne daß es einer Nachfrase he-

durft hätte. Deshalb kann dahinstehen, ob und
welche Mißverständnisse bei dem Telefonat
zwischen Frau S. und dem Büro der Verkehrs-
anwälte vorgefallen sind.

Da das Verschulden der Verkehrsanwälte offen-
sichtlich ist und der Vortrag der Klägerin auch
keine Anhaltspunkte dafür enthält, daß diese
Anwälte ihrerseits die erforderlichen Schritte
unternommen hätten, um ihr Versäumnis bei
Erteilung des Rechtsmittelauftrags zu korrigie-
ren, sind ninzälheiten zu deren Büroorgani-
sation entbehrlich. Deshalb ist lediglich zur
Klarstellung darauf hinzuweisen, daß ggf, die
Klägerin selbst hierzu vortragen müßte, weil es

sich bei den Verkehrsanwälten, wie eingangs
dargelegt, um ihre Bevollmächtigten i,S.d. S 85
Abs. 2 ZPO handelt.

2. Steht mithin bereits das Verschulden der Ver-
kehrsanwälte an der Fristversäumung zwingend
der beantragten Wiedereinsetzung entgegen, so

bedarf es keiner abschließenden Beurteilung, ob
daneben auch ein Verschulden des zweitinstanz-
lichen Prozeßbevollmächtigten vorliegt. Sollte
das Berufungsgericht dahin zu verstehen sein,
daß dieser sich auf die Mitteilung der zuverläs-
sigen Bürokraft habe verlassen dürfen, wäre
dies allerdings nicht uqbedenklich.

gen, beim BFH die Vorsteuerentlastung zu
erreichen, dürften nunmehr enttäuscht sein.

Die Entscheidung war weitgehend durch ein
Urteil aus dem Jahre 1996 (I R 1-2/94) vorge-
prägt, irr- dem die Körperschaftsteuerpflicht der
Hausmüllentsorgung durch eine Kommune ver-
neint worden war. Dies ist auch umsatzsteuer-
rechtlich von Bedeutung, da das deutsche Um-
satzsteuergesetz die Umsatzsteuerpflicht an die
Körperschaftsteuerpflicht anknüpft. Es war je-
doch bezweifelt worden, ob dies mit dem ge-

meinsamen Mehrwertsteuerrecht der EG verein-
bar ist. Der für die Körperschaftsteuer zuständi-
ge I. Senat hatte deshalb offengelassen, ob seine
Entscheidung umsatzsteuerrechtlich relevant
ist. Dies wird nun von dem für die Umsatzsteuer
-.-^&r-l:-^- Ir C^-^+ L^:^L+z ur Lauur6Lr

(Pressemitteilung d. BFH v. 19.5.1998, Nr. 15)

GI Hinweise
Das Deutsche wissenschaftliche Institut der
Steuerberater e.V. legt die folgenden Neu-
erscheinungen vor:

1. ..Steuerberater-Handbuch 1998/99"
Die absehbare Einführung des EURO hat ein
eigenes I(apitel,,Die EURO.Umstellungen" not-
wendig gemacht. Die seit der Vorauflage verab-
schiedeten Gesetzesänderungen auf dem Gebiet
des Steuerrechts sind eingearbeitet worden. Im
Kapitel,,Unternehmenskrise und Insolvenz"
wurde die neue Insolvenzordnung berücksich-
tigt und Fragen zur Rechnungslegung und
Steuern in der Insolvenz erläutert.
Verlag C.H. Beck, 2.328 Seiten, Leinen, I88,- DM,

Subskriptionspreis bis 3l .7.1998 : 168,- DM,

rsBN 3-406-43663-3

2. ,,Handbuch der Bewertung 1998"
Das Handbuch ist im Hauptteil erweitert um das
Grunderwerbsteuergesetz mit Verwaltungsan-
weisungen und der zu diesem Rechtsgebiet be-
sonders umfangreichen Rechtsprechung. Am
Beginn des Veranlagungshandbuchs findet sich
zur Gesamtorientierung das Bewirtungsgesetz,
das Erbschaftsteuergesetz, das Grunderwerbs-
steuergesetz und Grundsteuergesetz. Im Haupt-
teil folgen - in systematischer Zuordnung - die
zugehörigen Durchführungsverordnungen und
Verwaltungsanweisungen.

In den Anhängen ist zusätzlich übergreifendes
Material zusammengestellt; u, a. die Fortschrei-
bungsrichtlinien, ein für mehrere Steuerarten
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wichtiges ,,ABC der Abgrenzung der Betriebsvor-
richtungen", ein Auszug aus dem Baugesetzbuch
und Bodenschätzungsbestimmungen. Daneben
findet sich im Anhang auszugsweise der Eini-
gungsvertrag mit Erläuterungen sowie Anlagen
zur Erbschaftsteuer; für Gemeinden mit mehr
als 50.000 Einwohnern werden die Hebesätze der
Grundsteuer B aufgelistet.

Das Veranlagungshandbuch orientiert sich an
den Bedürfnissen seiner Benutzer und erleich-
tert die Arbeit bei der Abgabe der Steuererklä-
rung.
Verlag C.H. Beck: Lllg Seiten, DM 95,- DM, Sub-

skriptionspreis bis 3I.7.1998 = DM 87,-, ISBN

3-406-43641-2

Erheblicher Aufklärungsbedarf über Gestal-
tungsmöglichkeiten bei der betrieblichen
Altersversorgung veranlaßt den Verlag für die
Rechts- und Anwaltspraxis das ,,Rechtshand-
buch Betriebliche Altersversorgung" von Dr.
Uwe Langohr-Plato vorzulegen.

Langohr-Plato - ein ausgewiesener Kenner der
- ,,--:CL 
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Bestimmungen des Betriebsrentengesetzes, son-
dern auch die zivil-, sozial- und steuerrecht-
lichen Probleme auf. Zur Verbesserung der prak-
tischen Handhabung wird die Darstellung so-

wohl durch zahlreiche Textbeispiele als auch
durch Berechnungen ergänzt. Der Verfasser ver-
gißt nicht die betriebswirtschaftlichen Bezüge
herauszuarbeiten.

Das Rechtsgebiet wird in einer übersichtlichen
Dreiteilung dargestellt: Im systematischen Teil
werden die einschlägigen Probleme in ihrem
jeweiligen Zusammenhang erörtert. Aktuelle
Neuerungen und Besonderheiten sind berück-
sichtigt. Der Lexikonteil bietet durch eine
Vielzahl von Stichworten zielgerichtete Informa-
tionsmöglithkeiten. Die Anordnung in ABC-

Form hilft, einen schnellen ,,Problemzugriff' zu
finden. Das Werk schließt mit einer Text- und
Materialsammlung, Schriftsatzmustern, Ver-
tragsmustern, Beispielen, Checklisten, Gestal-
tungshinweisen pp.

Dem Buch liegt eine CD-ROM bei, die das Recht-
sprechungslexikon und die Vertragsmuster ent-
hält.

Rechtsanwalt Dr, Uwe Langohr-Plato, 1998,
490 Seiten, Verlag für die Rechts- und Anwaltspraxis,
189,- DM, ISBN 3-927-93595-6
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Stichwort- und
Ents cheidungsverz e ichnis
Heft l-7

Abschlußprüfung
- Bestandsaufnahme,

Anwe s enheits pflicht?
- Bilanzmanipulation
- Dritthaftung
- Steuerberatung, Mitwirkungsverbot

Berufungsfrist
- Parteibezeichnung, irrtümliche
- Parteiwechsel, gewillkürter
- Urteilszustellung, unvollständige

Berufungs schrift
- Falschbezeichnung, erkennbare

Beschwerde, S 15 BNotO
- I wg.Anderkonto

Beweislast
- Aufl<lärung/Belehrung, unterlassene

= Anscheinsbeweis
- Erfüllung, Buchführungsvettrag
- Schaden

= Auskunft, fehlerhafte
- Zrgang bei Gericht

B ilanz e r stellung
- Buchfälschung des Mandanten

Buchführungsauftrag
- Erfüllung des >

Darlegungslast
- Prozeßführungsfehler

Dritthaftung
- Prüfungsauftrag
- Vermögensaufstellung
- Vertrag mit Schutzwirkung

zugunsten Dritter
= Prüfungsauftrag

Familienverträge
- Mietvertrag mit Angehörigen

= Durchführung des >

Freie Mitarbeiter
- Honoraranspruch
- Wettbewerbsverbot

Fristenkontrolle
- Aktenvorlage
- Ausgangskontrolle

= Postausgangsfach
- . Ausnutzung der Frist
- Bote

= Weisung
- Eingangsstempel
- Fristenkontrollbuch

= Frjststreichung
- Fristenüberwachung durch RA

= > bei Vorfristablauf
- Fristlöschung
- Fristversäumnis, unverschuldetes

= Brief an unzuständiges Gericht
= Falschadressierung
= Postlaufzeit, DB-Fahrplanwechsel
= Weiterleitung durch Gericht

- Hörfehler '

- Organisationsanweisung
= Darlegung, schlüssige

- Parteibezeichnung, irrtümliche
- Rechtsmittelauftrag an I(ollegen
- Telefax, Telebrief

= OK-Vermerk, Sendebericht
- Vorfrist
- Weisung an Bürokraft

= Eindeutigkeit
- Zustellung, unvollständige

doch einen Ermessensmißbrauch dar, wenn der
Berichterstatter danach einen Vorlagebeschluß
an das BVerfG erläßt. Die Ermessensausübung
hat sich zunächst und primär an dem mit der
Neuregelung des S 79a FGO vom Gesetzgeber
verfolgten Gesetzeszweck, die Senate der FG zu
entlasten und die finanzgerichtlichen Verfah-
ren zu straffen, auszurichten. Eine Verfahrens-
straffung wird jedoch dadurch, daß der Einzel-
richter einen Vorlageschluß faßt, keinesfalls
erreicht.

Als weiterer Gesichtspunkt ist bei der Abwägung
zu berücksichtigen! daß die FG im Grundsatz
ils l(ollegialgerichte ausgestaltet sind. Dem
liegt die Annahme des Gesetzgebers zugrunde,
daß richterlichen Entscheidungen eines I(o11e-

giums eine höhere Richtigkeitsgewähr beizu-
messen ist. Dies macht auch g 6 Abs. 1 FGp
deutlich, der anordnet, daß nur solche Veifafr-
ren auf den Einzelrichter zu übertragen sind,
die keine besonderen Schwierigkeiten tatsäch-
licher oder rechtlicher Art aufweisen.

Dieser den Gerichtsaufbau und die Prozeßord-
nung bestimmende Grundsatz ist auch im Rah-
men des g 79a FGO zu berücksichtigen. Jeden-
falls bei Rechtsfragen von überragender Bedeu-
tung, wie sie die Frage nach der Verfassungs-
mäßigkeit gesetzlicher Vorschriften darstellt,
kann im Rahmen der Ermessensentscheidung
die Abwägung nur dahingehen, daß die Vorlage
an das BVerfG dem Richterkollegium vorbehal-
ten bleibt.

Schon das Bundesverfassungsgerichtsgesetz
(S 93c Abs. 1 Satz 3 BVerfGG) bestimmt, daß die
Beurteilung der Verfassungswidrigkeit eines
Gesetzes (und gegebenenfalls'seine Nichtig-
erklärung) nur dem Senat, also dem gesamten
Richterkollegium, nicht aber einer I(ammer des
Senats obliegt. Dann muß erst recht gefordert
werden, daß von den Fachgerichten verfassungs
rechtliche Bedenken gegen ein Gesetz nur vom
gesamten Spruchkörper getragen werden.

Der Zuständigkeit des Einzelrichters für einen
Vorlagebeschluß an das BVerfG steht schließlich
auch der Gedanke der Subsidiarität der Verfas-
sungsgerichtsbarkeit entgegen. Die mit dem
Normenkontrollverfahren verbundene Inan-
spruchnahme des BVerfG läßt sich nur recht-
fertigen, wenn sie zur Entscheidung eines kon-
kreten Verfahrens unerläßlich ist. Der Bericht-
erstatter, der eine seiner Auffassung nach
entscheidungserhebliche Norm für verfassungs-
widrig hält, hat deshalb eine Entscheidung in

Gt 7/98 . Seite l6l

seinem Senat herbeizuführen. Bei dieser Ver-
fahrensweise erübrigt sich eine Vorlage an das
BVerfG möglicherweise deshalb, weil der Senat
in seiner Mehrheit die Verfassungsmäßigkeit
der Norm bejaht oder deren Entscheidungs-
erheblichkeit verneint.

Der Grundsatz der Subsidiarität soll zudem
auch gewährleisten daß der Streitstoff und die
Rechtslage in einfach-rechtlicher wie in verfas-
sungsrechtlicher Hinsicht von den. Fachgerich-
ten umfassend und eingehend erörtert werden.
Die Gewähr hierfür bietet der Senat als I(olle-
gialorgan in deutlich höherem Maße als ein Ein-
zelrichter. Den Klägern des Ausgangsverfahrens
werden ihre Rechte dadurch nicht verkürzt.
Faßt der zuständige Senat des Niedersächsischen
Finanzgerichts keinen Vorlagebeschluß, so ist es

den l(lägern nach Erschöpfung däs Rechtswegs
unbenommen, Verfassungsbeschwerde zu er-
heben.
(Pressemitteilung d. BVerfG v. 5.6.1998, Nr. 59)

Büroorganis ation
- Rechtsmittelauftrag
- Erforderliche Angaben
- Telefonische Angaben, I(ontrollpflicht
(BCH, Beschl. v. 21.4.1998 - Vl ZB 8/98)

Leitsätze:

1. Auch ein vom Verkehrsanwalt erteilter Rechts-
mittelauftrag muß die Angabe enthalten, für
welche Partei das Rechtsmittel eingelegt werden
soll.

2. Zut Kontrollpflicht bei telefonischer Ergän-
zung des Rechtsrnittelauftrags.

Aus den Gründen:

I. Das zum Teil klageabweisende Urteil des Land-
gerichts ist der I(lägerin am 27.3.7997 zugestellt
worden. Nachdem ihr zweitinstanzlicher Prozeß-
bevollmächtigter zunächst mit Schreiben vom
28.4.7997 Berufung für die Beklagten eingelegt
hatte, die später zurückgenommen worden ist,
hat er mit am 76.5.7997 beim Berufungsgericht
eingegangenem Schriftsatz für die I(lägerin
Berufung eingelegt und gleichzeitig Wiederein-
setzung in den vorigen Stand gegen die Ver-
säumung der Berufungsfrist mit folgender Be-

gründung beantragt:

Abtretung
- Auszahlungsanspruch aus Anderkonto

Anderkonto
- Auszahlungsanspruch

= Abretung des >
- Pfändung

Anerkenntnis
- Verjährungsunterbrechung, g 208 BGB

= Information des Versicherers

Auskunftsvertrag
- Schaden

= Vermögensdisposition
- Telefonauskunft ohne Honorar
- Vorsteuererstattung

Auslegung
- Vertragswortlaut

Belehrungspflicht des RA
- Ausgleichsanspruch, Auslandsvertreter
- Beurkundung, notarielle
- Gefahren, wirtschaftliche

Belehrungspflicht des StB/WP
- Auftragsinhalt

= Beratung, betriebswirtschaftliche
- Bankgespräch, Hinzuziehung

zu Belehrungspflicht
- Belehrungsbedürftigkeit, fehlende

= Familienvertrag
- >, ungefragte

= Dauermandat, Gestältungs-
möglichkeiten

- Familienvertrag
= Durchführung des >

- Grundstückshandel, gewerblicher
- Mietvertrag
- Rechtsberatung
- Verlustrechnung
- Wirtschaftsberatung

Beratung
- Umfang

Berufshaftpflichtversicherung
- Rechtsanwalt

= I(anzlei in Italien

Berufungsbegründung
- . Darlegungslast
- Streitgegenstände, mehrere

Berufungsbegründungsfrist
- Fehler, offenkundige
- Verlängerung, mündlich
- Wiedereinsetzung
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GI Aktuell
BVerffi: Unzuiässige gerichtliche Vorlagen zu

Vorsshriften del Gewarbestauer' und dss Grund-

erwerbsteuergesetzes

Die 3. Kammer des Ersten Senats des BVerfG hat
zwei Vorlagen des Niedersächsischen Finanz-
gerichts für unzulässig erklärt. Eine Vorlage
betraf die Frage, ob es die Verfassung gebiete'

Steuerpflichtige beim Erwerb eines selbstge-

nutzten durchschnittlichen Einfamilienhaus-
grundstücks von der Grunderwerbsteuer freizu-
stellen. Die andere Vorlage betraf im wesent-
lichen die Verfas sungsmäßigkeit von Vorschrif-
ten des Gewerbesteuergesetzes. In beiden Fällen
sind die Vorlagen filr unzulässig erklärt wor-
den, weil sie jeweils nur durch den Bericht-
erstatter des Finanzgerichts (FG) als Einzel-
richter erfolgten, nicht durch den Senat (drei
Berufsrichter, zwei ehrenamtliche Richter).

Herstellung und Veräußerung des selbst herge-

stellten (künstlerischen) Schmucks handele es

sich um die Ausübung eines freien Berufes' die

nicht der Gewerbesteuer unterliege.

Sowohl die Klägerin als auch das Finanzamt
erklärten sich mit einer Entscheidung durch
den Berichterstatter anstelle des Senats einver-
standen. Dieser legte dem BVerfG gemäß Art.
100 Abs.1 GG die Frage vor, ob die dem Steuer-

bescheid zugrunde liegenden Normen des Ge-

werbesteuergesetzes und des Einkommensteuer-
gesetzes mit dem GG vereinbar seien. Nach Auf-
fassung des Berichterstatters verstoßen die
Normen gegen den allgemeinen Gleichheitssatz
(Art.3Abs. 1GG).

b) Grunderwerbsteuer (1 BvL 24le'/t
In dem Verfahren beim FG geht es um die Klage

eines Ehepaares gegen einen Grunderwerb-
steuerbescheid. Sie hatten ein Baugrundstück
erworben und eine Baugesellschaft mit der Er-

richtung eines Wohnhauses beauftragt. Mit
einer Entscheidung des Berichterstatters anstel-
le des Senats erklärten sich sowohl die Kläger
als auch das beklagte Finanzamt einverstanden.

):; 3c;lchtc::::tt:: l:;t: d:= D\/arrc camöR

Art. 100 Abs. 1 GG die Frage vor, ob $ 3 Grund-
erwerbsteuergesetz, der die allgemeinen Aus-

nahmen von der Besteuerung regelt, mit dem
GG vereinbar sei. Nach Auffassung des Bericht-
erstatters verstößt diese Vorschrift gegen die
Eigentumsgarantie (Art. 14 Abs. 1 GG) und den

allgemeinen Gleichheitssatz (Art. 3 Abs- 1 GG)'

weil sie nicht vorsehe, auch das Gebrauchsver-

mögen (existenznotwendiges Vermögen) in Form

des selbstgenutzten durchschnittlichen Ein-
familienhausgrundstücks grunderwerbsteuer-
frei zu stellen.

II.

Die 3: Kammer des Ersten Senats hat die Vor-

lagen für unzulässig erklärt.

Zur Begründung heißt es u.a.:

Im Verfahren nach Art. 100 Abs. 1 GG ist eine
Vorlage an das BVerfG den Gerichten vorbehal-
ten. ,,Gericht" kann auch der Einzelrichter sein,

soweit er nach der jeweiligen Prozeßordnung
dazu berufen ist, die Entscheidung allein zu

treffen. Das ist hier nicht der Fall. Nach $ 79a

Abs.3 und Abs.4 FGO kann im vorbereitenden
Verfahren ein Richter unter bestimmten Voraus-

setzungen zwar allein entscheiden. Es stellt je-

Gesamtvollstreckung
- Abtretung, Wirkung der >
- Vormerkur\g nach Konkurseröffnung

ceschäftsgrundlage
- Vergleich, Rechtsirrtum

GI Aktuell
- Arbeitgeberhaftung, Lohnsteuer
- Arbeitsmittel
- Arbeitszimmer

= Höchstbetrag
- Bausparkassen, vereinnahmte

Abschl ußgebühren
- Bewirtungskosten, Journalisten
- Bilanzveröffentlichung
- Doppelte Haushaltsführung
- Gemeinnützigkeit,

Förderverein MotorsPort
- Gemeinnützigkeit, I(onkurrentenklage
- Gewerbesteuer, Goldschmied
- Grunderwerbsteuer
- Kosten künstlicher Befruchtung
- Landesabfallabgabengesetz
-'Notar, Beurkundung im Ausland
- Patentgebühren, Rechtsberatung?
- Postversand, Verrechnungsschecks
- Prozeßunterbrechung,

Auslandskonkurs
- Sozietät RA/WP
- Trinkgelder, Lohnsteuer
- Umsatzsteuer

= Abwasserbeseitigung
- Verfassungsbeschwerde,

Mißbrauchsgebühr
- Vermietung, Liebhaberer
- Verpackungsteuer, kommunale
- Zwei-Konten-Modell

GmbH
- Kapitalerhöhungsschwindel

Grundstückshandel
- Mehrfamilienhaus, Privatvermögen

HonoraransPruch des RA
- Gebührenvereinbarung
- Herabsetzung des >, $ 3 Abs. 3 BRAGO

- Sittenwidrigkeit

Honoraranspruch des StB

- Einnahme-/Überschußrechnung
= I wB. Einkünften aus Kapitalvermögen
= 2 wB. nichtselbständiger Arbeit

- Freie Mitarbeiter
- Gebührenrahmen, $ 11 StBGebV

= Bestimmungsrecht, Festlegung
- Kündigung des StB-Vertrages
- Pauschalgebühr, $ 14 StBGebV

= Anderung, nachträgliche
= >, niedrige

- Schlechtleistung
- Vorschriftspflicht

Insolvenzanfechtung
- Sicherungsübereignung

= > an RA und StB

Inventur
- Anwesenheit des Abschlußprüfers

Investitionszulage
- Auftrag zur Beantragung der >
- Unterschrift
- Vordruck, amtlicher

I(ausalität
- Beratungsfehler, fehlende

Mandanteninformation
- Fehler des Gerichts
- > zwischen Pflichtwidrigkeit

und Schaden
= Verhalten, beratungskonformes

- Schutzzweck
= Auskunftsfehler

- Unterbrechung der >

= Rücksichtnahme gg. Arbeitnehmer
- Ursachenkette,

I(onkursverwalter
- Haftung

= Umsatzsteuer, Checkliste
- Prozeßunterbrechung, Auslandskonkurs

Lohnsteuerhaftung
- Erstattung vom Arbeitnehmer

Mitverschulden
- Erfüllungsgehilfe des Mandanten

Nachbesserung
- Recht des StB

Notar
^-r^-1,^-r^- ^llucr ^uf 
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= Auszahlungsanspruch

Parteiverrat, S 356 SIGB

- Mandat, neues

Pfändung
- Auszahlungsanspruch, Anderkonto

Praxisveräußerung
- Jahresumsatz

= DATEV-Anteil

Prozeßauftrag
- Fehler, Darlegungslast

Rechtsanwalt
- Berufsbezeichnung

= Versicherungsberater
- Kanzleisitz Italien
- Sachverhaltsermittlung
- Tätigkeitsschwerpunkt

= Forderungseinzug
- Unterhaltsklage

= Abänderungsklage
- Vergleich, ungünstiger
- Zugewinnausgleich, Abfindung
- Zwangsvollstreckung, verzögerte

Rechtsberatung/ Rechtsbesorgung
- Mietvertrag
- Mitarbeiter-Beteiligungsmodell
- Rechtsberatungsgesetz

= Schutzgesetz, $ 823 Abs. 2 BGB

- Vertragserstellung
= Wirtschaftsberatung

- Wiederholungsabsicht
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I.

1. Nach der Finanzgerichtsordnung (FGO) ent-
scheiden bei den FG die jeweiligen Senate,

soweit nicht ein Einzelrichter entscheidet' Die
insoweit maßgeblichen Vorschriften lauten
auszugsweise:

$ 6 FGo Übertragung des Rechtsstreits auf den
Einzelrichter Abs.1: Der Senat kann den Rechts-

streit einem seiner Mitglieder als Einzelrichter
zur Entscheidung übertragen, wenn
1. die Sache keine besonderen Schwierigkeiten
tatsächlicher oder rechtlicher Art aufweist und
2. die Rechtssache keine grundsätzliche Bedeu-

tung hat.

g 79a FGO Entscheidung im vorbereitenden Ver-

fahren Abs. 3: Im Einverständnis der Beteiligten
kann der Vorsitzende auch sonst anstelle des

Senats entscheiden. Abs. 4: Ist ein Berichterstat-
ter bestellt, so entscheidet dieser anstelle des

Vorsitzenden.

2a) Gewerbesteuer (1 Bvt 231971

Die Klägerin des beim FG anhängigen Verfah-
rens - eine Gesellschaft Bürgerlichen Rechts -
betreibt eine Goldschmiede und Schmuckgale-
rie. In dieser wird u.a. auch selbst hergestellter
(künstlerischer) Schmuck verkauft. Das Finanz-
amt erließ einen Gewerbesteuermeßbescheid'
in dem es auch den Gewinn aus der Veräuße-
rung des selbst hergestellten Schmucks erfaßte.
Dageg'en erhob die Gesellschaft Klage und ver-

trat die Auffassung, es sei allenfalls der Gewinn
aus der Veräußerung des zugekauften Schmucks

bei der Gewerbeertragsteuer zu erfassen. Bei der
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98,29
98,133

98,25
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Rechtsmittelauftrag
- Angaben

Rechtsprechungsänderungen
- Wiedereinsetzung

= Post-Weiterleitung

Sachverhaltsermittlung
- > durch RA

- > wg. Vorprozeß

Schaden
- Anspruch gegen Dritte
- Auskunft, fehlerhafte
- Eigentumswohnungen, Aufteilung in >

- Gewinn, entgangener
- Lohnsteuerhaftung
- Zinsschaden, Steuererklärungsfrist

Selbstanzeige
- BP-Ergebnis, Anerkennung des >

- OWiG-Verfahre,n

Sozietät
- Gemischte >

= Haftung für Anwaltsfehler
- Sozius, neuer

Steuerberatungsvertrag
- Bankgespräch
- Gefälligkeit
- Inhalt des >

= Beratung, betriebswirtschaftliche
- Telefonauskunft

Steuererklärung
- Prüfung der tatsächlichen Angaben
- Unterzeichnung der >

Steuerfahndung
- Beschlagnahmebefugnis

= nach Verfolgungsverj ährung

Steuergestaltungsberatung
- >, ungefragte
- Verlustverrechnung

Steuerhaftung
- t.dqs Konkursverwalters

= Umsatzsteuer, Checkliste

Steuerhinterziehung
- Feststellungen des Gerichts
- Steuerfahndungsbericht

Telefax/Telebrief
- Ausgangskontrolle
- Zugangsnachweis

= OK-Vermerk, Sendebericht

Telefonauskunft
- ohne Honorar

Testat
(s. auch Bestätigungsvermerk)
- Bilanzfälschung
- Ergänzung des >
- Verantwortungsbereich

StB.GmbH
- Haftung für Geschäftsführerhandeln, g 31 BGB 98,48

Treuhänder
- Auftragsinhalt
- Auszahlungsprüfung
- Bautenstand
- Verflechtungen

Verfa s sungsb e schwe rde
- Mißbrauchsgebühr

Vergleich
- Geschäftsgrundlage, Rechtsirrtum

Verjährung, S 51 BRAO
- Verjährungsbeginn

= Prozeßfehler

Verjährung, S 68 StBerc, S 51a WPO
- Arglisteinwand
- Belehrungspflicht über Fehler

in eigenen Arbeiten und Verjährungs
vorschrift, Sekundäranspruch
= Anlaß für >

= Ende der >, anwaltliche Beratung
= Ende der >, Beratung durch StB/

Rechtsbeistand
= Kausalität für Verj ährungseintritt
= Verletzung, schuldhafte, der >

- Verjährungsbeginn
= Folgefehler
= Folgeschäden
= Klage, aussichtslose
= Prozeßfehler
= Rechtskraft des Steuerbescheides
= zwei Fehler

Versicherungs schutz
- Rechtsschutzversicherung

= > für Vorstand

Vollmacht
- Vorlage, Fristsetzung

Vorteilsausgleichung
- Voraussetzung, Schaden

Werbeverbot
- Forderüngseinzug

Wettbewerbsverbot
- Freie Mitarbeiter

Wie de re ins etzu ng
-. Antrag

= Darlegung, schlüssige
= Frist
= Fristbeginn
= Organisationsanweisungen
= Sachvortrag, unvollständiger
= Sachvortrag wg. Faxfehler

- Berufungsbegrüirdungsfrist (s. dort)
- Weiterleitung an zuständiges Gericht

Zagang
- Beweis des >
- Eingangsstempel

Zugewinnausgleich
- Abfindungsanspruch, arbeitsrechtlicher

Zustellung
- Urteilsseite fehlt

scheiden. Bis zu einer Reform des Notarrechts
fehlt es an einer Legitimation für das früher in
der Rechtsprechung entwickelte Sozietätsverbot
zwischen dem Anwaltsnotar und dem Wirt-
schaftsprüfer.

2. Obwohl es dem Gesetzgeber im Rahmen des
Art.72 Abs. 1 GG weitgehend frei steht, durch
welche Einschränkungen der Berufsausübung er
erkennbaren Gefährdungen für die Unäbhängig-
keit und Unparteilichkeit der Notare begegnen
will, müssen diese Berufsausübungsregelungen
so ausgestaltet werden, daß der allgemeine
Gleichheitssatz des Art. B Abs. 1 GG gewahrt
wird. Dieser Maßstab ist bereits früher deutlich
herausgestellt worden (vgt. BVerfGE g0, 269
<279>) . Solange daher der Anwaltsnotar selbst
Steuerberater sein darfund auch nicht ge-
hindert ist, sich mit Nur-Steuerberatern zur
gemeinsamen Berufsausübung zusammenzu-
schließen, hat das Verbot einer Sozietät zwi-
schen Anwaltsnotafen und Wirtschaftsprüfern
vor Art. 3 Abs. 1 GG keinen Bestand.

Die Unterschiede zwischen einem Steuerberater
und einem Wirtschaftsprüfer sind nicht von
solcher Art und solchem Gewicht, daß sie die
Ungleichbehandlung rechtfertigen könnten.
Wie den Rechtsanwälten obliegt den Wirt-
schaftsprilfern Beratung und Vertretung in
rechtlichen und wirtschaftlichen Fragen. Auch
die einseitige Interessenwahrnehmung, die den
Wirtschaftsprüfern außerhalb der Vorbehalts-
aufgaben erlaubt ist, unterscheidet sie nicht
von Steuerberatern oder A,nwaltsnotaren. Be-
fürchtete der Gesetzgeber, daß einseitige Inter-
essenwahrnehmung die Unparteilichkeit und
Unabhängigkeit des Notars in Frage stellte, wäre
nicht nur ein Sozietätsverbot, sondern in erster
Linie die Einführung des Nur-Notariats geboten.

Verbleibende Unterschiede, die sich allein aus
den Vorbehaltsaufgaben der Wirtschaftsprüfer
oder ihrer spezifischen Berufsstrulüur ergeben
könnten, rechtfertigen die Ungleichbehandlung
nicht. Gerade in diesem Bereich unterliegt der
Wirtschaftsprüfer besonders strengen Anforde-
rungen an seine Unabhängigkeit und Unpartei_
lichkeit, woraus deutlich wird, daß auch er
öffentlich eingebunden ist. Deshalb ist er auch
verpflichtet, sich insoweit in besonderem Maße
des im entgegengebrachten Vertrauens würdig
zu erweisen. Angesichts der Verpflichtung zur
Unabhängigkeit und Unparteilichkeit ähneln
sich vielmehr die den Rechtsanwälten jeweils
zusätzlich möglichen Berufe des Notars und des
Wirtschaftsprüfers. Nichts deutet auf ein gegen-
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über dem Steuerberater überschießendes Ge-
fährdungspotential im Hinblick auf den in der-
selben Sozietät tätigen Anwaltsnotar hin.

Der vom Bundesgerichtshof besorgten uner-
wünschten Anderung im allgemeinen Rechtsbe-
wußtsein hinsichtlich der Unabhängigkeit und
Unparteilichkeit des Notars kann mit einem
Sozietätsverbot nicht begegnet werden. Der -
irreführende - Eindruck einer umfassenden
Beratung hängt nicht davon ab, ob der Sozietät
Wirtschaftsprüfer angehören; sie beruht schon
auf der Doppelstellung des Anwaltsnotars, der .

nur durch Mitwirkungsverbote gebunden iit.
Zutreffend ist allerdings, daß sic[ das Berufs-
bild des Anwaltsnotars von dem des Nur-Notars
hierdurch weiter entfernt. Diesem Gesichts-
punkt kommt aber kein solches Gewicht zu, d.aß
er die. Ungleichbehandlung rechtfertigen könn-
te, Zwar üben der Anwaltsnotar und der Nur-
Notar gleichermaßen ein öffentliches Amt aus.
In Anbetracht der unterschiedlichen gesetz-
lichen und tatsächlichen Ausgestaltungen des
Notarberufs in der Bundesrepublik ist es aber
darüber hinaus kaum möglich; von einem ein-
heitlichen Berufsbild des Notars auszugehen.

Jedenfalls kann die Beurteilung des beruflich
zulässigen Verhaltens sich nicht allein am Be-
rufsbild des Nur-Notars orientieren, wenn das
Anwaltsnotariat als eine von der Bundesnotar-
ordnung zugelassene Form des Notarberufs
Besonderheiten nach sich zieht. Zu diesen Be-
sonderheiten gehören insbesondere die Möglich-
keiten, sich mit Angehörigen anderer (freier)
Berufe zur gemeinsamen Berufsausübung zu
verbinden.

III

Die beanstandete Entscheidung des Bundes-
gerichtshofs ist aufgehoben worden. Ohne eine
gesetzliche Neuregelung ist ein Verbot der
Sozietätsbildung von Anwaltsnotaren mit Wirt-
schaftsprüfern nicht aufrechtzuerhalten.

Vorgaben für den Gesetzgeber enthält die Ent-
scheidung jedoch nicht. Welche Wege der Ge-
setzgeber einschlagen wird, ist ihm überlassen.
Sofern er Sozietätsverbote ftir das geeignete
Mittel zur Sicherung der Unabhängigkeit und
Unparteilichkeit des Notars ansieht, ist ihm
deren Einführung grundsätzlich nicht verwehrt,
wenn er die verschiedenen Berufsgruppen und
Berufsqualifikationen gleichmäßig behandelt
(Beschl. v. 8.4.1998 - Az. 7 BvR 1773/95).
(Pressemitteilung d, BVerfG v. 29.5.1998, Nr. 58)
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GI Aktuell
Rechtsprachungränderung des Bundesverfassungs
g erichts: Sozi etätsverbate zwisch en Anwa ltsnotar
u nd Wirtschaftsprüfer si nd verfassu ngswid ri g

Der Erste Senat des BVerfG hat in einem Verfas-
sungsbeschwerde (Vb)-Verfahren entschieden,
daß das Verbot einer Sozietät zwischen Anwalts-
notar und Wirtschaftsprüfer wegen Verstoßes
gegen die Berufsfreiheit (Art. 12 Abs. 1 GG) und
gegen den allgemeinen Gleichheitssatz (Art. 3
Abs. 1 GG) verfassungswidrig ist. Der Senat hat
deshalb ein vom Bundesgerichtshof (BGH) aus-
gesprochenes Sozietätsverbot aufgehoben und
das Verfahren zur erneuten Entscheidung
zurückverwiesen.

Das Vb-Verfahren betraf die Frage, ob ein An-
waltsnotar eine Sozietät mit Rechtsanwälten
oder Steuerberatern eingehen darf, die zugleich
Wirtschaftsprüfer sind.

1. Weder das Berufsrecht der Wirtschaftsprüfer
oder das der Rechtsanwälte oder Notare enthält
ein ausdrückliches Sozietätsverbot für Anwalts-
notsre, also Rechtsanrsälte, die das Amt des
Notars im Nebenberuf ausilben. Geregelt ist ein
solches Verbot ledlgllch tur den ,,Nur-Notar"
(g 9 Abs. 1 Bundesnotarordnung). ,,Nur-Anwäl-
ten" sind Sozietätsbildungen mit anderen Beru-
fen, z.B. Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern,
hingegen gestattet ($ 59a Bundesrechtsanwalts-
ordnung).

2. Sieben in Berlin zugelassene Anwaltsnotare
zeigten im Juli 1994 dem Landgerichtspräsiden-
ten an, daß ihrer Sozietät weitere sieben Mit-
glieder (Rechtsanwälte und Steuerberater) an-
gehören, die außerhalb der Sozietät auch als
Wirtschaftsprüfer tätig sind. Der Landgerichts-
präsident ordnete an, daß die Sozietät mit den
sieben Wirtschaftsprüfern umgehend zu been-
den sei. Auf hiergegen gestellte Anträge hob das
Kammergericht die Bescheide mit der Begrün-
dung auf, die Bundesrechtsanwaltsordnung ent-
halte keine Vorschrift, die es rechtfertigen
könnte, Anwaltsnotare und sonstige Rechtsan-
wälte unterschiedlich zu behandeln.

Der BGH stellte die Bescheide des Landgerichts-
präsidenten wieder her, weil schon die Verbin-
dung als solche die Gefahr von Interessenkon-
flikten in sich berge. Es müsse jedoch schon der
Anschein einer Gefährdung vermieden werden.
Anwaltsnotaren die Sozietät mit einem Steuer-
berater zu gestatten, sie ihnen aber mit einem

Wirtschaftsprüfer zu untersagen, verstoße auch
nicht gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz.
Der Wirtschaftsprüfer nehme im wesentlichen
betriebswirtschaftliche Unternehmungsprüfun-
gen vor. Das unterscheide ihn grundlegend von
der beratenden Tätigkeit des Rechtsanwalts und
der des Steuerberaters.

Hiergegen erhoben die sieben Anwaltsnotare
(Beschwerdeführer) Vb und rügten u.a. eine Ver-
letzung der Berufsfreiheit und des allgemeinen
Gleichheits satzes .

II.

Die Vb ist begründet. Das Sozietätsverbot
verstößt gegen Art.12 Abs. 1 GG (1) und gegen
Art. 3 Abs. 1 GG {21.

1. Im Hinblick auf das Grundrecht der Berufs-
freiheit fehlt es an der gemäß Art.72 Abs.1 Satz
2 GG erforderlichen gesetzlichen Grundlage für
ein empfindlich in die Berufsausübungsfreiheit
eingreifendes richterrechtliches Sozietätsverbot.
Allerdings hat das BVerfG in den Jahren 1980
und 1989 der Rechtsprechung noch zugestan-
den, Sozietäts..'erbote aus dern Gesarntzusagr-
menhang des notariellen Berufsrechts und aus
den hergebrachten tserutsblldern abzulerten.
Daran ist jedoch aus heutiger Sicht im Ergebnis
nicht festzuhalten.

Seit den Entscheidungen zu den anwaltlichen
Standesrichtlinien ist zunehmend die gesetz-
geberische Verantwortung für empfindliche Ein-
schränkungen der Berufsfreiheit, zu denen auch
die Sozietätsverbote gehören, eingefordert wor-
den. Da es dem Gesetzgeber obliegt, die Gefähr-
dung von Rechtsgütern einzuschätzen, ihre
Schutzwürdigkeit zu bewerten und die Mittel zu
ihrem Schutz zu bestimmen, legt Art. 12 Abs. 1

Satz 2 GG dem Richter besondere Zurückhaltung
auf, wenn er vornehmlich aus bloßen gesetz-
geberischen Zielsetzungen die Wahl der erfor-
derlichen Mittel abzuleiten sucht.

Hinzu kommt, daß sich das Berufsrecht der
Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte in den
letzten Jahren verändert hat und nicht zuletzt
durch das Partnerschaftsgesellschaftsgesetz
auch die Sozietätsmöglichkeiten neu geregelt
worden sind. Hierdurch hat der Gesetzgeber ein
von der Rechtsprechung angenommenes Sozie:
tätsverbot weder bestätigt noch selbst geregelt.
Wie die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit
des Notars gesichert wird und mit welchen Mit-
teln dies geschieht, hat der Gesetzgeber zu ent-
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